
26 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. CP 

Ausgedruckt am 4. 3. 1987 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX über 
den Schutz des Menschen und der Umwelt vor 
Chemikalien (Chemikaliengesetz - ChemG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

Ziel des Gesetzes 

§ 1. (1) Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz 
des Lebens und der Gesundheit des Menschen und 
der Umwelt vor unmittelbar oder mittelbar schädli­
chen Einwirkungen, die durch das Herstellen und 
Inverkehrsetzen, den Erwerb, das VerWenden oder 
die Beseitigung von Stoffen, Zubereitungen oder 
Fertigwaren entstehen können. 

(2) Zur Erreichung dieses Zieles haben Herstel­
ler und Importeure von Stoffen, Zubereitungen 
oder Fertigwaren nach Maßgabe der Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes und seiner Verordnun­
gen durch eine Selbstkontrolle zu prüfen oder prü­
fen zu lassen, ob-die von ihnen hergestellten oder in 
Verkehr gesetzten Stoffe, Zubereitungen oder Fer­
tigwaren zu schädlichen Einwirkungen im Sinne 
des Abs. 1 führen können und durch welche Maß­
nahmen diesen Einwirkungen begegnet werden 
kann. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) "Stoffe" sind chemische Elemente oder 
chemische Verbindungen, einschließlich der Verun­
reinigungen und der für die Vermarktung erforder­
lichen Hilfsstoffe. Als Stoffe gelten auch Gemische 
von Stoffen, welche auf Grund von chemischen 
Reaktionen entstehen oder in der Natur auftreten. 

(2) "Neue Stoffe" sind Stoffe, die nicht in der 
AltstoffIiste (§ 12 Abs. 1) enihalten sind. Als neue 
Stoffe gelten auch Stoffe, die nicht in der vorläufi­
gen A1tstoffIiste (§ 60 Abs. 1) enthalten und nicht 
gemäß § 60 Abs. 2 gemeldet worden sind. 

(3) "Zubereitungen" sind nicht unter Abs. 1 
zweiter Satz fallenden Gemische von Stoffen, ein­
schließlich der Verunreinigungen sowie der für die 
Vermarktung erforderlichen Hilfsstoffe. Als Zube­
reitungen gelten auch Fertigwaren, wenn die Frei­
setzung oder Entnahme der in ihnen enthaltenen 
Stoffe oder Zubereitungen Voraussetzung für die 
bestimmungsgemäße Verwendung dieser Stoffe 
oder Zubereitungen ist. . 

(4) "Fertigwaren" sind zur Verwendung als sol­
che bestimmte Erzeugnisse, die. einen Stoff oder 
eine Zubereitung enthalten und nicht gemäß Abs. 3 
zweiter Satz als Zubereitung gelten. 

(5) Als "Gefährliche Stoffe" oder "gefährliche 
Zubereitungen" im Sinne dieses Bundesgesetzes 
gelten Stoffe oder Zubereitungen, die mindestens 
eine der in den Z 1 bis 15 bezeichneten gefährli­
chen Eigenschaften aufweisen. Sie gelten als 

1. ' "explosionsgefährlich", 
wenn sie durch Flammenzündung zur 
Explosion gebracht werden können oder 
gegen Stoß oder Reibung empfindlicher sind 
als Dinitrobenzol; 

2."brandfördernd" , 
wenn sie in Berührung mit anderen, insbe­
sondere entzündlichen Stoffen stark exo­
therm reagieren können oder organische 
Peroxide sindj-

3. "hochentzündlich", 
wenn sie als flüssige Stoffe oder Zubereitun­
gen einen Flammpunkt unter 0° C und einen 
Siedepunkt von höchstens 35° C haben; 

4. "leicht entzündlich", 
wenn SIe 
a) sich bei gewöhnlicher Temperatur an der 

Luft ohne Energiezufuhr erhitzen und 
schließlich entzünden können, 

b) in festem Zustand durch k,urzzeitige Ein­
wirkungen einer Zündquelle leicht ent­
zündet werden können und nach deren 
Entfernung weiterbrennen oder weiter­
glimmen, 

c) in flüssigem Zustand einen Flammpunkt 
unter 21 ° C haben, 
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2 26 der Beilagen 

d) als Gase im Gemisch mit Luft bei 1 bar 
und 200 C einen Zündbereich (Explo­
sionsbreieh) haben, 

e) in Berührung mit Wasser oder mit feuch­
ter Luft leicht entzündliche Gase in 
gefährlicher Menge entwickeln oder 

f) in staubförmigem Zustand mit Luft in 
Verkehr gesetzt werden und in diesem 
Zustand einen Zündbereich (Explosions­
bereich) haben; 

5. "entzündlich", 
wenn sie in flüssigem Zustand einen Flamm­
punkt von 21 0 C bis einschließlich 550 C 
haben; 

6. "sehr giftig (hochgiftig)" , 
wenn sie schon bei einmaliger oder kurzdau­
ernder Einwirkung in geringer Menge durch 
Einatmen, Schlucken oder Aufnahme durch 
die Haut äußerst schwere akute oder chroni­
sche Gesundheitsschäden oder den Tod 
bewirken können; 

7. "giftig", 
wenn sie schon in geringer Menge durch 
Einatmen, Schlucken oder Aufnahme durch 
die Haut erhebliche akute oder chronische 
Gesundheitsschäden oder auch den Tod 
bewirken können; 

8. "mindergiftig (gesundheitsschädlich)", 
wenn sie durch Einatmen, Schlucken oder' 
Aufnahme durch die Haut Gesundheitsschä­

, den von beschränkter Wirkung hervorrufen 
können; 

9. "ätzend", 
wenn sie durch Kontakt mit lebendem 
Gewebe dessen Zerstörung bewirken kön­
nen; 

1 O. "reizend", 
wenn sie - ohne ätzend zu sein - durch 
unmittelbaren, längeren oder wiederholten 
Kontakt mit der Haut oder den Schleimhäu­
ten Entzündungen hervorrufen können; 

11. "um;weltgefährlich", 
wenn ihre Verwendung oder Beseitigung 
sofortige oder spätere Gefahren für die 
Umwelt (Wasser, Luft, Boden) sowie für die 
Lebewesen (Pflanzen, Tiere, Mikroorganis­
men) im einzelnen, auf deren Beziehungen 
untereinander oder zum Menschen darstellt 
oder darstellen kann; 

12. "krebserzeugend" , 
wenn sie durch Einatmen, Schlucken oder 
Aufnahme durch die Haut Krebs verursa­
chenoder die Krebshäufigkeit erhöhen kön­
nen; 

13. "fruchtschädigend" , 
wenn sie durch Einatmen, Schlucken oder 
Aufnahme durch die Haut Schädigungen des 
Foetus oder Embryos während seiner Ent~ 
wicklung im Mutterleib hervorrufen, dessen 
Tod verursachen oder zu einer Beeinträchti-

gung der geistigen oder körperlichen Ent­
wicklung nach der Geburt führen können; 

14. "erbgutverändernd (genotoxisch)", 
wenn sie durch Einatmen, Schlucken oder 
Aufnahme durch die Haut eine Änderung 
des genetischen Materials bewirken können; 

15. "chronisch schädigend", 
wenn sie bei länger andauernder Aufnahme 
auch nur kleiner Mengen durch Einatmen, 
Schlucken oder durch die Haut andere als 
die in den Z 12 bis 14 genannten Gesund­
heitsschäden hervorrufen können. 

Der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz hat nach Anhörung der Chemikalienkom­
mission durch Verordnung die in den Z 1 bis 15 
bezeichneten Eigenschaften nach Maßgabe des 
Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
diese Eigenschaften näher zu bestimmen, sofern 
dies zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit 
von Menschen oder der Umwelt erforderlich ist. In 
dieser Verordnung kann auch festgelegt werden, 
daß Stoffe oder Zubereitungen mit schädlichen 
Wirkungen, die durch Prüfnachweise gemäß den 
§§ 7 oder 10 erfaßt werden, wie Überempfindlich­
keitsreaktionen auslösende oder fruchtbarkeitsver­
ändernde Eigenschaften, auch als gefährlich im 
Sinne der in den Z 6 bis 15 bezeichneten Eigen­
schaften gelten. Bei der Zuordnung der schädlichen 
Wirkungen zu einer oder mehreren dieser gefährli­
chen Eigenschaften ist insbesondere auf vergleich­
bare Regelungen anderer Staaten, internationaler 
Organisationen oder Staatengemeinschaften 
Bedacht zu nehmen. 

(6) "Gefährliche Fertigwaren" sind Fertigwaren, 
die einen gefährlichen Stoff oder eine gefährliche 
Zubereitung enthalten und bei ihrer bestimmungs­
gemäßen oder einer nach den Erfahrungen des täg­
lichen Lebens vorhersehbaren Verwendung eine 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen oder für die Umwelt herbeiführen kön­
nen. Als gefährliche Fertigwaren gelten auch Ver­
packungen von gefährlichen Sto{fen oder gefährli­
chen Zubereitungen, wenn sie nach VerWendung 
dieser Stoffe oder Zubereitungen noch Restmengen 
derselben beinhalten. 

(7) "Hersteller" ist, wer einen Stoff, eine Zube­
reitung oder eine Fertigware erzeugt, gewinnt, 
zubereitet oder anfertigt. 

(8) "Importeur" ist, wer einen Stoff, eine Zube­
reitung oder Fertigware zu Erwerbszwecken ein­
führt, ausgenommen das Transportunternehmen. 

(9) "Inverkehrsetzen" ist das zu Erwerbszwek­
ken erfolgende Einführen, Ausführen, Vorrätighal­
ten, Feilhalten, Abgeben und Ankündigen ein­
schließlich der Werbung, sofern diese nicht aus­
schließlich für Gewerbetreibende bestimmt ist. 

(10) "Verwenden" ist das Gebrauchen, Verbrau­
chen, innerbetriebliche Befördern, Lagern und Auf­
bewahren, Be- und Verarbeiten. 
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(11) "Beseitigen" ist das Endlagern, Verwerten 
und jedes sonstige dem Zweck einer endgültigen 
Entledigung dienende Behandeln. 

Geltungs bereich 

§ 3. >(I) Soweit dieses Bundesgesetz hrandverhü­
tende Maßnahmen und Maßnahmen zum Schutz 
der Umwelt; die Prüfung der Brandgefährlichkeit 
oder Umweltgefährlichkeit oder die Bedachtnahme 
auf den Umweltschutz vorsieht, ist es nur auf 
Stoffe, Zubereitungen und Fertigwaren anzuwen­
den, die gewerblich hergestellt oder in Verkehr 
gesetzt werden. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für 
1. Stoffe, Zubereitungen und Fertigwaren, die 

unter zollamtlicher Überwachung ohne 
Unterbrechung durch das Bundesgebiet 
geführt werden; 

2. die Beförderung gefährlicher Güter im 
Eisenbahn-, Luft-, Schiffs- und Straßenver­
kehr, einschließlich der innerbetrieblichen 
Beförderung, soweit diese dw-ch die für den 
jeweiligen Verkehrsträger spezifischen V or­
schriften geregelt ist; 

3. das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten 
mineralischer Rohstoffe sowie für die Ver-

, wendung und Beseitigung gefährlicher 
Stoffe, gefährlicher Zubereitungen oder 
gefährlicher Fertigwaren, soweit diese Tätig­
keiten durch bergrechtliche Vorschriften 
geregelt sind; 

4. Altöle im Sinne des Altölgesetzes 1986, 
BGBI. NI. 373; 

5. a) Arzneispezialitäten im Sinne des § 1 
Abs.5 des Arzneimittelgesetzes, BGBI. 
NI. 185/1983, 

b) Arzneimittel, die im Arzneibuch im Sinne 
des § 1 des Arzneibuchgesetzes, BGBI. 
Nr. 195/1980, angeführt sind, 

c) die Abgabe von Arzneimitteln im Sinne 
des § 1 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes; 

6. Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursub­
strate und Pflanzenhilfsmittel gemäß §§ 1 
und 2 des Düngemittelgesetzes, BGBI. 
Nr.488/1985; 

7. Lebensmittel, Verzehrprodukte, kosmetische 
Mittel und Zusatzstoffe im SillJle des 
Lebensmittelgesetzes 1975, BGBI. Nr. 86; 

8. Sonderabfälle; die in den Geltungsbereich 
des Sonderabfallgeserzes, BGBI. 
Nr. 186/1983, fallen; 

9. Suchtgifte im Sinne des § 1 des Suchtgiftge­
setzes 1951, BGBI. NI. 234; 

10. Tabakerzeugnisse ; 
11. Wein und Obstwein sowie Weinbehand- ' 

lungsmittel im Sinne des Weingesetzes 1985, 
BGBI. Nr. 444. 

(3) Die §§4 bis 13, § 17 Abs. 3 und Abs. 4 und 
die §§ 18 bis 20 gelten nicht für Futtermittel im 
Sinne des Futtermittelgesetzes, BGBI. Nr.97/1952. 

(4) Die §§ 4 bis 13 gelten nicht für 
1. Stoffe oder Zubereitungen, die ausschließlich 

zur Herstellung von Arzneimitteln gemäß 
Abs. 2 Z 5 lit. a oder b bestimmt sind, 

2. Pflanzenschutzmittel im Sinne des Pflanzen­
schutzgesetzes, BGBI. NI. 124/1948, und 

3. Saatgut im Sinne des Saatgutgesetzes 1937, 
BGBL NI. 236, und des Forstgesetzes 1975, 
BGBL Nr. 440, welches mit nach dem Pflan­
zenschutzgesetz oder dem Forstgesetz 1975 
genehmigten Pflanzenschutzmitteln behandelt 
wurde. 

Ir. ABSCHNITT 

S t 0 f f e, Zu b e re i tun gen und F er t i g -
waren 

Anmeldepflicht für neue 'Stoffe 

§ 4. (1) Der Hersteller darf einen neuen Stoff als 
solchen oder als Bestandteil einer Zubereitung nur 
in Verkehr setzen, wenn er ihn spätestens drei 
Monate vor dem erstmaligen Inverkehrsetzen beim 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
(Anmeldebehörde) angemeldet' hat und keine Ver­
bote oder Beschränkungen auf Grund dieses Bun­
desgesetzes entgegenstehen. Abs. 4 bleibt hievon 
unberührt. 

(2) Der Importeur darf einen neuen Stoff als sol-
o ehen oder als Bestandteil einer Zubereitung nur in 
Verkehr setzen, wenn 0 

1. er ihn spätestens drei Monate vor der erstma­
ligen Einfuhr bei der Anmeldebehörde ord­
nungsgemäß angemeldet hat, 

2. er der Anmeldebehörde spätenstens eine 
Woche vor der erstmaligen Einfuhr die 
Menge des einzuführenden Stoffes oder der 
Zubereitung, den Tag der Einfuhr, die Grenz­
eil,1trittstelle und den Bestimmungsort schrift­
lich gemeldet hat und 

3. keine Verbote oder Beschränkungen auf 
Grund dieses Bundesgesetzes der Einfuhr ent­
gegenstehen. 

(3) Der Importeur muß eine Niederlassung im 
Inland haben. 

(4) Hat die Anmeldebehörde einem Hersteller 
oder Importeur die ordnungsgemäße Anmeldung 
gemäß § 8 Abs. 2 vor Ablauf der Frist von drei 
Monaten bestätigt, so darf der Anmeldepflichtige 
den Stoff bereits ab diesem Zeitpunkt in yerkehr 
setzen. 

Ausnahmen von der Anmeldepflicht 

§ 5. (1) Von der Anmeldepflicht gemäß § 4 sind 
folgende Stoffe als solche oder als Bestandteil einer 
Zubereitung ausgenommen: 

1. Polymerisate, Polykondensate und Polyad­
dukte, wenn zu ihrer Herstellung ein' neues 
Monomer verwendet wurde, dessen Anteil an 
der Gesamtmasse in gebundener Form höch­
stens zwei Masseprozent beträgt; 

2 
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2. neue Stoffe, die insgesamt in Mengen von 
weniger als einer Tonne jährlich vom Herstel­
ler oder Importeur in' Verkehr gesetzt wer­
den; diese sind nur unter Angabe ihrer Identi­
tät und voraussichtlichen Produktions- oder 
Importmengen vom Hersteller oder Impor­
teur der Anmeldebehörde schriftlich zu mel­
den; bei gefährlichen Stoffen sind auch deren 
Gefährlichkeitsmerkmale (§ 2 Abs.5), die 
Kennzeichnung und die voraussichtlichen 
Verwendungszwecke und Verwendungsarten 
anzugeben; 

3. neue Stoffe, die vom Hersteller oder Impor­
teur an' von ihm anzugebende, besonders 
sachkundige Personen für die Höchstdauer 
eines Jahres ausschließlich zur Erforschung 
oder Erprobung der Eigenschaften des Stoffes 
sowie zu seiner Weiterentwicklung in Ver­
kehr gesetzt werden; diese sind nur unter 
Angabe ihrer Identität und ihrer voraussichtli­
chen Produktions- oder Importmengen vom 
Hersteller oder Importeur der Anmeldebe­
hörde schriftlich zu melden; bei gefährlichen 
Stoffen sind auch deren Gefährlichkeitsmerk­
male, die Kennzeichnung und die voraussicht­
lichen Verwendungszwecke und Verwen­
dungsarten anzugeben; 

4. neue Stoffe, die ausschließlich zur Verwen­
dung in einer Prüfstelle bestimmt sind; 

5. neue Stoffe, sofern sie in Staaten ausgeführt 
werden, in denen für das Inverkehrsetzen 
neuer Stoffe Vorschriften bestehen, die den in 
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Anforde­
rungen gleichwertig sind; diese Staaten hat 
der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz mit Verordnung zu bezeich­
nen; die zur Ausfuhr bestimmten Stoffe sind 
unter Angabe ihrer Identität und der voraus­
sichtlichen Produktions- und Ausfuhrmengen, 
aufgeschlüsselt nach den Importstaaten, vom 
Hersteller der Anmeldebehörde schriftlich zu 
melden; bei gefährlichen Stoffen sind auch 
deren Gefährlichkeitsmerkmale, die Kenn­
zeichnung und die voraussichtlichen Verwen­
dungszwecke und Verwendungs arten anzuge­
ben; 

6. neue Stoffe, die durch einen anderen Herstel­
ler oder Importeur bereits angemeldet wur­
den, wenn seit der erstmaligen Anmeldung 
mehr als zehn Jahre vergangen sind und diese 
Stoffe gemäß Abs. 2 kundgemacht worden 
sind; für die nach dieser Bestimmung nicht 
anmeldepflichtigen Hersteller und Importeure 
gilt die Mitteilungspflicht gemäß § 11 Abs. 1 
Z3. 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat erstmals im elften Jahr nach 
Inlaafttreten dieses Bundesgesetzes und in der 
Folge alljährlich mit Stichtag 1. September durch 
Verordnung eine Liste derjenigen Stoffe, seit deren 
erstmaliger Anmeldung mehr als zehn Jahre ver-

gangen sind, zu veröffentlichen und kundzuma­
chen, welchen zusätzlichen Prüfungen gemäß § 10 
Abs. 1 oder 2 diese gegebenenfalls zu unterziehen 
sind. Diese Verordnung ist in den Amtlichen Nach­
richten des Bundesministeriums für soziale Verwal­
tung und des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz zu verlautbaren. 

(3) Für bestimmte, gemäß Abs. 1 von derAnmel­
depflicht ausgenommene Stoffe oder für bestimmte 
Zubereitungen dieser Stoffe kann der Bundesmini­
ster für Gesundheit und Umweltschutz nach Anhö­
rung der Chemikalienkommission wegen des 
begründeten Verdachts ihrer Gefährlichkeit oder 
wegen der mit einer nicht bestimmungsgemäßen, 
aber vorhersehbaren Verwendung verbundenen 
Gefahren durch Verordnung eine Anmeldepflicht 
vorschreiben. 

(4) Überschreitet die Summe der von mehreren 
Herstellern oder Importeuren jährlich in Verkehr 
gesetzten Menge eines neuen Stoffes 1 500 kg, so 
kann der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz unbeschadet des Abs. 1 Z 2 von 
jedem in Frage kommenden Hersteller oder Impor­
teur unter Setzung einer angemessenen Frist mit 
Bescheid die Vorlage bestimmter Prüfnachweise im 
Sinne des § '7 verlangen, wenn dies zum Schutz des 
Lebens oder der Gesundheit von Menschen oder 
der Umwelt erforderlich erscheint. Werden derar­
tige Unterlagen nicht oder nicht fristgerecht vorge­
legt, so kann die Anmeldebehörde mit Bescheid für 
diesen Stoff eine Anmeldung vorschreiben. 

Anmeldungsunterlagen 

§ 6. (1) Der Anmeldepflichtige hat der Anmelde­
behörde schriftlich 

1. den Namen oder die Firma sowie seine 
Anschrift, bei Importeuren auch den Namen 
oder die Firma sowie die Anschrift des Her­
stellers im Ausland, 

2. den Namen des Stoffes und seine Identitäts­
merkmale, im Falle einer Zubereitung auch 
deren Zusammensetzung, 

3. die voraussichtlichen Verwendungszwecke 
und -arten sowie schädliche Wirkungen bei 
den verschiedenen Verwendungsarten, 

4. Art und Menge der nach. dem Stand der 
Technik und der Wissenschaften unvermeid­
baren Verunreinigungen des Stoffes sowie der 
für die Vermarktung erforderlichen Hilfs­
stoffe, 

5. die voraussichtli~he Menge des Stoffes, der 
als solcher oder als Bestandteil einer Zuberei­
tungjährlich in Verkehr gesetzt werden soll, 

6. das. Herstellungsverfahren, die verwendeten 
Ausgangsstoffe sowie deren Reinheit und 

7. Verfahren zur schadlosen Beseitigung des 
Stoffes sowie 4er entstehenden Folgeprodukte 

anzugeben und die Ergebnisse der Grundprüfung 
(Befund und Gutachten) gemäß § 7 sowie eine 
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zusammenfassende Auswertung derselben vorzule­
gen. 

(2) Der Anmeldepflichtige hat ferner alle ihm 
verfügbaren Informationen im Sinne des § 16 
Abs. 2 bekanntzugeben, sofern diese nicht aus den 
Daten der Grundprüfung hervorgehen. 

(3) Für einen gefährlichen Stoff als solchen oder 
als Bestandteil einer Zubereitung hat der Anmelde­
pflichtige die vorgesehene Einstufung im Sinne des 
§ 2 Abs. 5, die Art der vorgesehenen Verpackung 
und die Kennzeichnung, weiters Sicherheitsvorkeh­
rungen, die bei der Herstellung, Lagerung, beim 
Transport oder der Verwendung des Stoffes zu 
beachten sind, sowie empfohlene Sicherheits- und 
Gegenmaßnahmen bei Unf~llen anzugeben. 

(4) Legt der Anmeldepflichtige ausländische 
Prüfnachweise vor, so sind auch die von ausländi­
schen Behörden getroffenen Bewertungen anzu­
schließen. 

(5) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz kann unter Bedachtnahme auf die 
Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Raschheit und 
Einfachheit des Anmeldeverfahrens durch Verord­
nung nähere Bestimmungen über Inhalt, Umfang 
und Form der Anmeldungsunterlagen erlassen. 

Grundprüfung 

§ 7. (1) Die mit der Anmeldung vorzulegenden 
Ergebnisse der Grundprüfung müssen Aufschluß 
darüber geben, ob der angemeldete Stoff schädli-

, che Wirkungen, insbesondere im Sinne des § 2 
Abs.5, auf den Menschen oder die Umwelt aus­
üben kann. Zu diesem Zweck hat die Grundprü­
fung insbesondere 'folgende Prüfungen zu umfas­
sen: 

1. Ermittlung der physikalischen, chemischen 
und physikalisch-chemischen Eigenschaften, 
die Art und Gewichtsanteile der Hilfsstoffe, 
der toxikologisch bedeutsamen Verunreini­
gungen sowie der übrigen dem Hersteller 
oder Importeur bekannten Verunreinigungen, 
Zersetzungs- und Abbauprodukte, 

2. Prüfung auf akute Toxizität, 
3. Prüfung auf Anhaltspunkte für krebserzeu­
\ gende oder erbgutverändernde Eigenschaften, 

4. Prüfung auf reizende, ätzende oder Überemp­
findlichkeitsreaktionen auslösende Eigen­
schaften, 

5. Prüfung auf subakute Toxizität und 
6. Prüfung auf Anhaltspunkte für Eigenschaften 

des Stoffes, die allein oder im Zusammenwir­
ken mit ander;en Eigenschaften des Stoffes 
umweltgefährlich sind. 

(2) Die Vorlage der Ergebnisse oder von Teiler­
gebnissen der Grundprüfung kann entfallen, soweit 
eine entsprechende Prüfung des anzumeldenden 
Stoffes seiner Natur nach technisch nicht möglich 
oder nach dem Stand der Wissenschaft auf Grund 

ausreichender Erkenntnisse über den Stoff nicht 
erforderlich ist. In diesen Fällen hat der Anmelder 
die Nichtvorlage dieser Unterlagen zu begründen. 
Eine Beurteilung im Sinne des Abs. 1 muß aber aus 
den Daten der übrigen Anmeldungsunterlagen 
ableitbar sein. 

(3) Ist ein Stoff bereits ordnungsgemäß angemel­
det, so kann die Anmeldebehörde hinsichtlich der 
Grundprüfung oder von Teilen derselben zulassen, 
daß der spätere Anmelder unter Nachweis der 
Identität des Stoffes mit dem angemeldeten Stoff 
auf die Prüfergebnisse, die von einem früheren 
Anmelder vorgelegt worden sind, mit dessen 
schriftlicher Zustimmung Bezug nimmt. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat durch Verordnung unter 
Bedachtnahme auf den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Menschen und der Umwelt sowie 
nach dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und 
Technik Art und Umfang der Grundprüfung näher 
zu bestimmen. 

Verfahren nach Eingang der Anmeldung 

§ 8. (1) Die Anmeldebehörde hat dem Anmelde­
pflichtigen den Eingang der Anmeldung unverzüg-
lich zu bestätigen. . 

(2) Sind die Anmeldungsunterlagen offensicht­
lich vollständig und nicht fehlerhaft, so hat die 
Anmeldebehörde dem Anmeldepflichtigen die ord­
nungsgemäße Anmeldung unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von drei Monaten, zu bestätigen. 

(3) Sind die Anmeldungsunterlagen offensicht­
lich unvollständig oder fehlerhaft, so hat die 
Anmeldebehörde dies dem Anmeldepflichtigen 
unverzüglich unter Angabe der erforderlichen 
Ergänzungen oder Berichtigungen mitzuteilen. Die 
Anmeldebehötde hat spätestens drei Monate nach 
dem Einlangen der Ergänzungen oder Berichtigun­
gen die ordnungsgemäße Anmeldung zu bestätigen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt darf der angemeldete Stoff 
oder die Zubereitung, die diesen Stoff enthält, nicht 
.in Verkehr gesetzt werden. 

(4) Besteht für den Stoff ein generelles Verbot 
oder eine Beschränkung gemäß § 14 Abs. 1 oder 2, 
so hat die Anmeldebehörde dies mit Bescheid fest­
zustellen. 

Inverkehrsetzen nach der Anmeldung 

§ 9. (1) Ein Stoff darf nur in jener chemischen 
Beschaffenheit in Verkehr gesetzt werden, welche 
der Anmeldebehörde an läßlich der Anmeldung 
bekanntgegeben wurde. 

(2) Ändern sich nach der Anmeldung die chemi­
sche Beschaffenheit durch eine Überschreitung der 
bei der Anmeldung angegebenen Werte der Verun­
reinigungen, der Anteil der für die Vermarktung 
erforderlichen Hilfsstoffe oder die vorgesehenen 
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Verwendungszwecke oder -arten, so hat der 
Anmeldepflichtige zu prüfen, ob sich durch diese 
Änderungen eine bi'sher nicht bekannte, eine grö­
ßere oder eine andere als aus den vorgelegten Prüf­
nachweisen ableitbare Gefährlichkeit des Stoffes 
ergibt; er hat die Ergebnisse diesq Prüfung der 
Anmeldebehörde unverzüglich schriftlich mitzutei­
len. 

(3) Ändert sich die ch~mische Beschaffenheit in 
anderer Weise als in Abs. 2 angegeben, nicht aber 
durch Unterschreitung der bei der Anmeldung 
angegebenen Werte der Verunreinigungen, so ist 
der Stoff neu anzumelden. 

Zusätzliche Prüfnachweise 

§ 10. (1) Wenn die vom Anmeldepflichtigen in 
Verkehr gesetzte Menge eines angemeldeten Stof­
fes zehn Tonnen jährlich oder seit dem Beginn der 
Herstellung des Stoffes oder seiner Einfuhr insge­
samt 50 Tonnen erreicht, so hat der Anmeldepflich­
tige auf Verlangen der Anmeldebehörde innerhalb 
einer von ihr gesetzten Frist zusätzliche Prüfnach­
weise des Stoffes auf 

1. subchronische Toxizität, 
2. fruchtbarkeitsverändernde Eigenschaften, 
3. krebserzeugende, fruchtschädigende und erb­

gutverändernde Eigenschaften und 
4. Eigenschaften, die allein oder im Zusammen­

wirken mit anderen Eigenschaften des Stoffes 
umweltgefährlich sind, 

vorzulegen. 

(2) Wenn die vom Anmeldepflichtigen in Ver­
kehr gesetzte Menge eines angemeldeten Stoffes 
100 Tonnen jährlich oder seit dem Beginn der Her­
stellung des Stoffes oder seiner Einfuhr insgesamt·. 
500 Tonnen erreicht, so hat der Anmeldepflichtige 
auf Verlangen der Anmeldebehörde innerhalb einer 
von ihr gesetzten Frist zusätzliche Prüfnachweise 
des Stoffes auf 

1. biotransformatorische und toxikokinetische 
Eigenschaften, 

2. akute und sub akute Toxizität, soweit sich die­
ses Erfordernis aus den Prüfergebnissen nach 
Abs. 1 oder ZIergibt, 

3. chronische Toxizität, 
4. krebserzeugende Eigenschaften, 
5. verhaltensstörende Eigenschaften, 
6. fruchtbarkeitsverändernde und fruchtschädi­

gende Eigenschaften, soweit sich aus vorher­
gehenden Prüfungen Anhaltspunkte für eine 
derartige Gefährlichkeit ergeben, und 

7. weitere Eigenschaften, die allein oder im 
Zusammenwirken mit anderen Eigenschaften 
des Stoffes umweltgefährdend sind, 

vorzulegen. 

(3) Die Anmeldebehörde kann vom Anmelde­
pflichtige~ jederzeit unter Setzung einer angemes­
senen Frist zusätzliche Prüfnachweise im Sinne des 
Abs. 1 oder 2 oder sonstige Prüfnachweise im Hin-

blick auf nachstehende Hinweise und Verdachts­
momente verlangen, sofern 

1. sich aus den Anmeldungsunterlagen, insbe­
sondere den Daten der Grundprüfung, oder 
aus de~ zusätzlichen Prüfnachweisen Hin­
weise auf eine mögliche Gefäh?dung der 
menschlichen Gesundheit oder der Umwelt 
ergeben oder 

2. die der Anmeldebehörde bekannten Erkennt­
nisse über den angemeldeten Stoff oder die 
Stoffgruppe, der er angehört, den Verdacht 
auf eine 
a) bisher nicht bekannte, 
b) größere als bisher bekannte oder 
c) andere als aus den vorliegenden Prüfnach­

weisen ableitbare Gefährlichkeit 
des Stoffes allein oder im Zusammenwirken 
mit anderen Stoffen nahelegen. 

(4) Der Anmeldepflichtige hat auf Verlangen der 
Anmeldebehörde auch zusätzliche Unterlagen, die 
eine Beurteilung der Expositionen von Mensch und 
Umwelt gegenüber diesem Stoff zulassen, vorzule­
gen, wenn dies für eine Risikoabschätzung gemäß 
Abs. 3 erforderlich ist. 

(5) Überschreitet .die Summe der von mehreren 
Herstellern oder Importeuren jährlich in Verkehr 
gesetzten Menge eines Stoffes 150 von Hundert 
der in den Abs. 1 oder 2 genannten Jahresmengen, 
so kann die Anmeldebehörde von jedem in Frage 
kommenden Hersteller oder Importeur unter Set­
zung einer angemessenen Frist mit Bescheid für 
diesen Stoff die Vorlage zusätzlicher Prüfnach­
weise gemäß Abs. 1 oder 2 vorschreiben; wenn dies 
zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von 
Menschen oder der Um~elt erforderlich ist. 

I (6) Werden die von der Anmeldebehörde gesetz­
ten Fristen für die Vorlage der Prüfnachweise nach 
Abs. 1 bis 5 nicht eingehalten, so kann die Anmel­
debehörde mit Bescheid das Inverkehrsetzen des 
Stoffes untersagen oder in mengenmäßiger und 
zeitlicher Hinsicht oder in sonst geeigneter Weise 
beschränken. 

(7) § 7 Abs. 2 und 3 gilt für die Vorlage der 
zusätzlichen Prüfnachweise sinngemäß. 

(8) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat durch Verordnung .Art und 
Umfang der gemäß Abs. 1 und 2 durchzuführenden 
Prüfungen sowie Inhalt und Form der Prüfnach -
weise näher zu bestimmen. 

Informations- und Mitteilungspflichten 

§ 11. (1) Der Anmeldepflichtige hat der Anmel­
debehörde 

1. Änderungen der Beschaffenheit oder der vor­
aussichtlichen Verwendungszwecke oder 
-arten des Stoffes, 

2. neue Erkenntnisse übet die Wirkung gemäß 
§ 16 Abs. 2, 
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3. Änderungen der in Verkehr gesetzten Men­
gen des Stoffes, wenn sich dadurch eine Über­
schreitung der Mengenschwellen des § 10 
Abs. 1 oder 2 ergibt, 

4. die Einstellung des Herstellens oder des 
Inverkehrsetzensdes Stoffes und 

5. Änderungen des Herstellungsverfahrens, der 
verwendeten Ausgangsstoffe und ihrer toxi­
kologisch bedeutsamen Verunreinigung 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(2) Ferner sind vom Anmeldepflichtigen die jähr­
lich hergestellten oder in Verkehr gesetzten Men­
gen des Stoffes spätestens, drei Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres schriftlich mitzuteilen, 

(3) Für gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 und 3 meldepflich­
tige Stoffe besteht hinsichtlich der jährlich in Ver­
kehr gesetzten Mengen sowohl eine erstmalige als 
auch eine weitere periodische Mitteilungspflicht. 
Die erstmaligen Mitteilungen haben spätestens drei 
Monate nach dem Inverkehrsetzen, die weiteren 

'periodischen Mitteilungen spätestens drei Monate 
nach Ablauß des jeweiligen Kalenderjahres schrift­
lich zu erfolgen. 

(4) Für gemäß § 5 Abs. 1 Z 5 meldepflichtige 
Stoffe gilt Abs. 3 mit der Maßgabe, daß die erstma­
ligen Mitteilungen spätestens drei Wochen vor der 
Ausfuhr schriftlich zu erfolgen haben. 

(5) Kommtder Hersteller oder Importeur seiner 
Mitteilungspflicht gemäß Abs. 2, 3 oder 4 nicht 
nach, so hat die Anmeldebehörde mit Bescheid das 
Herstellen oder das Inverkehrsetzen des betreffen­
den Stoffes zu verbieten. Dieses Verbot ist nach 
Einlangen der entsprechenden Mitteilungen unver­
züglich aufzuheben. 

(6) Die Anmeldebehörde hat einem Hersteller 
oder Importeur, der ein berechtigtes Interesse an 
der Auskunft nachweisen kann, auf Anfrage mitzu­
teilen, ob ein bestimmter Stoff bereits angemeldet 
ist. 

. Altstoffliste - Altstoffkataster 

§ 12. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat eine Altstoffliste zu erstellen. In 
diese Liste sind 

1. die im Europäischen Altstoffverzeichnis 
(EINECS) zum Zeitpunkt des Inkraftiretens 
dieses Bundesgesetzes enthaltenen Stoffe und 

2. die gemäß § 60 Abs. 2 gemeldeten Stoffe 
aufzunehmen. 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz kann im Rahmen der Altstoffliste 
ein gesondertes Verzeichnis jener in Österreich in 
Verkehr befindlichen Stoffe führen, über die keine 
ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zur 
Beurteilung ihrer Gefährlichkeit vorliegen (Öster­
reichiseher Altstoffkataster). Zu diesem Zweck 
kann der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz nach Anhör~ng der Chemikalien-

kommission durch Verordnung Hersteller und 
Importeure verpflichten, ihm hinsichtlich bestimm­
ter Stoffe jene Daten und Informationen bekannt­
zugeben, die zur Feststellung allfälliger Gefährlich­
keitsmerkmale im Sinne des § 2 Abs. 5 und zur 
Beurteilung der Exposition von Mensch und 
Umwelt gegenüber diesen Stoffen erforderlich sind, 
und nähere Bestimmungen über Art und Umfang 
dieser Daten und Informationen erlassen. 

(3) Von der Aufnahme in die Altstoffliste sind 
ausgenommen: 

1. Polymerisate, Polykondensate und Polyad­
dukte, 

2. Stoffe, die ausschließlich zur Erforschung 
oder Erprobung ihrer Eigenschaften, zu ihrer 
Weiterentwicklung oder zur Verwendung in 
Prüfstellen in Verkehr gesetzt worden sind. 

(4) Die Altstoffliste ist in den Amtlichen Nach­
richten des Bundesministeriums für soziale Verwal­
tung und des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz kundzumachen. Sie ist im Bun­
desministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
und bei den Ämtern der Landesregierungen . zur 
Einsicht aufzulegen. 

Anmeldepflicht für alte Stoffe 

§ 13. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz kann nach Anhörung der Chemika­
lienkommission durch Verordnung eine Anmel­
dung für bestimmte Altstoffe oder Altstoffgruppen 
vorschreiben, wenn sich begründete Verdachtsmo­
mente ergeben, daß ein alter Stoff allein oder im 
Zusammenwirken mit anderen Stoffen gefährlich 
im Sinne des § 2 Abs. 5 Z 1 bis 4 und 6 bis 15 ist. 

(2) In dieser Verordnung kann vorgesehen wer­
den, daß sich die mit der Anmeldung vorzulegen­
den Prüfnachweise n]Jr auf diejenigen gefährlichen 
Eigenschaften zu beziehen haben, für die Ver­
dachtsmomente bestehen. 

(3) In Verfahren zur Anmeldung von in einer 
Verordnung gemäß Abs. 1 bezeichneten Stoffen 
sind die für die Anmeldung neuer Stoffe geltenden 
Bestimmungen (§§ 4 bis 11) sinngemäß anzuwen­
den. 

Generelle Verbote und Beschränkungen: 

§'14. (1), Soweit es zur Vermeidung von Gefah­
ren für das Leben oder die Gesundheit von Men­
schen oder für die Umwelt erforderlich ist, hat der 
Bundesminister für Gesundheit und' Umweltschutz 
nach Anhörung der Chemikalienkommission durch 
Verordnung festzulegen, daß 

1. bestimmte gefährliche Stoffe, gefährliche 
Zubereitungen oder gefährliche Fertigwaren 
nicht, nur in bestimmter Beschaffenheit, 
Menge, Aufmachung, Verpackung oder 
Kennzeichnung, nur für bestimmte Zwecke 
oder nur mit Beschränkungen hergestellt, in 
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Verkehr gesetzt oder verwendet werden dür­
fen, oder 

2. für bestimmte Stoffe oder Zubereitungen, die 
gefährlich im Sinne des § 2 Abs. 5 Z 9 bis 15 
sind, auch Bestimmungen des IH. Abschnittes 
Anwendung zu finden haben. 

(2) Soweit es Zur Vermeidung von Gefahren für 
das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder 
für die Umwelt erforderlich ist, und diesen Gefah­
ren nicht durch andere auf Grund dieses Bundesge­
setzes vorgeschriebene Maßnahmen begegnet wer­
den kann, hat der Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz nach Anhörung der Chemika-
lienkommission durch Verordnung -

1. Herstellungs- oder Verwendungsverfahren, 
bei denen bestimmte gefährliche Stoffe oder 
gefährliche Zubereitungen anfallen, zu verbie­
ten; 

2. Herstellungs- oder Verwendungsbeschrän­
kungen für bestimmte gefährliche Stoffe, 
gefährliche Zubereitungen oder gefährliche 
Fertigwaren zu erlassen, wenn für denselben 
Zweck andere Stoffe, Zubereitungen oder 
Fertigwaren verfügbar sind, die das Leben 
oder die Gesundheit von Menschen oder die 
Umwelt nicht oder nur in geringerem Maße 
gefährden. 

(3) Verordnungen gemäß Abs. 1 und 2 sind im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie und, soweit sich die Vor­
schriften auf Futtermittel, Pflanzenschutzmittel 
oder Saatgut beziehen, auch im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
zu erlassen. 

Sicherheitsmaßnahmen 

§ 15. (1) Erweist es sich zur Vermeidung einer 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen oder für die Umwelt erforderlich, so hat 
der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz durch Bescheid das Herstellen, das Inver­
kehrsetzen, das Erwerben oder die Verwendung 
des gefährlichen Stoffes, der gefährlichen Zuberei­
tung oder der gefährlichen Fertigware zu verbieten, 
in mengenmäßiger und zeitlicher Hinsicht oder in 
sonst geeigneter Weise zu beschränken oder deren 
schadlose Beseitigung anzuordnen. Soweit es sich 
um die Herstellung, die Verwendung oder die 
Beseitigung gefährlicher Stoffe, gefährlicher Zube­
reitungen oder gefährlicher Fertigwaren in Betrie­
ben handelt, -die der _ bergbehördlichen Aufsicht 
unterstehen, hat der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie den Bescheid zu erlassen. 

(2) In Fällen drohender Gefahr für das Leben 
oder die Gesundheit von Menschen oder für die 
Umwelt hat der Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz dem Hersteller oder Importeur 
durch Bescheid aufzutragen, die betroffenen Ver­
kehrs kreise über die von den gefährlichen Stoffen, 

gefährlichen Zubereitungen oder gefährlichen Fer­
ti'gwaren ausgehenden Gefahren umfassend zu 
informieren und diese Stoffe, Zubereitungen oder 
Fertigwaren erforderlichenfalls zurückzufordern. 
Besitzer, der von einem solchen Bescheid betroffe­
nen Stoffe, Zubereitungen oder Fertigwaren haben 
diese dem Hersteller oder Importeur zurückzuge­
ben oder selbst für deren schadlose Beseitigung im 
Sinne der §§ 4 und 5 des Sonderabfallgesetzes zu 
sorgen; dabei sind auch die in der Information 
allenfalls enthaltenen Hinweise auf Sicherheits­
und Beseitigungsmaßnahmen zu beachten. Im Fall 
der Rückgabe sind Hersteller und Importeure zur 
unentgeltlichen Rücknahme der Stoffe, Zubereitun­
gen oder Fertigwaren verpflichtet. 

Allgemeine Sorgfalts-, Informations- und Mittei­
lungspflichten 

§ 16. (1) Wer gefährliche Stoffe, gefährliche 
Zubereitungen oder gefährliche Fertigwaren her­
stellt, in Verkehr setzt, verwendet oder beseitigt, ist 
verpflichtet, alle zum Schutz des Lebens und der 
Gesundheit des Menschen und der Umwelt not­
wendigen Vorkehrungen und Maßnahmen zu tref­
fen. Wer gefährliche Stoffe, gefährliche Zuberei~ 
tungen oder' gefährliche Fertigwaren verwendet 
oder beseitigt, hat insbesondere die auf Verpackun­
gen, _ in Beipacktexten oder Gebrauchsanweisungen 
auf Grund dieses Bundesgesetzes angegebenen 
Hinweise zu befolgen. 

(2) Wer als Hersteller oder Importeur Stoffe, 
Zubereitungen oder Fertigwaren in Verkehr setzt, 
ist verpflichtet, sich auch nach deren Inverkehrset­
zen über alle Tatsachen und Umstände zu infor­
mieren, die auf eine schädliche Wirkung hinweisen, 
die derartige Stoffe, Zubereitungen oder Fertigwa­
ren auf den Menschen oder die Umwelt ausüben 
können. 

(3) Ergibt sich aus Tatsachen oder Umständen 
im Sinne des Abs. 2, daß ein Stoff oder eine Zube­
reitung eine dem Hersteller oder Importeur bisher 
nicht bekannte oder größere als bisher bekannte 
gefährliche Eigenschaft (§ 2 Abs. 5) besitzt, so hat 
der Hersteller oder Importeur den Stoff oder die 
Zubereitung gemäß § 17 Abs. 1 entsprechend ein­
zustufen. Er hat diese Tatsachen und Umstände 
unter Angabe der vorgesehenen Einstufung unver­
züglich dem BUndesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz schriftlich mitzuteilen. 

(4) Wer Stoffe, Zubereitungen oder Fertigwaren, 
für die ein Verbot, eine Beschränkung oder eine 
Sicherheitsmaßnahme gemäß den §§ 14 oder 15 
angeordnet worden ist, aus dem Bundesgebiet -aus­
zuführen beabsichtigt, hat dies dem Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz spätestens drei 
Wochen vor der Ausfuhr schriftlich mitzuteilen. 

(5) Wer neue Stoffe als solche oder als Bestand­
teil einer Zubereitung zum Zweck der Ausfuhr 
lagert, aufbewahrt oder vorrätig hält, hat diese mit 
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einem Hinweis zu versehen, daß sie nicht zur 
Abgabe im Inland bestimmt sind, sofern ihre 
Bezeichnung, Aufmachung oder Kennzeichnung 
dies nicht eindeutig erkennen läßt. 

Einstufungs- und Verpackungspflichten 

§ 17. (1) Der Hersteller oder Importeur hat 
einen Stoff oder eine Zubereitung nach den Eigen­
schaften gemäß § 2 Abs. 5 einzustufen, wenn der 
Stoff oder die Zubereitung gemäß den Ergebnissen 
der auf Grund dieses Bundesgesetzes und seiner 
Verordnungen vorgeschriebenen Prüfungen, nach 
den wissenschaftlichen Erkenntnissen oder prakti­
schen Erfahrungen oder auf Grund sonstiger Tat­
sachen und Umstände im Sinne des § 16 Abs. 2 und 
3 gefährlich ist. 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat, soweit dies zum Schutz des 
Lebens und der Gesundheit von Menschen und 
zum Schutz der Umwelt erforderlich ist; nach 
Anhörung der Chemikalienkommission durch Ver­
ordnung nähere Vorschriften über die Einstufung 
im Sinne des Abs. 1 zu erlassen. In dieser Verord­
nung können zusätzlich bestimmte Stoffe und 
Zubereitungen, deren Inverkehrsetzen eine Gefahr 
für das Leben oder die Gesundheit von Menschen 
oder die Umwelt bedeutet, nach den Eigenschaften 
gemäß § 2 Abs. 5 eingestuft und erforderlichenfalls 
Richtlinien vorgeschrieben werden, wie bestimmte 
Zubereitungen unter Berücksichtigung der Einstu­
fung der in ihnen enthaltenen gefährlichen Stoffe 
einzustufen sind. 

(3) Gefährliche Stoffe und gefährliche Zuberei­
tungen dürfen nur in Verkehr gesetzt werden, 
wenn ihre Verpackung derart beschaffen ist, daß 
sie bei ihrer bestimmungsgemäßen oder bei einer 
vorhersehbaren Verwendung keine Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder für 
die Umwelt herbeiführen können. Verpackungen 
müssen insbesondere nachstehenden Anforderun­
gen entsprechen: 

1. die Verpackungen müssen so hergestellt und 
beschaffen sein, daß vom Inhalt nichts unbe­
absichtigt nach außen gelangen kann; 

2. die Werkstoffe der Verpackungen und der 
Verschlüsse müssen so beschaffen sein, daß 
sie vom Inhalt nicht angegriffen werden und 
keine gefährlichen Verbindungen mit ihm ein­
gehen können; erforderlichenfalls sind die 
Verpackungen auch mit kindersicheren Ver­
schlüssen zu versehen; 

3. die Verpackungen und die Verschlüsse 'müs­
sen in allen Teilen so fest und so stark sein, 
daß sie sich nicht lockern und den zu erwar­
tenden Beanspruchungen zuverlässig stand­
halten; 

4. die Behälter mit Verschlüssen, die nach Öff­
nung erneut verwendbar sind, müssen so 
beschaffen sein, daß die Verpackung mehr­
fach neu verschlossen werden kann, sodaß 

vom Inhalt nichts unbeabsichtigt· nach außen 
gelangen kann. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat nach Anhörung der Chemika­
lienkommission durch Verordnung nähere V or­
schriften über die Verpackung im Sinne des Abs. 3 
zu erlassen. In dieser Verordnung können auch 
Ausnahmen oder Abweichungen von den Verpak­
kungspflichten vorgesehen werden, soweit 
dadurch, insbesondere im Hinblick auf die geringe 
Menge der in Verkehr gesetzten Stoffe oder Zube­
reitungen, eine Gefährdung des Lebens oder der 
Gesundheit von Menschen oder der Umwelt nicht 
zu erwarten ist. Verordnungen nach diesem Absatz 
sind im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie, dem Bundesmini­
ster für soziale, Verwaltung und, soweit sich die 
Vorschriften auf Pflanzenschutzmittel oder Saatgut 
beziehen, auch im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft zu erlassen. 

Kennzeichnungspflicht 

§ 18. (1) Gefährliche. Stoffe und gefährliche 
Zubereitungen dürfen nur in Verkehr gesetzt wer­
den, wenn sie entsprechend ihren Eigens~haften 
gemäß § 2 Abs. 5 gekennzeichnet sind. Die Kenn­
zeichnung ist deutlich sicht- und lesbar und dauer­
haft auf jeder Verpackung anzubringen. Sie muß 
allgemein verständlich sein und zumindest folgende 
Angaben enthalten: 

1. Name des gefährlichen Stoffes oder der in 
einer Zubereitung enthaltenen gefährlichen 
Stoffe, bei Zubereitungen auch den Anteil der 
darin enthaltenen gefährlichen Stoffe in Hun­
dertsätzen oder in Prozentsatzbereichen; 

2. Name (Firma) und Sitz des Herstellers oder 
Importeurs; , 

3. Gefahrensymbole und die Bezeichnung der 
beim Umgang mit dem Stoff oder der Zube­
reitung auftretenden Gefahren; 

4. Standardaufschriften, die auf die besonderen 
Gefahren hinweisen, die sich aus diesen 
gefährlichen Eigenschaften herleiten; 

5. Standardaufschriften, die auf die Sicherheits­
ratschläge in bezug auf die Verwendung des 
Stoffes oder der Zubereitung hinweisen; 

6. Hinweise auf Gegenmaßnahmen 1m 
Unglücksfall; . 

7. Hinweise zur schadlosen Beseitigung. 

(2) Die Angaben gemäß Abs. 1 Z 5 bis 7 sind der 
Verpackung in Form eines Beipacktextes beizufü- , 
gen, wenn ihre Anbringung auf der Verpackung 
nicht möglich ist. In diesen Fällen ist auf der Ver­
packung ein deutlicher Hinweis auf den Beipack­
text anzubringen. 

(3) Sofern der Hersteller oder Importeur die 
gefährlichen Eigenschaften eines Stoffes, ddr 
gemäß § 5 Abs. 1 von der Anmeldung ausgenom­
men ist, nicht hinreichend im Sinn des § 16 Abs. 2 
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kennt, ist dieser Stoff mit dem Hinweis "Achtung 
- nicht vollständig geprüfter Stoff" zu kennzeich­
nen. 

(4) Die Verpackung, der Beipacktext und die 
Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen oder 
gefährlichen Zubereitungen dürfen keine Angaben 
oder Aufmachungen aufweisen, die den Eindruck 
der Ungefährlichkeit dieser Stoffe oder Zuberei­
tungen erwecken. 

(5) Bereits in Verkehr gesetzte gefährliche Stoffe 
oder gefährliche Zubereitungen dürfen nur dann 
erneut in Verkehr gesetzt werden, wenn ihre Ver­
packung und Kennzeichnung den Vorschriften die­
ses Bundesgesetzes und seiner Verordnungen ent­
sprechen. 

(6) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat, soweit dies zum Schutz des 
Lebens und der Gesundheit von Menschen und der 
Umwelt erforderlich ist, nach Anhörung der Che­
mikalienkommission unter Bedachtnahme auf ver­
gleichbare Regelungen des Inlandes und anderer 
Staaten sowie internationaler Organisationen urid 
Staatengemeinschaften durch Verordnung nähere 
Vorschriften im Sinne der Abs. 1 bis 5 zu erlassen. 
In dieser Verordnung können insbesondere im 
Hinblick auf geringe in Verkehr gesetzte Mengen 
Ausnahmen von der Pflicht zur Kennzeichnung 
vorgesehen werden, soweit dadurch eine Gefähr­
dung des Lebens oder der Gesundheit von Men­
schen oder der Umwelt nicht zu erwarten ist. Ver­
ordnungen nach diesem Absatz sind im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie, dem Bundesminister für soziale Ver­
waltung und, soweit sich die Vorschriften auf 
Pflanzenschutzmittel oder Saatgut beziehen, auch 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft zu erlassen. 

Gebrauchsanweisung 

§ 19. (1) Der Hersteller oder Importeur hat die 
Verpackung gefährlicher Stoffe oder gefährlicher 
Zubereitungen, die nicht zur gewerblichen Ver­
wendung bestimmt sind, mit einer Gebrauchsanwei­
sung zu versehen. Diese ist zusätzlich Zur Kenn­
zeichnung auf der Verpackung anzubringen, oder, 
wenn dies n.icht möglich ist, der Verpackung in 
Form eines Beipacktextes beizufügen. § 18 Abs.5 
gilt sinngemäß. 

(2) Die Gebrauchsanweisung hat zumindest fol­
gende Angaben zu enthalten: 

1. die zulässigen Verwendungszwecke und 
-arten, sofern diese Angaben nicht eindeutig 
aus der Kennzeichnung zu ersehen sind, und 

2. die für die bestimmungsgemäße Verwendung 
jeweils erforderliche Verbrauchsmenge, die 
nicht überschritten werden darf, sofern diese 
Angabe zur Vermeidung von Gefahren für 
das Leben oder für die Gesundheit von Men­
schen oder die Umwelt erforderlich ist. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz kann, soweit dies zur Vermeidung 
von Gefahren für das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen oder die Umwelt erforderlich ist, 
nach Anhörung der Chemikalienkommission durch 
Verordnung 

1. Vorschriften über weitere Angaben, die slie 
Gebrauchsanweisung für gefährliche Stoffe 
oder gefährliche Zubereitungen zu enthalten 
hat, erlassen, . 

2. auch für gefährliche Stoffe oder gefährliche 
Zubereitungen, die zur gewerblichen Verwen­
dung bestimmt sind, eine Gebrauchsanwei­
sung vorschreiben, und 

3. für bestimmte gefährliche Stoffe oder gefähr-
liche Zubereitungen den Inhalt der 
Gebrauchsanweisung festlegen. 

Bei Erlassung dieser Veron!nung ist auch auf die 
Vermeidung von Gefahren, die durch die Beseiti­
gung von gefährlichen Stoffen oder gefährlichen 
Zubereitungen entstehen können, Bedacht zu neh­
men. Die Verordnung ist im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, dem Bundesminister für soziale Verwal­
tung und, soweit sich die Vorschriften auf Pflan­
zenschutzmittel oder Saatgut beziehen, auch im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft zu erlassen. 

Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung für Fer­
tigwaren 

§ 20. Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat nach Anhörung der .Chemika­
lienkommission und im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Verordnung Vorschriften im Sinne der §§ 18 
und 19' über die Kennzeichnung und die 
Gebrauchsanweisung für gefährliche Fertigwaren 
zu erlassen, soweit dies zur Vermeidung von beson­
deren Gefahren, die durch die Verwendung oder 
die Beseitigung gefährlicher Fertigwaren für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder die 
Umwelt entstehen können, erforderlich ist und 
soweit diesen Erfordernissen nicht durch entspre­
chende Kennzeichnungsvorschriften auf Grund des I 

§ 32 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb 1984, BGBI. Nr. 448, entsprochen ist. 

VVerbebeschränkungen 

§ 21. (1) Werbung für gefährliche Stoffe, gefähr­
liche Zubereitungen oder gefährliche Fertigwaren 
darf nicht in einer Art betrieben werden, die zu fal­
schen Vorstellungen über deren Gefährlichkeit füh­
ren oder zu deren unsachgemäßen Verwendung 
verleiten kann. 

(2) In Texten und bildlichen Darstellungen für 
. Zwecke der Werbung ist deutlich lesbar, hörbar 
oder sichtbar und allgemein verständlich in Form 
einer Warnung auf alle gefährlichen Eigenschaften 
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(§ 2 Abs. 5) der Stoffe, Zubereitungen oder Fertig­
waren und auf zu beachtende Vorsichtsmaßnah­
men hinzuweisen. In audiovisuellen Medien haben 
diese Hinweise deutlich lesbar und hörb~r zu erfol­
gen. 

(3) Abs. 2 gilt nicht für Werbung, die ausschließ­
lich für Gewerbetreibende bestimmt ist. 

III. ABSCHNITT 

Besondere Bestimmungen über den 
Verkehr mit Giften 

Begriffsbestimmung 

§ 22. Gifte im Sinne dieses Abschnittes sind 
1. Stoffe, die sehr giftig, giftig oder mindergiftig 

sind. 
2. Zubereitungen, die einen oder mehrere der 

Stoffe gemäß Z 1 enthalten. 

Giftliste 

§ 23. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat durch Verordnung die Gifte in 
einer Giftliste zu bezeichnen. 

(2) Die Giftliste ist nach Stoffen zu führen. Bei 
jedem Stoff sind zumindest seine Gefährlichkeits­
merkmale anzugeben. Bei sehr giftigen oder gifti­
gen Stoffen sind nach Maßgabe' der dem Bundesmi­
nisterium für Gesundheit und Umweltschutz zur 
Beurteilung der Gefährlichkeit zur Verfügung ste­
henden Unterlagen auch fü,r Zubereitungen, die 
diesen Stoff enthalten, jene Konzentrationsgrenzen 
anzugeben, über oder unter denen die Zubereitun­
gen als sehr giftig, giftig oder mindergiftig einzu­
stufen sind. In der Giftliste sind ferner jene sehr gif-v 

tigen Stoffe besonders zu bezeichnen, die die Ein­
stufung einer diesen Stoff enthaltenden Zuberei­
tung als mindergiftige Zubereitung ausschließen. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat die erforderlichen Ergä~zungen 
und Änderungen der Giftliste einmal jährlich durch 
Verordnung vorzunehmen. 

Mindergiftige Zubereitungen 

§ 24. (1) Als mindergiftige Zubereitungen dürfe~ 
vom Hersteller oder Importeur eingestuft werden 

1. Zubereitungen, die einen oder mehrere min­
dergiftige Stoffe, nicht jedoch einen sehr gifti­
gen oder giftigen Stoff enthalten; 

2. Zubereitungen, die einen sehr giftigen oder 
giftigen Stoff in einer Konzentration enthal­
ten, die die in der Giftliste angegebene, für die 

. Einstufung als mindergiftige Zubereitung 
maßgebliche Konzentrationsgrenze (§ 23 
Abs. 2 dritter Satz) dieses Stoffes unterschrei­
tet. 

(2) Nicht als mindergiftige Zubereitungen dürfen 
vom Hersteller oder Importeur eingestuft werden 

1. Zubereitungen, die einen in der Giftliste 
gemäß § 23 Abs. 2 vierter Satz besonders 
bezeichneten sehr giftigen Stoff enthalten; 

2 .. Zubereitungen, die einen sehr giftigen oder 
giftigen Stoff in einer Konzentration enthal­
ten, die die in der Giftliste angegebene, für die 
Einstufung als mindergiftige Zubereitung 
maßgebliche Konzentrationsgrenze dieses 
Stoffes überschreitet; 

3. Zubereitungen im Sinne des Abs. 1 Z-2, die 
weitere Stoffe enthalten, bei denen ihr Zusam­
menwirken mit dem sehr giftigen oder gifti­
gen Stoff zu einer derartigen Erhöhung ihrer 
Gefährlichkeit führt, daß ihre Einstufung als 
mindergiftige Zubereitung auszuschließen ist. 

(3) Der Hersteller oder Importeur darf folgende 
Zubereitungen dann als mindergiftig einstufen, 
wenn sie von Einstufungsrichtlinien gemäß § 17 
Abs. 2 erfaßt sind und die Einstufung diesen Richt­
linien entspricht: 

1. Zubereitungen, die mehrere sehr giftige oder 
giftige Stoffe in Konzentrationen enthalten, 
die die in der Giftliste für die Einstufung als 
mindergiftige Zubereitung maßgebliche Kon­
zentrationsgrenze von jedem dieser Stoffe 
unterschreiten; 

2. Zubereitungen, die sehr giftige oder giftige 
Stoffe enthalten, für die die Giftliste keine 
Angaben oder besonderen Bezeichnungen 
gemäß § 23 Abs. 2 dritter oder vierter Satz 
enthält. 

§ 25. (1) Sofern Einstufungsrichtlinien gemäß 
§ 17 Abs.2 für Zubereitungen gemäß § 24 Abs.3 
Z 1 oder 2 nicht bestehen, kann der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz solche Zuberei­
tungen im Einzelfall auf Antrag des Herstellers 

,oder Importeurs mit Bescheid als mindergiftige 
Zubereitungen einstufen, wenn sich diese Bewer­
tung aus den vorgelegten Prüfnachweisen schlüssig 
ergibt und vorliegende Erfahrungen am Menschen 
sowie die Ergebnisse sonstiger dem Bundesministe­
rium für Gesundheit und Umweltschutz bekannter 
Untersuchungen oder Prüfungen dieser Einstufung 
nicht entgegenstehen. 

(2) Dem Antrag sind Daten gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 
über die in den Zubereitungen enthaltenen Stoffe 
im Sinne des § 22 Z 1 und wissenschaftlich fun­
dierte Angaben oder Prüfnachweise über die 
gefährlichen Eigenschaften gemäß § 2 Abs. 5 Z 6 
bis 8 der Zubereitungen anzuschließen. In begrün­
deten Fällen kann der Bundesminister für Gesund­
heit und Umweltschutz vom Antragsteller weitere 
Angaben oder Prüfnachweise über gefährliche 
Eigenschaften gemäß § 2 Abs. 5 Z 12 bis 15 der in 
diesen Zubereitungen enthaltenen Stoffe anfor­
dern. 

§ 26. (1) Nach Inkrafttreten entsprechender Ein­
stufungsrichtlinien gemäß § 17 Abs. 2 haben Her-
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steiler und Importeure die von ihne~ im Bundesge­
biet in Verkehr gesetzten,· nach diesen Richtlinien 
von ihnen als mindergiftig einzustufenden Zuberei­
tungen im Sinne des § 24 Abs. 3 Z 1 und 2 dem 
Bundesministerium für Gesundheit ~nd Umwelt­
schutz unverzüglich schriftlich zu melden, sofern 
diese Zubereitungen von diesem nicht bereits durch 
Bescheid gemäß § 25 als mindergiftig eingestuft 
worden sind. 

(2) Der Meldung sind Daten gemäß § 7 Abs. 1 
Z 1 über die in diesen Zubereitungen enthaltenen 
sehr giftigen, giftigen oder mindergiftigen Stoffe 
und wissenschaftlich fundierte Angaben oder Prüf­
nachweise über deren gefährliche Eigenschaften 
gemäß § 2 Abs. 5 Z 6 . und 7 anzuschließen. In 
begründeten Fällen kann der Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz vom Meldepflichti­
gen auch weitere Angaben oder Prüfnachweise 
über gefährliche Eigenschaften gemäß § 2 Abs. 5 
Z 12 bis 15 der in diesen Zubereitungen enthalte­
nen Stoffe anfordern. 

Inverkehrsetzen von Giften 

§ 27. (1) Gifte dürfen unbeschadet des Abs.4 
letzter Satz und des Abs. 5 im Bundesgebiet nur in 
Verkehr gesetzt werden, wenn sie in der Giftliste 
bezeichnet sind und andere Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes oder darauf beruhende Verwal­
tungsakte dem Inverkehrsetzen nicht entgegenste­
hen. 

(2) Wer einen nicht in der Giftliste bezeichneten 
sehr giftigen, giftigen oder mindergiftigen neuen 
Stoff als solchen oder als Bestandteil einer Zuberei­
tung in Mengen von weniger als einer Tonne jähr­
lich im Bundesgebiet in Verkehr zu setzen beab­
sichtigt, hat zusätzlich zur Meldung gemäß § 5 
Abs. 1 Z 2 dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz Unterlagen, die für die Beurteilung 
der Gefährlichkeit des Giftes und der erforderli­
chen Schutzmaßnahmen geeignet sind, sowie Ver­
packungsmuster vorzulegen. Der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz kann durch 
Verordnung nähere Bestimmungen über Art und 
Umfang der vorzulegenden Unterlagen erlassen. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat ein gemäß Abs.2 gemeldetes 
oder gemäß § 4 angemeldetes Gift in die Giftliste 
aufzunehmen, wenn 

1. generelle Verbote oder Beschränkungen 
gemäß § 14 oder Anordnungen gemäß § 15 
der Aufnahme nicht entgegenstehen und 

2. bei gemäß § 4 angemeldeten Giften nicht 
gemäß § 8 Abs. 3 vorzugehen ist oder zusätz­
liche Prüfnachweise gemäß § 10 Abs. 3 zu 
verlangen sind. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat die beabsichtigte Aufnahme des 
Giftes in die Giftliste dem Hersteller oder Impor­
teur ohne unnötigen Aufschub mitzuteilen und in 

den Amtlichen Nachrichten des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung und des Bundesmini­
steriums für Gesundheit und Umweltschutz kund­
zumachen: Der Hersteller oder Importeur darf das 
Gift ab dem Zeitpunkt der Zustellung dieser Mittei­
lung in Verkehr setzeq. 

(5) Pflanzenschutzmittel, die sehr giftige, giftige 
oder mindergiftige Stoffe enthalten, dürfen in den 
erforderlichen Mengen bereits vor Aufnahme der in 
ihnen enthaltenen Gifte in die Giftliste in Verkehr 
gesetzt werden, wenn sie von der Bundesanstalt für 
Pflanzenschutz, der Forstlichen Bundesversuchsan­
stalt oder im Rahmen bestehender Vereinbarungen 
mit einer dieser Anstalten und unter deren Aufsicht 
untersucht oder erprobt werden sollen. 

§ 28. (1) Wer Gifte, ausgenommen mindergiftige 
Stoffe oder mindergiftige Zubereitungen, abgibt 
oder erwirbt, muß hiezu berechtigt sein. 

(2) Zum Erwerb und zur Abgabe von Giften sind 
berechtigt: 

1. Zur Ausübung von Konzessionen gemäß den 
§§ 220 bis 223 der Gewerbeordnung 1973 
berechtigte Gewerbetreibende im Umfang 
ihrer jeweiligen Konzession, 

2. Apotheken, soweit sie diese Gifte in Erfüllung 
ihrer Aufgaben benötigen oder abgeben. 

(3) Zum Erwerb von Giften sind weiters berech­
tigt: 

1. Inhaber einer Giftbezugsbewilligung gemäß 
§ 29, 

2. Universitäten und wissenschaftliche Institute 
sowie Anstalten der Gebietskörperschaften 
gegen Vorlage einer Bestätigung, daß sie die 
Gifte zur Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben benötigen, 

3. Ärzte oder Tierärzte, soweit sie diese Gifte in 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

(4) Die .Bestätigung gemäß Abs.3 Z 2 hat bei 
Universitäten der Rektor, bei wissenschaftlichen 
Instituten und Anstalten der Gebietskörperschaften 
die zuständige Aufsichtsbehörde auszustellen. Der 
Rektor und die Aufsichtsbehörde haben eine 
Abschrift der Bestätigung der Bezirksverwaltungs­
behörde zu übermitteln. 

. Giftbezugsbewilligung 

§ 29. (1). Die Giftbezugsbewilligung ist 
1. ein Giftbezugsschein, wenn sie zum einmali­

gen Bezug einer bestimmten Menge eines 
oder mehrerer Gifte berechtigt, oder 

2. eine Giftbezugslizenz, wenn sie zum mehrma­
ligen Bezug einer unbestimmten Menge eines 
oder mehrerer Gifte während 'eines bestimm­
ten Zeitraumes berechtigt. 

(2) Die Erteilung einer Giftbezugsbewilligung ist 
bei der Bezirksverwaltungsbehörde unter Angabe 
des Namens, Berufs und Wohnortes des Antragstel­
lers, der Bezeichnung und der in Aussicht genom-
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menen Verwendung des Giftes sowie der Menge 
und Notwendigkeit, im Falle der Giftbezugslizenz 
auch der Notwendigkeit des ~ehrmaligen Bezugs, 
zu beantragen. 

(3) Die' Giftbezugsbewilligung darf nur erteilt 
werden, wenn der Antragsteller das 24. Lebensjahr 
vollendet hat, die Eigenberechtigung und Verläß-
1ichkeit besitzt sowie die Notwendigkeit des Bezu­
ges ausreichend dargelegt hat und im Hinblick auf 
die Interessen des Schutzes des Lebens und der 
Gesundheit von Menschen gegen die beabsichtigte 
Verwendung der von der Bezugsbewilligung erfaß­
ten Gifte keine Bedenken bestehen. Die Behörde 
kann vom Erfordernis der Vollendung des 
24. Lebensjahres absehen, wenn der Antragsteller 
selbständig ein Gewerbe oder eine Landwirtschaft 
betreibt oder eine einschlägige fachliche Berufsaus­
bildung oder -vorbildung nachweist. 

(4) Der Antragsteller ist als verläßlich anzusehen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß er 
die Gifte nicht mißbräuchlich oder fahrlässig ver­
wenden und mit ihnen sorgfältig und sachgerecht 
umgehen wird. Nicht als verläßlich gilt jedenfalls 
eine Person, die wegen einer strafbaren Handlung 
oder Unterlassung gemäß §§ 57 und 58 dieses Bun­
desgesetzes, gemäß §§ 180 bis 183 des Strafgesetz­
buches oder gemäß § 16 des Suchtgiftgesetzes 1951 
rechtskräftig verurteilt worden ist. 

(5) Die Giftbezugsbewilligung kann mit Bedin­
gungen oder Auflagen hinsichtlich der V erwen­
dung und Beseitigung des Giftes erteilt werden. 

(6) Die Gültigkeit der Giftbezugsbewilligung 
erlischt, sofern nicht ein späterer Zeitpu~kt festge­
setzt wurde, für den Giftbezugsschein I).ach Ablauf 
von drei Monaten und für die Giftbezugslizenz 
nach Ablauf von drei Jahren nach dem Ausstel­
lungstag. 

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat ein Regi­
ster über alle ausgestellten Giftbezugsbewilligungen 
und die Bestätigungen gemäß § 28 Abs. 3 Z 2 sowie 
ein Verzeichnis über alle im § 28 Abs. 2 Z 1 
genannten Konzessionen, aus dem der gen aue 
Wortlaut der Konzessionen ersichtlich ist, zu füh­
ren. 

(8) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über Form und Inhalt der Giftbe­
zugsbewilligungen, der Bestätigungen gemäß § 28 
Abs. 3 Z 2 und der darüber zu führende!) Register 
zu erlassen. 

Aufzeichnungspflicht 

§ 30. (1) Wer Gifte, ausgenommen mindergiftige 
Stoffe oder mindergiftige Zubereitungen, herstellt, 
gewerbsmäßig einführt oder erwirbt oder zum 
Erwerb dieser Gifte gemäß § 28 Abs. 3 Z 2 berech­
tigt ist, hat für jedes Kalenderjahr genaue und fort­
laufende Aufzeichnungen über Art, Menge, Her-

kunft und Verbleib der von ihm hergestellten, ein­
geführten, erworbenen oder abgegebenen Gifte zu 
führen. Die Aufzeichnungen sind durch sieben 
Jahre, gerechnet vom Tag der letzten Eintragung 
an, aufzubewahren. 

(2) Der' Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz kann nach Anhörung der Chemika­
lienkommission durch Verordnung nähere Bestim­
mungen über Form, Inhalt und Umfang dieser Auf­
zeichnungen sowie über die Empfangsbestätigung 
gemäß § 33 Abs. 1 erlassen. 

Beauftragter für den Giftverkehr 

§ 31. (1) In jedem Betrieb, der Gifte herstellt 
oder in Verkehr setzt, ist vom Betriebsinhaber ein 
Beauftragter zu bestellen, der die Einhaltung der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder darauf 
beruhender Verwaltungsakte zu überwachen hat. 
Er hat den Betrtebsinhaber über seine Wahrneh­
mungen, insbesondere über festgestellte Mängel, 
unverzüglich zu informieren. Der Beauftragte muß 
im Betrieb dauernd beschäftigt und während der 
üblichen Geschäfts- oder Betriebsstunden anwe­
send oder zumindest leicht erreichbar sein. Für den 
Fall seiner Verhinderung ist ein Stellvertreter zu 
bestellen. 

(2) Ist die Bestellung eines Beauftragten einem 
Betrieb wirtschaftlich nicht zumutbar, so hat der 
Betriebsinhaber oder ein allenfalls auf Grund ande­
rer Rechtsvorschriften bestellter Geschäftsführer 
diese Aufgaben wahrzunehmen. 

(3) Durch die Bestellung eines Beauftragten für 
den Giftverkehr wird die Verantwortung des 
Betriebsinhabers für die Einhaltung der V orschrif­
ten dieses Bundesgesetzes und darauf beruhender 
Verwaltungs akte nicht berührt. 

(4) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Apotheken 
und für Betriebe, die ausschließlich mindergiftige 
Stoffe oder mindergiftige Zubereitungen im Sinne 
des § 24 Abs. 1 Z 1 herstellen oder in Verkehr set­
zen. 

Abgabe an Letztverbraucher 

§ 32. (1) Gifte, ausgenommen mindergiftige 
Stoffe und mindergiftige Zubereitungen, dürfen 
nur an gemäß § 28 Berechtigte und an von diesen 
schriftlich ermächtigte Personen abgegeben wer-, 
den. Mindergiftige Stoffe und mindergiftige Zube­
reitungen dürfen auch an andere Personen abgege­
ben werden, es sei denn, daß der Empfänger die 
'zum Schutz vor Mißbrauch' oder fahrlässiger Ver­
wendung erforderliche UrteilsfähigKeit offenkun­
dig nicht besitzt. 

(2) Bei der Abgabe eines Giftes an Letztverbrau­
cher, ausgenommen an gemäß § 28 Berechtigte, ist 
der Empfänger ausdrücklich auf die gefährlichen 
Eigenschaften des betreffenden Giftes u,nd die ent­
sprechenden Vorsichts maßnahmen hinzuweisen. 
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Diese Hinweise müssen in ihrem Umfang zumin­
destden in der Kennzeichnung gemäß § 18 Abs. 1 
Z 3 bis 5 enthaltenen Angaben entsprechen. 

(3) Die Abgabe von Giften außerhalb von 
Betriebsstätten, insbesondere im Versandhandel 
oder durch sonstige Direktvertriebsmethoden, 
durch Automaten sowie im Wege der Selbstbedie­
nung ist verboten. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz kann nach An'hörung der Chemika­
lienkommission und im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Verordnung die Abgabe mindergiftiger 
Stoffe oder mindergiftiger Zubereitungen im Wege 
der Selbstbedienung zulassen, wenn dadurch eine 
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von 
Menschen nicht zu ery,rarten ist. In dieser Verord­
nung können erforderlichenfalls auch besondere 
Sicherheitsvorkehrungen für die Abgabe im Wege 
der Selbstbedienung, insbesondere die Einrichtung 
und Kennzeichnung gesonderter Verkaufsbereiche, 
festgelegt werden. 

Besondere Schutzmaßnahmen beim Verkehr und 
dem Umgang mit Giften 

§ 33. (1) Der Erwerber von Giften, ausgenom­
men mindergiftige Stoffe und mindergiftige Zube­
reitungen, darf zur Empfangnahme nur solche Per­
sonen ermächtigen, bei denen weder Mißbrauch 
noch fahrlässiger Umgang zu befürchten ist. Die 
Ermächtigung ist schriftlich zu erteilen. Der Emp­
fänger dieser Gifte hat dem Abgeber den Empfang 
schriftlich zu bestätigen. 

(2) Gifte dürfen im Bundesgebiet nur in Formen 
oder in Verpackungen einschließlich der Behält­
nisse in Verkehr gesetzt werden, die keinen Anlaß 
zu Verwechslungen der in ihnen enthaltenen Gifte 
mit Arzneimitteln, Lebensmitteln, Futtermitteln 
oder sonstigen ungiftigen Waren des täglichen 
Gebrauchs geben können. Sofern es dem Verwen­
dungszweck nicht entgegensteht, sind Gifte, die 
wegen ihrer Farbe, ihres Geschmacks oder Geruchs 
zu Verwechslungen führen können, vor ihrer 
Abgabe durch geeignete Maßnahmen, wie Vergäl­
lung oder die Beigabe von Warnstoffen, so zu 
behandeln, daß eine Verwechslung ausgeschlossen 
ist. 

(3) Der Bundesmini'ster für Gesundheit und 
Umweltschutz hat nach Anhörung der Chemika­
lienkommission durch Verordl).ung nähere Bestim­
mungen zu erlassen über 

1. die Kennzeichnung von Giften, erforderli­
chenfalls auch durch Giftbänder, 

2. den Schutz vor Verwechslungen, 
3. besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Erwerb 

und bei der Verwendung von Giften, 
4. die besonderen Anforderungen an Geräte und 

Verpackungen einschließlich der Behältnisse, 
die mit Giften in Berührung kommen, 

S. Maßnahmen der Ersten Hilfe sowie 
6. sonstige Maßnahmen, die zum Schutz des 

Lebens oder der Gesundheit von Menschen 
vor den besonderen Gefahren beim Verkehr 
und dem Umgang mit Giften erforderlich 
sind. 

In dieser Verordnung können Ausnahmen von 
bestimmten Schutzmaßnahmen und Erleichterun~ 
gen für den Verkehr und den Umgang mit minder­
giftigen Stoffen oder mindergiftigen Zubereitungen 
im Hinblick auf bestimmte Verwenderkreise, insbe­
sondere in der Land- und Forstwirtschaft, festge- . 
legt werden, sofern dadurch eine Gefährdung des 
Lebens oder der Gesundheit von Menschen nicht 
zu erwarten ist. Verordnungen nach diesem Absatz 
sind im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft zu erlassen, soweit sich 
die Vorschriften auf Pflanzenschutzmittel oder 
Saatgut beziehen. 

Beseitigung von Giften 

§ 34. (1) Besitzer von Giften, die diese nicht 
mehr verwenden wollen oder nicht mehr vor­
schriftsmäßig verwenden können, haben die Gifte 
schadlos im Sinne der §§ 4 und 5 des Sonderabfall­
gesetzes, BGBI. Nr. 186/1983, zu beseitigen oder 
beseitigen zu lassen. 

(2) Letztverbraucher, die Gifte von zur 'Abgabe 
Berechtigten bezogen haben, sind berechtigt, die zu 
beseitigenden Gifte ohne Anspruch auf Entgelt dem 
Abgeber zurückzugeben. Der Abgeber' ist zur 
kostenlosen Rücknahme der Gifte einschließlich 
ihrer Verpackungen verpflichtet, sofern die Rück­
gabe der Gifte in deren Originalverpackungen 
ohne weitere Beigabe anderer Stoffe, Zubereitun­
gen oder Fertigwaren erfolgt und der LetztVerbrau­

'eher dem Abgeber über dessen Verlangen seine 
Identität nachgewiesen hat. 

Besondere Meldepflicht 

§ 35. Jeder, der Gifte, ausgenommen mindergif­
tige Stoffe und mindergiftige Zubereitungen, her­
stellt, in Verkehr setzt, erwirbt, verwendet oder 
beseitigt, hat den Verlust oder die irrtümliche 
Abgabe solcher Gifte unverzüglich der Bezirksver­
waltungsbehörde oder der Bundespolizeibehörde 
zu melden. Sofern es die Umstände erfordern, hat 
die Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbe­
reich einer Bundespolizeibehörde diese, die Bevöl­
kerung über die von den Giften ausgehenden 
Gefahren umfassend zu Informieren. 

Gifte in der Landwirtschaft 

§ 36. (Grundsatzbestimmung) Bei der Regelung 
der Verwendung von Giften in der Landwirtschaft 
als Mittel zum Schutz von Pflanzen und Pflanzen­
erze~gnissen sind durch die Landesgesetzgebung 
insbesondere vorzusehen:' . 

1. Maßnahmen oder Beschränkungen, die zum 
Schutz des lebens und der Gesundheit von 
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Menschen und der Umwelt bei der Verwen­
dung von Giften in der Landwirtschaft ein­
schließlich ihrer Beseitigung erforderlich sind; 

2. Informationspflichten gegenüber dem Ver­
wender der Gifte, insbesondere im Sinne des 
§ 32 Abs. 2; 

3. Informationspflichten gegenüber dem Ver­
wender der Gifte betreffend deren bestim­
mungsgemäßen Gebrauch bei der Behandlung 
von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen, ins­
besondere solchen, die zum Verzehr durch 
Menschen oder Nutztiere bestimmt sind; 

4. Informationspflichten gegenüber dem Erwer­
ber von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen, 
die mit Giften behandelt worden sind und 
deshalb nicht zum Verzehr durch Menschen 
oder Nutztiere bestimmt sind. 

IV. ABSCHNITI 

Prüfstellen, ausländische Prüfnach -
weise, Datenverkehr 

Prüfstellen 

§ 37; Prüfungen im Sinne der §§ 7 und 10 müs­
sen von Prüfstellen durchgeführt werden, die -
unbeschadet der sonst für diese geiteIl.den Rechts­
vorschriften - über eine dem jeweiligen Stand der 
Wissenschaft und Technik entsprechende Labor­
praxis verfügen sowie den Anforderungen gemäß 
Z 1 bis 5 und einer Verordnung gemäß § 38 ent­
sprechen: 

1. die Prüfstelle muß von einer Person geleitet 
werden, die die hiefür erforderliche wissen­
schaftliche Berufsvorbildung erlangt und eine 
entsprechende praktische Ausbildung absol­
viert hat (Prüfstellenleiter). Der Prüfstellenlei­
ter muß jedenfalls ein Universitätsstudium aus 
den Studienrichtungen Biologie, Chemie, 
Lebensmittel- und Biotechnologie, Medizin, 
Pharmazie, Technische Chemie oder Veteri­
riärmedizi~ erfolgreich abgeschlossen haben 
und eine mindestens dreijährige Tätigkeit auf 
den von der Prüfstelle auf den Gebieten Ana­
lytik (physikalisch-chemische Daten), Toxi­
kologie und Ökotoxikologie zu besorgenden 
Prüfungen nachweisen; 

2. weist der Prüfstellenleiter auf einem dieser 
Gebiete nicht die geforderte dreijährige Pra­
xis auf, so hat die Prüfstelle eine Person zu 
beschäftigen, die die erforderliche Qualifika­
tion auf diesem Gebiet aufweist; 

3. die Prüfstelle hat die Aufnahme ihrer Tätig­
keit unter Angabe der Art der Prüfungen und 
Gutachten sowie der Person des Prüfstellen­
leiters dem Bundesministerium für Gesund­
heit und Umweltschutz unverzüglich schrift­
lich zu melden; 

4. jeder Wechsel in der Person des Prüfstellen­
leiters ist unverzüglich schriftlich zu melden; 

5. die Prüfstelle hat sich Kontrollen im Sinne des 
§ 39 zu unterwerfen; Inhaber von Prüfstellen 

sowie ihre Stellvertreter und Beauftragten und 
die Prüfstellenleiter haben die für die Kon­
trolle der Einhaltung des § 37 und einer Ver­
ordnung gemäß § 38 erforderliche Unterstüt­
zung zu leisten und Auskünfte zu erteilen; sie 
sind insbesondere auch verpflichtet, über Ver­
langen des Bundesministeriums für Gesund­
heit und Umweltschutz Zahl, Art und 
Umfang der von ihnen nach diesem Bundes-, 
gesetz durchgeführten Prüfungen schriftlich 
bekanntzugeben. 

§ 38. Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz kann unter Bedachtnahme auf den 
Stand der Wissenschaft und Technik sowie auf ver­
gleichbare Vorschriften des Auslandes und auf 
Richtlinien internationaler Organisationen und 
Staatengemeinschaften durch Verordnung solche 
Anforderungen an die Organisation der Prüfstel­
Ien, die Qualifikation des Personals, die Beschaf­
fenheit der Prüfeinrichtungen und die Prüfmetho­
den festlegen, die die Ermittlung aussagekräftiger 
und vergleichbarer Daten über die Eigenschaften 
der zu prüfenden Stoffe, insbesondere im Hinblick 
auf deren Unbedenklichkeit für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt, sichern. 

Kontrolle von Prüfstellen 

§ 39. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat die Prüfstellen im Hinblick dar­
auf zu überprüfen, ob sie den Anforderungen des 
§ 37 un4 einer gemäß § 38 erlassenen Verordnung 
entsprechen, ob sie die Prüfungen im Sinne der §§ 7 
und 10 sachgerecht durchführen und ob die von 
ihnen stammenden Prüfnachweise geeignet sind, 
Aufschluß über die zu prüfenden Gefährlichkeits­
merkmale zu geben. 

(2) Die Kontrolle ist durch Organe des Bundes­
ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz 
und die von diesem herangezogenen Sachverständi­
gen durchzuführen. Sie kann insbesondere erfolgen 
durch 

1. Besichtigung der Prüfstelle und ihrer Einrich­
tungen; 

2. Einsichtnahme in nach einer Verordnung 
gemäß § 38 zu führenden Aufzeichnungen; 

3. Entnahme von Materialien, Stoffen oder' 
Zubereitungen; für die weitere Behandlung 
solcher Proben gilt § 49 Abs. 2 bis 5. 

(3) Hat die Kontrolle ergeben, daß die Prüfstelle 
den Anforderungen gemäß § 37 und einer gemäß 
§ 38 erlassenen Verordnung entspricht, so hat dies 
der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz der Prüfstelle über deren Antrag zu beschei­
mgen. 

Ausländische Prüfnachweise 

§ 40. (1) Ausländische Prüfnachweise sind den 
von PrüfsteUen im Sinne des § 37 erstatteten Gut­
achten gleichzuhalten, wenn sie von Prüfstellen 
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stammen, bei denen gewährleistet ist, daß die den 
Betrieb derselben regelnden Rechtsvorschriften 
oder hiefür geltenden Richtlinien des Auslandes 
den Anforderungen dieses Bundesgesetzes und sei­
ner Verordnungen gleichwertig sind und von die­
sen Prüfstelkn eingehalten werden. 

(2) Mit den zuständigen obersten Behörden jener 
Staaten, in die diesem Bundesgesetz unterliegende 
Stoffe, Zubereitungen oder Fertigwaren 'ausgeführt 
oder aus denen solche eingeführt werden sollen, 
können Übereinkommen über die Kontrolle von 
Prüfstellen, in denen Prüfungen nach diesem Bun­
desgesetz durchgeführt werden, die gegenseitige 
Anerkennung dieser Kontrollen sowie über den 
Austausch von Informationen betreffend die Prüf­
stellen geschlossen werden. 

Zentrale Register- und Informationsstelle 

§ 41. (1) Beim Bundesministerium für Gesund­
heit und Umweltschutz ist ein zentrales Register 
der von diesem Bundesgesetz erfaßten Stoffe, 
Zubereitungen und Fertigwaren einzurichten. Das 
Register ist auf Grundlage der von Herstellern und 
Importeuren gemäß diesem Bundesgesetz und sei­
nen Verordnungen übermittelten Anmeldungsun­
terlagen, Meldungen und Mitteilungen sowie unter 
Bedachtnahme auf ähnliche Register im Ausland 
und auf wissenschaftliche Erfahrungen und 
Erkenntnisse über Stoffe, Zubereitungen und Fer­
tigwaren zu erstellen. Zusätzlich ist auch eine 
Informationsstelle für ausländische und internatio­
nale Toxikologie-Register und einschlägige Daten­
banken einzurichten. 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz kann sich zur Führung des Registers 
und der Informationsstelle einer mit den erforderli­
chen Einrichtungen ausgestatteten Institution 
bedienen. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat nach Anhörung der Chemika­
lienkommission durch Verordnung nähere Bestim­
mungen über Art und Umfang der Nutzung des 
Registers und der Informationsstelle zu erlassen. 

Vertraulichkeit von Infonnationen-Datenverkehr 

§ 42. (1) Angaben, die ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis darstellen, sind auf Verlangen 
des Anmeldepflichtigen von der Anmeldebehörde 
und von der RegistersteIle als vertraulich zu kenn-
zeichnen und zu behandeln. ' 

(2) Nicht unter ein Betriebs- oder Geschäftsge­
heimnis fallen 

1. die handelsübliche Bezeichnung des Stoffes, 
2. seine physikalisch-chemischen Eigenschaften 

nach § 7 Abs. 1 Z 1, 
3. die voraussichtlichen Verwendungszwecke 

und -arten nach §6 Abs. 1 Z 3, 
4. die nach § 6 Abs. 1 Z 6 anzugebenden Verfah­

ren, 

5. Sicherheitsvorkehrungen, die bei der Herstel­
lung, Lagerung, beim Transport oder der Ver­
wendung des Stoffes zu beachten sind, sowie 
empfohlene Sicherheits- und Gegenmaßnah­
men bei Unfällen, 

6. die zusammenfassende Auswertung der 
Ergebnisse der toxikologischen und ökotoxi­
kologischen Prüfungen sowie die Namen der 
für diese Prüfungen Verantwortlichen. 

(3) Die von Herstellern und Importeuren nach 
diesem Bundesgesetz gemeldeten Daten dürfen 
vom Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz ermittelt und autom~ltionsunterstützt verar­
beitet werden. Personenbezogene Daten dürfen 
nur übermittelt werden an 

1. die Dienststellen des Bundes und der Länder, 
soweit die Daten für den Empfänger zur V 011-
ziehung dieses Bundesgesetzes oder anderer 
bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften 
zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit 
von Menschen oder der Umwelt eine wesent­
liche Voraussetzung bilden, 

2. die Prüfstellen, die Chemikalienkommission, 
den Wissenschaftlichen Ausschuß und an 
Sachverständige, soweit sie die Daten in V 011-
ziehung dieses Bundesgesetzes benötigen, 

3. Ärzte, soweit sie die Daten in Ausübung der 
Heilkunde benötigen, und 

4. die zuständigen ,Behörden ausländischer Staa­
ten, sofern dies zur Abwehr einer konkreten 
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit 
von Menschen oder der Umwelt erforderlich 
ist oder sofern dies zwischenstaatliche Verein­
barungen vorsehen. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 43. Soweit nicht andere gesetzliche Verschwie­
genheitspflichten bestehen, sind Personen, denen 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse im Sinne des 
§ 42 Abs. 1 ausschließlich aus ihrer beruflichen 
Tätigkeit bekanntgeworden sind, Zur Wahrung der 
Vertraulichkeit dieser Daten verpflichtet. 

V. ABSCHNITT 

eh em ikal i e n k 0 mmi s si 0 n 

§ 44. (1) Zur Beratung des Bundesministers für 
Gesundheit und Umweltschutz in sich aus der Voll­
ziehung dieses. Bundesgesetzes ergebenden Fragen 
des Schutzes des Lebens und' der Gesundheit des 
Menschen und der Umwelt vor gefährlichen Stof­
fen, gefährlichen Zubereitungen oder gefährlichen 
Fertigwaren ist eine Kommission einzurichten. 

(2) Der Kommission haben als 'Mitglieder anzu­
gehören: 

1. a) drei Vertreter des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz, 

b) ein Vertreter des Bundesministeriums für 
Familie, Jugend und Konsumentenschutz, 
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c) ein Vertreter des Bundesministeriumsfür 
Handel, Gewerbe und Industrie, 

.d) ein Vertreter des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, 

e) ein Vertreter des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung, 

f) ein Vertreter des Bundesministeriums für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 

g) ein Vertreter des Österreichischen Arbei­
terkammertages , 

h) ein Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, 

i) ein Vertreter des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes, 

j) ein Vertreter der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Österreichs; 

2., ein Vertreter aus dem Kreis der Prüfstellen-
leiter; . 

3. je ein Vertreter aus den Fachgebieten 
a) Biochemie oder medizinische Chemie, 
b) Biologie, 
c) Chemische Technologie, 
d) Medizin, 
e) Ökologie, 
f) Pharmakologie, 
g) Toxikologie, 
h) Veterinärmedizin. 

(3) Die Mitglieder der KOlllmission sind vom 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
für die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Hin­
sichtlich der im Abs. 2 Z 1 lit. b bis j genannten 
Mitglieder steht den betreffenden Institutionen das 
Vorschlagsrecht zu._ 

(4) Der Vorsitzende der Kommission und sein 
Stellvertreter sind vom Bundesminister für Gesund­
heit und Umweltschutz für die in Abs. 3 genannte 
Zeit aus dem Kreis der Vertreter des Bundesmini­
steriums für Gesundheit und Umweltschutz zu 
bestellen. 

(5) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu 
bestellen. ' 

(6) Alle Mitglieder der Kommission haben 
beschließende Stimme. Ersatzmitglieder haben ein 
solches Stimmrecht nur bei Verhinderung jener 
Personen, die sie vertreten. 

(7) Die Kommission kann zur Bearbeitung ein­
zelner Sachgebiete fallweise sachkundige Personen 
beiziehen. Sie kann neben dem Wissenschaftlichen 
Ausschuß (§ 45) weitere Ausschüsse einsetzen, 
deren Zusammensetzung sich nach dem zu behan­
delnden Sachgebiet zu richten hat. 

(8) Die Tätigkeit in der Kommission ist ehren­
amtlich. Allfällige Reisekosten sind den Mitglie­
dern der Kommission, den Ersatzmitgliedern und 
den sachkundigen Personen, die gemäß Abs. 7 bei­
gezogen werden, nach der höchsten Gebührenstufe 
der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. Nr. 133, 
zu ersetzen. 

(9) Die Beratungen und Beschlußfassungen der 
Kommission sind nach einer vom Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz zu erlassenden 
Geschäftsordnung vorzunehmen. 

W iss e n s eh a f tl i ehe rAus sc h u ß 

§ 45. (1) Die Chemikalienkommission hat einen 
ständigen Wissenschaftlichen Ausschuß zu bestel­
len, dem die Mitglieder der Kommission gemäß 
§ 44 Abs, 2 Z 2 und 3 sowie zwei Vertreter des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Umwelt­
schutz anzugehören haben. Darüber hinaus können 
der Österreichische Arbeiterkammertag, die Bun­
deskammer der gewerblichen Wirtschaft, der 
Österreichische Gewerkschaftsbund und die Präsi­
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs je einen weiteren Vertreter aus einem 
der in § 44 Abs. 2 Z 3 genannten Fachgebiete vor­
schlagen. Bei der Bestellung des Wissenschaftlichen 
Ausschusses ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
ihm nicht mehr als drei Vertreter eines Fachgebie­
tes angehören. Der Vorsitzende und sein Stellver­
treter sind vom Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz aus dem Kreis der Mitglieder des 
Wissenschaftlichen Ausschusses zu bestellen. 

(2) Dem Wissenschaftlichen Ausschuß obliegt 
die fachliche Beratung des Bund~sministers für 
Gesundheit und Umweltschutz und der Chemika­
lienkommission in allen Fragen, die sich aus der 
Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ergeben. Der 
Wissenschaftliche Ausschuß hat insbesondere auch 
an der Erstellung fachlicher Grundlagen von Ver­
ordnungen mitzuwirken, 

(3) § 44 Abs. 5, 6 und Abs. 7 erster Satz sowie 
Abs. 8 und 9 sind sinngemäß anzuwenden. 

VI. ABSCHNITT 

Überwachung, besondere Verfah­
rensvorschriften 

Überwachung 

§ 46. (1) Soweit dieses Bundesgesetz ni~ht ~nde­
res bestimmt, hat der Landeshauptmann die Emhal­
tung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und 
darauf beruhender Verwaltungs akte, insbesondere 
hinsichtlich des Verkehrs mit den durch dieses Bun­
desgesetz erfaßten Stoffen, Zubereit~ngen ur:d Fer­
tigwaren, zu überwachen. In Betneben, ~Ie d~r 
bergbehördlichen Aufsicht unterstehen, obliegt die 
Überwachung der Berghauptmannschaft. 

(2) Der Landeshauptmann hat sich bei der Über­
wachung fachlich befähigter Pers(:men als Organ~ 
zu bedienen. Der Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz kann durch Verordnung nähere 
Vorschriften über die fachliche Befähigung dieser 
Organe erlassen. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit ~nd 
Umweltschutz hat den Bundesminister für SOZiale 
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Verwaltung von allen Anmeldungen gemäß § 4, 
Meldungen gemäß § 9 Abs. 2, Informationen und 
Mitteilungen gemäß § 1J und von Mitteilungen 
gemäß § 16 unverzüglich in Kenntnis zu setzen, 
soweit dies zur Wahrnehmung des Arbeitnehmer­
schutzes durch die' Arbeitsinspektion edorderlich 
ist. Soweit es zur Wahrnehmung des Arbeitnehmer­
schutzes durch die Verkehrs-Arbeitsinspektion 
erforderlich ist, ist auch der Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr liievon in 
Kenntnis zu setzen. 

§ 47. (1) Die Organe des Landeshauptmannes 
und des Bundesministers für Gesundheit und 
Umweltschutz (der Berghauptmannschaft und des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und Indu­
strie in Betrieben, die der bergbehördlichen Auf­
sicht unterstehen) sowie die von diesen herangezo­
genen Sachverständigen sind befugt, überall, wo 
durch dieses Bundesgesetz edaßte Stoffe, Zuberei­
tungen oder Fertigwaren hergestellt, in Verkehr 
gesetzt oder beseitigt werden, Nachschau zu hal­
ten. 

(2) Die Nachschau ist, außer bei Gefahr im Ver­
zug, während der üblichen Geschäfts- oder 
Betriebsstunden und unter Beiziehung eines infor­
mierten Betriebsangehörigen vorzunehmen. 

(3) Betrifft die Nachschau Stoffe, Zubereitungen 
oder Fertigwaren, die nach den zollgesetzlichen 
Vorschriften zollhängig sind, so dad die Nach­
schau nur bei einem Zollamt oder anläßlich einer 
den Stoff, die Zubereitung' oder die Fertigware 
betreffenden Zollamtshandlung vorgenommen wer­
den; in Zollagern oder einer Zollfreizone ist, wäh­
rend sie für Zollamtshandlungen geöffnet sind, die 
Nachschau jederzeit statthaft. 

(4) Bei der Nachschau ist darauf Bedacht zu neh­
men, daß jede nicht unbedingt erforderliche Stö­
rung oder Behinderung des Betriebes vermieden 
wird. 

§ 48. (1) Der Bezirksverwaltungsbehörde obliegt 
die Überwachung der Gifte betreffenden Vorschrif­
ten dieses B~ndesgesetzes und seiner Verordnun­
gen in Betrieben, in denen Gifte hergestellt, ver­
wendet, in Verkehr gesetzt oder beseitigt werden. 
In Betrieben, die der bergbehördlichen Aufsicht 
unterstehen, obliegt die Überwachung der Berg­
hauptmannschaft. 

(2) Zum Zweck der Überwachung haben die 
Organe der Bezirksverwaltungsbehörde (in Fällen 
des Abs. 1 zweiter Satz der Berghauptmannschaft) 
sowie die von diesen herangezogenen Sachverstän­
digen in Betrieben gemäß Abs. 1 Nachschau zu hal­
ten. § 47 Abs. 2 und 4 ist anzuwenden. 

§ 49. (1) Die gemäß §§ 47 oder 48 zur Überwa­
chung befugten Organe und Sachverständigen dür­
fen Herstellungsvedahren und Arbeitseinrich­
tungen überprüfen sowie Proben von Stoffen, 
Zubereitungen oder Fertigwaren, die durch dieses 

Bundesgesetz erfaßt sind, im erforderlichen Aus­
maß entnehmen. 

(2) Die entnommene Probe ist, soweit dies ihrer 
Natur nach möglich ist und hiedurch nicht ihre ein­
wandfreie Beurteilung vereitelt wird, in zwei glei­
che Teile zu teilen, die amtlich zu verschließen 
sind. Der eine Teil ist der Untersuchung zuzufüh­
ren, der andere der Partei zu Beweiszwecken 
zurückzulassen. 

(3) Ist eine Teibmg der entnommenen Probe 
ihrer Natur nach nicht möglich, so ist die Probe 
ohne vorherige Teilung der Untersuchung zuzu­
führen. Sind noch augenscheinlich gleiche Einhei­
ten des Stoffes, der Zubereitung oder der Fertig­
ware vorhanden, so ist eine Einheit zu entnehmen 
und der Partei zurückzulassen. 

(4) Die entnommene Probe ist darauf zu unter­
suchen, ob die Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
und der auf seiner Grundlage erlassenen Verwal­
tungsakte in bezug auf diesen Stoff, die Zuberei­
tung oder die Fertigware eingehalten wurden. 
Soweit dies zur Durchführung eines ordnungsge­
mäßen Ermittlungsverfahrens erforderlich ist, sind 
für die Untersuchung der Probe sachkundige Per­
sonen oder geeignete Einrichtungen als Sachver­
ständige heranzuziehen. 

(5) Für die entnommene Probe gebührt keine 
Entschädigung. 

§ 50. Die Geschäfts- oder Betriebsinhaber sowie 
ihre Stellvertreter und Beauftragten sind verpflich~ 
tet, den gemäß §§ 47 oder 48 zur Überwachung 
befugten Organen und Sachverständigen Einsicht 
in die nach diesem Bundesgesetz und seinen Ver­
ordnungen zu führenden Aufzeichnungen Ztt 

gewähren. sie haben die Überwachungsmaßnah­
men gemäß §§ 47 bis 49 zu dulden, die edorderli­
ehe Unterstützung zu leisten und alle zur Überwa­
chung edorderlichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 51. Die Kosten der Überwachungsmaßnahmen 
sind dem gemäß § 50 Verpflichteten aufzuerlegen, 
wenn in einem Strafverfahren rechtskräftig festge­
stellt worden ist, daß er Vorschriften dieses Bun­
desgesetzes oder darauf beruhender Verwaltungs­
akte nicht eingehalten hat. 

§ 52. (1) Ergibt sich bei den Überwachungsmaß­
nahmen der begründete Verdacht, daß V orschrif­
ten dieses Bundesgesetzes oder darauf beruhender 
Verwaltungsakte nicht eingehalten wurden und' 
weitere Maßnahmen des Bundesministers für 
Gesundheit und Umweltschutz erforderlich sind, so 
ist diesem unverzüglich schriftlich Mitteilung dar­
über zu machen. 

(2) Der Landeshauptmann (in den Fällen des 
§ 46 Abs. 1 zweiter Satz die Berghauptmannschaft 
im Wege des Bundesministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie) hat dem Bundesminister für Gesund­
heit und Umweltschutz über die durchgeführten 
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Überwachungsmaßnahmen jährlich schriftlich zu 
berichten. 

. Verfahrensdelegation 

§ 53. Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz (in Betrieben, die der bergbehördli­
chen Aufsicht unterstehen; der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie) oder der Landes­
hauptmann können, sofern sie zur Durchführung 
von Maßnahmen auf Grund dieses Bundesgesetzes 
in erster Instanz zuständig sind, im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit des 
Verfahrens mit dessen Durchführung nachgeord­
nete Behörden ganz oder teilweise betrauen. 

Vorläufige Zwangs- und Sicherheitsmaßnahmen 

§ 54. (1) In Fällen drohender Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder der 
Umwelt, die durch gefährliche Stoffe, gefährliche 
Zubereitungen oder gefährliche Fertigwaren verur­
sacht worden ist, hat die Bezirksverwaltungsbe­
hörde (in Betrieben, die der bergbehördlichen Auf­
sicht unterstehen, die Berghauptmannschaft) ent­
sprechend dem Ausmaß der Gefährdung mit 
Bescheid die zur Hintanhaltung oder Beseitigung 
der Gefährdung notwendigen Maßnahmen zu ver­
fügeT\. In FäHen unmittelbar drohender Gefahr 
kann sie auch ohne vorausgegangenes Verfahren 
und vor Erlassung eines Bescheides solche. Maß­
nahmen an Ort und SteHe treffen; hierüber ist 
jedoch binnen zwei Wochen ein schriftlicher 
Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die getroffenen 
Maßnahmen als aufgehoben gelten. 

(2) Bescheide gemäß Abs. 1 sind sofort voll­
streckbar; wenn sie nicht kürzer befristet sind, tre­
ten sie mit Ablauf von sechs Monaten ab dem Tag 
ihrer Rechtskraft außer Wirksamkeit. 

(3) Wenn die Voraussetzungen für die Erlassung 
eines Bescheides gemäß Abs. 1 nicht mehr vorliegen 
und zu erwarten ist, daß der vom Bescheid Betrof­
fene in Hinkunft die Vorschriften dieses Bundesge­
setzes und darauf beruhender Verwaltungsakte ein­
halten wird, so hat die Behörde auf dessen Antrag 
die mit dem Bescheid getroffenen Maßnahmen zu 
widerrufen. 

VII. ABSCHNITT 

Strafbestimmungen 

Verwaltungsstrafen 

§ 55. Wer 
1. einen neuen Stoff als solchen oder als 

Bestandteil einer Zubereitung entgegen § 4 
Abs. 1 oder 2 in Verkehr setzt, 

2. der Meldepflicht des § 5 Abs. 1 Z 2 oder 5 
nicht nachkommt, 

3. der Anmeldepflicht entgegen einer gemäß 
§ 5 Abs. 3 erlassenen Verordnung nicht 
nachkommt, 

4. einer mit Bescheid gemäß § 5 Abs. 4 ange­
ordneten Anmeldepflicht nicht nachkommt, 

5. einen Stoff oder eine Zubereitung, die diesen 
Stoff enthält, vor Erhalt der Bestätigung der 
Anmeldebehörde gemäß § 8 Abs. 3 erstmalig 
in Verkehr setzt, 

6. einen Stoff entgegen § 9 Abs. 1 in Verkehr 
setzt, 

7. einen Stoff entgegen einem gemäß § 10 
Abs. 6 erlassenen Bescheid in Verkehr setzt, 

8. einen Stoff entgegen einem gemäß § 11 
Abs. 5 erlassenen Bescheid herstellt oder in 
Verkehr setzt, 

9. der Anmeldepflicht entgegen einer gemäß 
§ 13 Abs. 1 erlassenen Verordnung nicht 
nachkommt, 

10. entgegen einer gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 erlas­
senen Verordnung Stoffe, Zubereitungen 
oder Fertigwaren herstellt oder in Verkehr 
setzt oder in seinem Betrieb verwendet, 

11. einer gemäß § 14 Abs. 2 erlassenen Verord­
nung zuwiderhandelt, 

12. einer gemäß § 15 Abs. 1 durch Bescheid 
angeordneten Sicherheitsmaßnahme zuwi­
derhandelt, 

13. als Hersteller oder Importeur einem be­
scheidmäßigen Auftrag gemäß § 15 Abs.2 
nicht nachkommt, 

14. als Hersteller oder Importeur die Einstufung 
gefährlicher Stoffe oder gefährlicher Zube­
reitungen unterläßt oder entgegen § 17 
Abs. 1 oder einer gemäß § 17 Abs. 2 erlasse­
nen Verordnung vornimmt, 

15. gefährliche Stoffe oder gefährliche Zuberei­
tungen in Verkehr setzt, deren Verpackung 
den Anforderungen gemäß § 17 Abs. 3 oder 
einer gemäß § 17 Abs. 4 erlassenen Verord­
nung nicht entspricht, 

16. gefährliche Stoffe oder gefährliche Zuberei­
tungen in Verkehr setzt, deren Kennzeich­
nung den Anforderungen gemäß § 18 Abs. 1 
bis 5 oder einer gemäß § 18 Abs. 6 erlassenen 
Verordnung nicht entspricht, 

17. gefährliche Stoffe oder gefährliche Zuberei­
tungen entgegen § 19 Abs. 1 oder 2 oder 
einer gemäß § 19 Abs. 3 erlassenen Verord­
nung in Verkehr setzt, 

18. gefährliche Fertigwaren entgegen einer 
gemäß § 20 erlassenen Verordnung in Ver­
kehr setzt, 

19. Werbung betreibt, die nicht dem § 21 ent-
spricht, _ 

20. als Hersteller oder Importeur entgegen § 24 
Abs. 2 Zubereitungen als mindergiftige 
Zubereitungen einstuft, 

21. der Meldepflicht des § 26 nicht nachkommt, 
22. Gifte entgegen dem § 27 Abs. 1 in Verkehr 

setzt, 
23 .. Gifte, mit Ausnahme mindergiftiger Stoffe 

oder mindergiftiger Zubereitungen, abgibt 
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oder erwirbt, ohne hiezu gemäß den §§ 28 
oder 29 berechtigt zu sein, 

24. als Inhaber eines Betriebes, der Gifte her­
stellt oder in Verkehr setzt, entgegen § 31 
keinen Beauftragten für den Giftverkehr 
bestellt, 

25. als Beauftragter für den Gifn;erkehr seinen 
Pflichten gemäß § 31 Abs. 1 nicht nach­
kommt, 

26. Gifte entgegen § 32 Abs. 1 bis 3 oder einer 
durch Verordnung gemäß § 32 Abs. 4 vorge­
schriebenen besonderen Sicherheitsvorkeh­
rung an Letztverbraucher abgibt, 

27. Gifte entgegen § 33 Abs. 2 oder einer gemäß 
§ 33 Abs. 3 erlassenen Verordnung in Verc 

kehr setzt, 
28. Prüfstellen entgegen § 37 oder einer gemäß 

§ 38 erlassenen Verordnung betreibt, 
29. als Inhaber einer Prüfstelle der Meldepflicht 

des § 63 Abs. 1 nicht nachkommt, 
30. den Pflichten des § 50 nicht nachkommt, 
31. einer von der Bezirksverwaltungsbehörde 

(Berghauptmannschaft) gemäß § 54 Abs. 1 
angeordneten Maßnahme zuwiderhandelt, 

,32. der Meldepflicht des § 60 Abs. 2 und 3 nicht 
nachkommt, 

33. der Meldepflicht des § 61 Abs. 2 nicht nach-
kommt, 

macht sich, wenn die Tat nicht mit gerichtlicher 
Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist mit Geldstrafe bis zu 200 000 S, im 
Wiederholungsfall bis zu 400 000 S zu bestrafen. 
Der Versuch ist strafbar. 

§ 56. Wer 
1. als Importeur einen neuen Stoff als solchen 

oder als Bestandteil einer Zubereitung in 
Verkehr setzt und entgegen §,4 Abs. 3 keine 
Niederlassung im Inland hat, 

2. der Meldepflicht des § 5 Abs. 1 Z 3 oder der 
Mitteilungspflicht des § 5 Abs. 1- Z 6 letzter 
Halbsatz nicht nachkommt, 

3. den Prüf- und Mitteilungspflichten des § 9 
Abs. 2 nicht nachkommt, 

4. den Mitteilungspflichten des § 11 Abs. 1 
nicht nachkommt, 

5. der Mitteilungspflicht des § 16 Abs. 3 nicht 
nachkommt, 

6, der Mitteilungspflicht des § 16 Abs. 4 nicht 
nachkommt, 

7. der Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungs­
pflicht des § 30 Abs. 1 oder einer gemäß § 30 
Abs. 2 erlassenen Verordnung nicht nach­
kommt, 

8. als Erwerber von Giften dem § 33 Abs. 1 
zuwiderhandelt, 

9. der Beseitigungs- oder Rücknahmeverpflich­
tung gemäß § 34 nicht nachkommt, 

10. der Meldepflicht des § 35 nicht nachkommt, 
macht sich, wenn die Tat nicht mit gerichtlicher 
Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist mit Geldstrafe bis zu 100 000 S, im 

Wiederholungsfall bis zu 200 000 S zu bestrafen. 
Der Versuch ist strafbar. 

,Gerichtliche Strafen 

§ 57. (1) Wer vorsätzlich eine nach diesem Bun­
desgesetz mit Verwaltungsstrafe bedrohte Hand­
lung oder Unterlassung begeht und dadurch eine 
Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die kör­
perliche Sicherheit eines anderen oder in großem 
Ausmaß eine Gefahr für die Umwelt herbeiführt, ist 
vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
zu bestrafen. 

(2) Hat die Tat den Tod eines Menschen oder 
schwere Körperverletzungen (§ 84 Abs. 1 StGB) 
einer größeren Anzahl von Menschen zur Folge, so 
ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis zu 
zehn Jahren zu bestrafen. 

§ 58. (1) Wer eine der im § 57 mit Strafe bedroh­
ten Taten fahrlässig begeht, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Hat die Tat den Tod eines Menschen oder 
schwere Körperverletzungen (§ 84 Abs. 1 StGB) 
einer größeren Anzahl von Menschen zur Folge, so 
ist der Täter mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

§ 59. Die den Gegenstand einer gemäß § 57 oder 
§ 58 mit Strafe bedrohten Tat bildenden Stoffe, 
Zubereitungen oder Fertigwaren sind, ohne Rück­
sicht darauf, wem sie gehören, einzuziehen, es sei 
denn, daß trotz des vorangegangenen mit Strafe 
bedrohten Verhaltens gewährleistet ist, daß die 
Stoffe, Zubereitungen oder Fertigwaren nicht unter 
Verletzung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
und darauf beruhender Verwaltungsakte in Ver­
kehr gesetzt werden. 

VIII. ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußbestimmun -
gen 

Vorläufige Altstoffliste 

§ 60. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat spätestens mit Inkrafttreten die­
ses Bundesgesetzes das Europäische Altstoffver­
zeichnis (EINECS) als vorläufige Altstoffliste in 
den Amtlichen Nachrichten des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung und des Bundesmini­
steriums für Gesundheit und Umweltschutz kund­
zumachen. Die vorläufige Altstoffliste ist im Bun­
desministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
und bei den Ämtern der Landesregierungen zur 
Einsicht aufzulegen. 

(2) Hersteller und Importeure haben dem Bun­
desminister für Gesundheit und Umweltschutz zur 
Erstellung der Altstoffliste innerhalb von neun 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
jene in der vorläufigen Altstoffliste nicht enthalte­
nen Stoffe schriftlich zu melden, die als solche oder 
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als Bestandteil einer Zubereitung innerhalb der 
letzten sieben Jahre vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes im Bundesgebiet in Verkehr gesetzt 
worden sind. 

(3) Bei den Meldungen gemäß Abs. 2 sind jeden­
falls die Namen der Stoffe und deren wesentliche 
Identitätsmerkmale, ihre Verwendungszwecke, ihre 
Einstufung gemäß § 2 Abs. 5 und die in den letzten 
sieben Jahren jährlich im Bundesgebiet in Verkehr 
gesetzten Mengen anzugeben. 

Vorläufige Giftliste 

§ 61. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschiltz hat durch Verordnung eine vorläu­
fige Giftliste zu erstellen und diese späte$tens mit 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes kundzuma­
chen. Diese gilt bis zur Erlassung der Verordnung 
gemäß § 23 als Giftliste. Die in der vorläufigen 
Giftliste nicht bezeichneten Gifte dürfen nach 
Maßgabe der Abs. 2 und 3 weiter in Verkehr 
gesetzt werden. 

(2) Hersteller und Importeure haben dem Bun­
desminister für Gesundheit und Umweltschutz jene 
sehr giftigen, giftigen und mindergiftigen Stoffe, 
die als solche oder als Bestandteil einer Zuberei­
tung in den letzten sieben Jahren vor dem Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes im Bundesgebiet in 
Verkehr gesetzt wurden ).lnd nicht in der vorläufi­
gen Giftliste bezeichnet sind, innerhalb von neun 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
zu melden. Dabei sind die Angaben gemäß § 5 
Abs. 1 Z 2 und die Art der Verpackung dieser 
Stoffe bekanntzugeben sowie Unterlagen vorzule­
gen, die eine Beurteilung der Gefährlichkeit des 
Giftes und der erforderlichen Schutzmaßnahmen 
ermöglichen. 

(3) Für das Verfahren zur Aufnahme in die Gift­
liste gilt § 27. 

§ 62. (1 ) Vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
ausgestellte Bewilligungen gemäß § 5 Abs. 2 des 
Giftgesetzes 1951, BGBL Nr. 235, zum Bezug einer 
bestimmten Menge von Gift (Giftbezugsscheine), 

1. für deren Erlöschen kein Zeitpunkt festge­
setzt wurde, sind noch bis zum Ablauf von 
vier Wochen nach dem Ausstellungstag gül­
tig; 

2. für deren Erlöschen ein Zeitpunkt festgesetzt 
wurde, sind bis zu diesem Zeitpunkt, läng­
stens aber bis zum Ablauf von neun Monaten 
nachInkrafttreten dieses Bundesge'setzes, gül­
tig. 

(2) Vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aus­
gestellte Bewilligungen gemäß § 5 Abs. 2 des Gift­
gesetzes 1951 für den Bezug einer unbestimmten 
Menge von Gift (Giftbezugslizenzen) sind bis zum 
Ablauf von neun Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes gültig. 

(3) Anträge auf Erteilung einer Bewilligung zum 
Bezug von Gift gemäß § 5 Abs. 2 des Giftgesetzes 
1951, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
gestellt wurden und über die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens· nicht entschieden ist, sind als 
Anträge im Sinne des § 29 zu be~andeln. 

§ 63. (1) Prüfstellen, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes Prüfungen 
durchführen, haben die Meldung gemäß § 37 Z 3 
binnen sechs Wochen nach diesem Zeitpunkt zu 
erstatten .. 

(2) Auf Prüfungen nach diesem Bundesgesetz, 
die vor dessen Inkrafttreten von Prüfstellen begon­
nen wurden, findet eine Verordnung gemäß § 38 
keine Anwendung. 

§ 64. Durch dieses Bundesgesetz werden insbe­
sondere folgende bundesgesetzliche Vorschriften in 
ihrer geltenden Fassung nicht berührt: 

1. das Apothekengesetz, RGBL Nr. 5/1907, 
2. das Schieß-· und Sprengmittelgesetz, BGBL 

Nr. 196/1935, 
3. das Futtermittelgesetz, BGBL Nr. 97/1952, 
4. das Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz, 

BGBL Nr. 99/1952, 
5. das Gesundheitsschutzgesetz, BGBI. 

Nr.163/1952, 
6. das Bundesgesetz über natürliche Heilvor­

kommen und Kurorte, BGBI. Nr. 272/1958, 
7. das Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI. 

Nr.215, 
8. das Strahlenschutzgesetz, BGBI. Nr. 227/ 

1969, 
9. das Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBL 

Nr. 234/1972, sowie die sonstigen auf 
Gesetzesstufe stehenden Arbeitnehmer­
schutzvorschriften, 

10. das Rezeptpflichtgesetz, BGBI. Nr.413/ 
1972, 

11. die Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/ 
1974, 

12. das Arbeitsinspektionsgesetz 1974, BGBI. 
Nr. 143, 

13. das Pyrotechnikgesetz, BGBL Nr. 28211974, 
14. das Bundesgesetz über wasserwirtschaftliche 

Bundesanstalten, BGBI. Nr. 786/1974, 
15. das Lebensmittelgesetz 1975" BGBI. Nr. 86, 
16. das Rohrleitungsgesetz, BGBI. Nr. 4111 

1975, 
17. das Forstgesetz 1975, BGBI. Nr.440, 
18. das Berggesetz 1975, BGBI. Nr. 259, sowie 

die sonstigen, auf Gesetzesstufe stehenden 
bergrechtlichen Vorschriften, 

19. das Arzneibuchgesetz, BGBI. Nr. 195/1980, 
20. das Bundesgesetz über die landwirtschaftli­

chen Bundesanstalten, BGBI. Nr. 230/1982, 
21. das Produktsicherheitsgesetz, BGBI. 

Nr. 17111983, 
22. das Arzneimittelgesetz, BGBI. Nr. 185/1983, 
23. das Landarbeitsgesetz, BGBI. Nr. 287/1984, 
24. das Waschmittelgesetz, BGBI. Nr. 30011984. 
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Inkrafttreten 

§ 65. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, mit Aus­
nahme der §§ 36, 44 und 45, 18 Monate nach dem 
seiner Kundmachung folgenden Monatsersten in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Giftgesetz 1951, BGBI. 
Nr. 235, außer Kraft. 

(2) Die Ausführungsgesetze der Länder zu § 36 
sind mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gemäß 
Abs. 1 in Geltung zu setzen. 

(3) Verordnungen auf Grund ~ieses Bundl.:sge­
setzes können ab dem auf seine Kuridmachung fol­
genden Tag an erlassen werden. Diese Verordnun­
gen dürfen aber frühestens mit dem im Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkt in Wirksamkeit gesetzt 
werden. 

nister für Handel,' Gewerbe und Industrie, 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft und dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung; 

3. hinsichtlich des § 20 im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie und dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung; 

4. hinsichtlich des § 32 Abs. 4 im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie; 

5. hinsichtlich des § 33 Abs. 3 im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 15 Abs. 1, '46 bis 
49, 52 Abs. 2, 53 und 54 Abs. 1 ist der Bundesmini­
ster für Handel, Gewerbe und Industrie betraut, 

Voll z i eh u n g skI aus e I soweit sich die Überwachung auf Betriebe bezieht, 
§ 66. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesge- die derbergbehördlichen Aufsicht unterstehen. 

setzes ist, sofern die Abs. 2 und 3. nicht anderes~ (3) M' d VII' h d §§ 57 b' 59' d 
bestimmen, der Bundesminister für Gesundheit und B d" 1~. er f~ z

J
le ~ngb er IS 1st er 

U I h b d 
\ un eSmlnIster ur UStlZ etraut. mwe tsc utz etraut, un zwar '-, . 

1. hinsichtlich des § 14 im Einvernehmen mit (4) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bun-
dem Bundesminister für Handel, Gewerbe des gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG hinsichtlich der im 
und Industrie und dem Bundesminister für § 36 enthaltenen Angelegenheiten ist der Bundes­
Land- und Forstwirtschaft; minister für Land- und Forstwirtschaft im Einver-

2. hinsichtlich der §§ 17 Abs. 4, 18 Abs. 6 und 19' nehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit 
Abs. 3 im Einvernehmen mit dem Bundesmi- und Umweltschutz betraut. 
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VORBLATI 

Problem: 

Die rasche Entwicklung der Chemie als Industrie und Wissenschaft seit Beginn dieses Jahrhunderts 
hat wesentlich zu technischem und sozialem Fortschritt beigetragen, jedoch auch zu einer immer stärker 
werdenden Belastung des Menschen und seiner Umwelt durch chemische Stoffe geführt. 

Über 60 000 Chemikalien werden heute am Weltmarkt angeboten und somit letztlich an die Umwelt 
abgegeben. Jährlich kommen etwa 2 000 hinzu. 

Zahlreiche Unfälle und Katastrophen mit Chemikalien im letzten Jahrzehnt haben aufgezeigt, daß 
dem enormen Produktionszuwachs im Bereich der-chemischen Industrie ein oft nicht ausreichendes Wis­
sen über die G.efährlichkeit dieser Substanzen gegenübersteht, da die meisten der im Verkehr befindlichen 
Chemikalien noch keiner oder nur einer unvollständigen Überprüfung dahin gehend unterzogen wurden, 
welche Auswirkungen sie auf das Leben und die Gesundheit des Menschen und die Umwelt haben. 

Die Schaffung eines umfassenden, zeitgemäßen Chemikaliengesetzes ist daher - dem Beispiel der 
bedeutendsten Industriestaaten folgend - unbedingt notwendig. 

Ziel: 

Diesen Erfordernissen soll hiemit Rechnung getragen werden. ' 

Inhalt: 

Die wesentlichsten Regelungsschwerpunkte des Gesetzentwurfes sind: 
Einführung des Anmeldeverfahrens filr neue Stoffe, 
Verpflichtung, neue Stoffe einer Gru!ldprüfung auf ihre gefährlichen Eigenschaften durch 
behördlich kontrollierte Prüfstellen zu unterziehen, 
zusätzliche Prüfnachweise bei Überschreitung von Mengenschwellen oder in besonderen Ver­
dachtsfällen, 
Anmeldung und Prüfnachweise im Bedarfsfall auch für alte Stoffe, 
Erstellung einer Altstoffliste einschließlich eines Altstoffkatasters, 
Verpflichtung zur entsprechenden Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher 
Stoffe und Zubereitungen, 
Eingriffsmöglichkeiten der Behörden, gefährliche Stoffe, Zubereitungen oder Fertigwaren aus 
dem Verkehr zu ziehen oder adäquate Beschränkungen, und Si~herheitsmaßnahmen zu treffen, 
zentrale Registerführung und Datensammlung für gefährliche Stoffe beim Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz, 
Einsetzung einer Chemikalienkommission, 
Anpassung der giftrechtlichen Vorschriften an den heutigen Stand der Toxikologie. 

Alternativen: 

Beibehaltung des derzeitigen Rechtszustandes. 

Kosten: 

Die Verwirklichung dieses Gesetzesvorhabens wird einen erheblichen Aufwand an Personal- und 
Sachkosten erfordern. Nach Kundmachung des Chemikaliengesetzes wird sich ein Sachaufwand für die 
Herstellung der grundsätzlichen Funktionsbereitschaft der Anmeldebehörde (Erstellung der vorläufigen 
Altstoffliste und der vorläufigen Giftliste, apparative Ausstattung, Heranziehung . von Sachverständigen, 
Ausbildung von Fachpersonal usw.) in der Höhe von zirka 16 Millionen Schilling ergeben. 

Der Vollzug des Gesetzes wird ferner einen Personaleinsatz von zumindest 61 Bediensteten im 
Bereich des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz mit Kosten in der Höhe von etwa 
19 Millionen Schilling sowie einen jährlichen Sachaufwand von etwa 5 Millionen Schilling zur Folge 
haben. Siehe auch die Erläuterungen, Allgemeiner Teil. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeines 

1. Das Problem 

. Die Belastung des Menschen und der Umwelt 
durch chemische Stoffe kann am besten durch. die 
Zunahme der Produktion in der chemischen Indu­
strie illustriert werden. 1950 produzierte die 
gesamte westliche Welt 7 Millionen Tonnen orga­
nische Chemikalien, 1970 war die Produktion auf 
63 Millionen Tonnen angestiegen. Für 1985 wird 
die Produktion auf 250 Millionen Tonnen 
geschätzt. Diesen Zahlen müssen noch über 20 Mil­
lionen Tonnen Schmiermittel und Industrieöle hin­
zugefügt werden, die derzeit produziert werden. 
Die Produktion von anorganischen Chemikalien 
betrug ein Vielfaches der oben für organische Che­
mikalien genannten Produktionsmengen. Insge­
samt sind nicht nur die Produktionsmengen selbst 
stark gestiegen, sondern es werden auch immer 
mehr und mehr neue Stoffe am Markt angeboten. 
Derzeit existieren mehr als 4 Millionen bekannte 
chemische Verbindungen, von denen mehr als 
60 000 am Markt angeboten werden. Stoffe von 
großer wirtschaftlicher Bedeutung erreichen dabei 
eine jährliche weltweite Produktionsmenge von 
mehr als 1 Million Tonnen. Jährlich werden etwa 
250 000 Synthesen organischer Stoffe beschrieben, 
wovon zwischen 200 und 3 000 jährlich neu auf 
den Markt kommen. Diese Zahlen hängen stark 
davon ab, ob Derivate ebenfalls in die Schätzungen 
einbezogen werden. Außerdem sind die Chemika­
lien sehr oft nicht rein, sondern enthalten Verunrei­
nigungen' die selbst in geringen' Mengen viel 
gefährlicher sein können als die Substanz selbst. 
Die Mehrzahl der Chemikalien wird zu Zuberei­
tungen verarbeitet und am Markt angeboten; der­
zeit sind dies über eine Million Zubereitungen. 
Diese können zusätzliche oder erhöhte. Gefährdun­
gen wegen möglicher Kombinationswirkungen 
ihrer Komponenten oder Metaboliten ver)lrsachen. 

Das Hauptkontingent der chemischen Rohpro­
duktion wird über den Handel in Verkehr gesetzt. 
Davon werden zwei Drittel zu Zubereitungen oder 
Fertigwaren verarbeitet, wobei man letztere kaum 
mehr Chemikalien nennen kann (wie zB Plastik, 
Gummiwaren und Lacke), die aber ebenfalls die 
menschliche Gesundheit gefährden können. Der 
Rest der chemischen Rohproduktion wird verwen-

det, um zB Lösungsmittel, Gefriennittel, Bremsflüs-
,sikeiten und Detergenzien zu erzeugen. . 

Abgesehen von spektakulären Katastrophen, die 
(wie in Seveso) zu gravierenden gesundheitlichen 
Schäden und Belastungen der Umwelt geführt 
haben, und von gesundheitlichen' Schäden der 
Betroffenen durch die Verarbeitung oder die Ver­
wendung bestimmter Arbeitsstoffe (wie zB Vinyl­
chlorid) gibt es meist nur unzureichende Kennt­
nisse über die Gefährdungen, die durch die stei­
gende Herstellung und Verteilung von chemischen 
Substanzen nach Art und Menge entstehen. Denn 
jeder der am Markt befindlichen chemischen Stoffe 
kann auf Grund seiner Eigenschaften und der 
Exposition von Menschen unterschiedliche Wir­
kungen auf deren Gesundheit ausüben: Neben 
Erkrankungen, wie den oft relativ harmlosen Haut­
reizungen bis hin zu schweren organischen Schä­
den, die durch Chemikalien in der Umwelt verur­
sacht werden oder deren Häufigkeit zumindest 
gefördert wird, steht heute zweifelsfrei fest, daß ein 
langfristiger Umgang mit bestimmten Chemikalien 
eine Tumorbildung auslösen kann, daß bestimmte 
Stoffe, denen Frauen während der Schwanger­
schaft ausgesetzt sind, zu Schäden an der Leibes­
frucht führen, und daß in der Umwelt vorhandene 
Stoffe Erbschäden verursachen können, die unter 
Umständen erst nach Generationen erkannt wer­
den. 

In der Vergangenheit wurden zwei Wege einge­
schlagen, um die Gefährdung durch Chemikalien 
zu vernngern: 

die Verringerung von Emissionen im weite­
sten Sinn 
punktuelle Kontrollmechanismen für gefähr­
liche Stoffe, wie Gifte, Arzneimittel, Spreng­
stoffe usw., oder spezifische Maßnahmen des 
Arbeitnehmerschutzes. 

Eine umfassende Regelung zum Schutz des 
Menschen und der. Umwelt vor Gefahren, die 
durch Chemikalien verursacht werden können, exi­
stiert in Österreich derzeit noch nicht. 

2. Moderne ausländische Regelungen über gefähr­
liche chemische Stoffe 

Eine moderne Regelung der gefährlichen chemi­
schen Stoffe sieht sich konfrontiert mit vier einan-
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der wenigstens teilweise widersprechenden Zielset­
zungen: 

die möglichst umfassende Vermeidung der 
Gefährdung der Gesundheit von Menschen 
und der Umwelt 
die wirtschaftlich notwendige Aufrechterhal­
tung der Funktionsfähigkeit der chemischen 
Industrie 
die möglichst geringfügige Störung der inter- . 
nationalen Handelsbeziehungen (möglichst 
wenige oder keine Handelsbarrieren) 
die Vermeidung einer zu starken arbeitstech­
nischen Belastung der die getroffenen Rege­
lungen vollziehenden Verwaltung. 

Sämtliche bedeutsamen neuen ausländischen 
Regelungen zum Chemikalienproblem haben Kom­
prornißcharakter, der den genannten vier verschie­
denen Zielsetzungen in unterschiedlichem Ausinaß 
Rechnung trägt. Solche ausländische Regelungen 
existieren zB in den USA, in Japan, Schweden, 
Norwegen, Frankreich, Kanada, Dänemark und in 
der Bundesrepublik Deutschland; auch die Euro­
päische Gemeinschaft hat eine Richtlinie zur 
Kontrolle gefährlicher chemischer Substanzen 
verabschiedet (6. EG-Änderungsrichtlinie 
79/831/EWG). 

2.1 Verfahren 

Bei den ausländischen Regelungen kann man 
drei grundsätzliche Regelungssysteme unterschei­
den: 

Zulassungsverfahren, 
Anmeldungsverfahren, gekoppelt mit der 
Möglichkeit der Behörde, die Herstellung, 
Inverkehrsetzung unP. Verwendung bestimm­
ter gefährlicher chemischer Stoffe zu 
beschränken oder zu verbieten, 
grundsätzliche Eigenverantwortung des Her­
stellers, gekoppelt mit der Möglichkeit der 
Behörde, die Herstellung, Inverkehrsetzung 
und Verwendung bestimmter gefährlicher 
chemischer Stoffe zu beschränken oder zu 
verbieten. 

Vom Standpunkt des Schutzes der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt ist ein Zulassungsver­
fahren das am stärksten wirksame Instrument. Es 
sind aber - wie schon ausgeführt - auch andere 
Gesichtspunkte zu beachten: Es muß auch die Belil.­
stung in Rechnung gestellt werden, die durch eine 
derartige Regelung der Wirtschaft und der vollzie­
henden Verwaltung aufgebürdet wird. Daher sind 
Prioritätensetzungen unabdingbar. Diesem Ge­
sichtspunkt folgend, erscheint ein grundsätzlich 
umfassend vorgeschriebenes Anmeldeverfahren für 
neue Stoffe, kombiniert mit der Möglichkeit der 
zuständigen Behörde, Verbote oder Beschränkun­
gen im Hinblick auf die Herstellung, die Einfuhr, 
das Inverkehrsetzen, das Verwenden und das Besei­
tigen von chemischen Stoffen auszusprechen, unter 

den gegebenen Umständen die beste Lösungsmög­
lichkeit. 

Anmeldungs- und Zulassungsverfahren sind im 
allgemeinen in den ausländischen Regelungen erst 
unmittelbar vor dem Inverkehrsetzen durch chemi­
sche Stoffe vorgesehen. Es erhebt sich die Frage, ob 
dieser Zeitpunkt nicht schon zu spät ist. Eine vor­
beugende Kontrolle möglicher gefährlicher chemi­
scher Stoffe hat die Wahl zwischen verschiedenen 
Zeitpunkten: Dem Zeitpunkt der Entscheidung 
über ein bestimmtes Forschungs- und Entwick­
lungsprojekt, demjenigen der Investitionsentschei­
dung und demjenigen des Inverkehrsetzens. Der 
günstigere Zeitpunkt für Behördeneingriffe ist 
sicherlich der anläßlich der Entscheidung über das 
Forschungs- und Entwickhmgsprojekt. 

Dadurch können der Verlust von Forschungsmit­
teln, von Investitionen und die Gefährdung von 
Arbeitsplätzen· im Falle, daß ein Verbot der Her­
stellung durch die Behörde ausgesprochen wird, 
verhindert werden. Auch wird der Widerstand der 
Hersteller zu diesem Zeitpunkt am geringsten sein, 
da noch keine Geldmittel für die Entwicklung aus­
gegeben wurden. Allerdings existieren nur in den 
USA und Frankreich in den einschlägigen Regelun­
gen Ansatzpunkte für eine vorbeugende Kontrolle 

. im Produktionsstadium. In Österreich dürfte die­
sem Problem wegen der geringen Zahl der hier ent-
wickelten und hergestellten chemischen Stoffe 
keine besondere Bedeutung zukommen. Es besteht 
somit kein zwingender Grund, diesbezüglich 
andere Regelungen vorzusehen, als beispielsweise 
in den Staaten der Europäischen Gemeinschaften 
bestehen. 

2.2 Anwendungsbereich 

Nur das norwegische Gesetz sieht eine Kontrolle 
von sämtlichen Produkten vor, die die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt gefährden könnten. 
Die Regelungen der USA und Japans beziehen 
neben Stoffen auch Zubereitungen und Fertigwa­
ren, in denen gefährliche Stoffe enthalten sind, mit 
in den Anwendungsbereich der Gesetze ein. Durch 
einen derart umfassenden Anwendungsbereich ent­
stehen sicherlich Probleme beim Vollzug dieser 
Regelungen, insbesondere hinsichtlich der Vor­
schriften über die Prüfungen und die Informations­
pflichten der Hersteller. Beispiele der USA und 
Japan zeigen allerdings, daß sogar diese Schwierig­
keiten gemeistert werden können, indem flexible 
Lösungen gewählt werden, die verhindern, daß ein 
zu großer Aufwand für die Wirtschaft und die voll­
ziehende Verwaltung entsteht. 

Die meisten modernen ausländischen Regelun­
gen schließen bestimmte chemische Stoffgruppen, 
in Zubereitungen oder Fertigwaren, für die schon 
spezielle Gesetze existieren, vom Anwendungsbe­
reich aus. Bei einem Ausschluß dieser Stoffgruppen 
muß aber sichergestellt sein, daß die bereits vorhan­
denen Regelungen genügend Schutz vor einer 
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Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt gewähren. 

2.3 Register und Stofflisten 

Die modernen Regelungen enthalten fast immer 
die gesetzliche Bestimmung (an die Behörde), Regi­
ster von chemischen Stoffen zu erstellen. Derartige 
Register können verschiedene Funktionen haben: 
Register können dazu dienen, zwischen· alten und 
neuen Stoffen zu unterscheiden; in anderen Fällen 
dienen Register als Basis für die formale Entschei­
dung der Behörde über ein Zulassungs- bzw. 
Anmeldeverfahren und/oder die Klassifikation von 
chemischen Stoffen entsprechend den G~fährlich­
keitsmerkmalen, eventuell verbunden mit verschie­
denen Beschränkungen, seien es Verkehrs- oder 
Verwendungsbeschränkungen bzw. Einstufungs-, 
Kennzeichnungs~ und Verpackungsvorschriften. 

'Register und Stofflisten können aber auch in Form 
von Stoffkatastern die Funktion haben, für die 
Behörde einen Überblick über chemische Stoffe, 
die in Verkehr gesetzten und deren Herstellungs­
bzw.Importmengen zu geben. Einige Regelungen, 
insbesondere die der Vereinigten Staaten und von 
Japan, sehen verschiedene Arten von Registern und 
Stofflisten vor bzw. kombinieren verschiedene 
Funktionen in einem Register. Der Aufbau derarti­
ger Register ist finanziell und arbeitstechnisch sehr 
aufwendig, sodaß bei einem derartigen Vorhaben 
nach Möglichkeit auf schon bestehende Register 
zurückgegriffen werden sollte. 

Die Erstellung vQn Registern für gefährliche che­
mische Stoffe ist erforderlich, wenn je nach der 
Einstufung eines Stoffes, unterschiedliche gesetzli­
che Bestimmungen zur Anwendung kommen sol­
len. 

Es scheint unbedingt nötig, daß die Behörde die 
Befugnis erhält, auch in den Fällen einzuschreiten, 
in denen ein chemischer Stoff nicht in einem Regi­
ster oder einer Stoffliste enthalten ist. Dieser For­
derung wird durch alle bestehenden modernen 
Regelungen Rechnung getragen. 

2.4 Der Begriff der Gefährlichkeit 

Der Begriff der Gefährlichkeit ist entscheidend 
für ein vorbeugendes Kontrollsystem der Herstel­
lung, der Einfuhr und des Inverkehrsetzens von 
Chemikalien von großer Wichtigkeit. Hier müssen 
zwei Aspekte unterschieden werden: 

Die gesetzliche Regelung muß determinieren, 
welche potentielle Gefährdungen durch einen 
chemischen Stoff Gegenstand von Überprü­
fungen sein müssen. 
Die gesetzliche Regelung muß die V orausset­
zungen dafür enthalten, wann das Herstellen, 
Einführen oder Inverkehrsetzen eines chemi­
schen Stoffes verboten oder mit Beschrän­
kungen de~ verschiedensten Art verbunden 
werden kann. 

Keine der bestehenden modernen Regelungen 
beschränkt ihre Anwendung auf den tat~ächllchen 
Nachweis einer Schädigung der menschlichen 
Gesundheit oder der Umwelt durch einen bestimm­
ten Stoff. In der Regel stellen die gesetzlichen 
Bestimmungen auf das Gefährdungspotential ab, 
dh. auf die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts einer Schädigung. Nach einigen 
gesetzlichen Bestimmungen muß das Eintreten 
einer Gefährdurig "vernünftigerweise" zu erwarten 
sem. 

2.5 Inforrnations- und Prüfpflichten des Herstel­
lers 

Hinsichtlich der Informationspflicht bestehen 
zwei verschiedene Systeme: Einige gesetzliche 
Regelungen verlangen (zwecks Aufstellung eines 
Registers oder um die Gesundheitsgefährdung 
abschätzen zu können) Informationen über gewisse 
Eigenschaften, das Produktionsvolumen und die 
Verwendungsarten des chemischen Stoffes. Andere 
gesetzliche Bestimmungen verlangen zusätzlich 
Informationen über das Gesundheitsrisiko selbst, 
meistens in Verbindung mit Prüfungsverpflichtun­
gen für den Hersteller oder den Importeur. 

Diese Prüfverpflichtungen des Herstellers oder 
Importeurs sind das Kernstück der meisten moder­
nen Regelungen über gefährliche chemische Stoffe. 
Im Rahmen des Anmeldeverfahrens muß die 
Behörde dann in die Lage versetzt werden, die 
Prüfergebnisse und die Ordnungsmäßigkeit der 
Prüfverfahren zu überprüfen. 

Zwei Probleme sind besonders schwierig zu 
lösen: Das erste i'st die Frage, ob alle neuen chemi­
schen Substanzen einem einheitlichen Prüfumfang 
unterworfen werden sollen. Das zweite besteht 
darin, wie die Prüfanforderungen praktikabel ge­
staltet werden können. 

Einheitliche und starre Prüfungsverpflichtungen 
für alle Stoffe können wegen der hohen Kosten der 
Durchführung der Prüfungen die Forderung zur 
Folge haben, die Prüfanforderungen im Sinne eines 
kleinsten gemeinsamen Nenners in ihrem Umfang 
beträchtlich zu reduzieren. Andererseits können 
gleiche Anforderungen an in ihrer Gefährlichkeit 
sehr unterschiedliche chemische Stoffe dazu füh­
ren, daß die Notwendigkeit der Prüfungen sogar 
fachlich in Frage gestellt werden kann. Trotzdem 
werden sich - gesamthaft gesehen - als "Mini­
malprogramm" zur Erforschung gefährlicher 
Eigenschaften eines Stoffes Prüfanforderungen in 
einem einheitlichen Mindestumfang nicht vermei­
den lassen. 

Selektives Überprüfen hat den Vorteil, daß es die 
Aufwendungen der Hersteller oder Importeure 
möglichst niedrig hält und dem unterschiedlichen 
Gefährlichkeitsausmaß der einzelnen Stoffe eher 
entspricht. Selektive Prüfpflichten können entwe­
der dadurch statuiert werden, daß nur bestimmte 
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chemische Stoffe, bei denen von vornherein Ver­
dachtsmomente auf eine Gefährlichkeit bestehen, 
Prüfungen unterzogen werden müssen; oder die 
Selektion wird dadurch vorgenommen, daß die 
Prüfanforderungen in Relation zu der. Art der 
potentiellen Gefährdung gesteigert werden, da die 
Gefährdung auch vom Expositionsausmaß von 
Mensch und Umwelt und damit von den in Ver­
kehr gesetzten Mengen der chemischen Stoffe 
bestimmt wird. Diese Regelung wurde in den Euro­
päischen Gemeinschaften bzw. in der Bundesrepu­
blik Deutschland gewählt und hat auch in den vor­
liegenden Gesetzesentwurf Eingang gefunden. Die­
ses "stufenplanartige" Vorgehen sieht vor, daß 
jeder neue chemische Stoff einer Grundprüfung zu 
unterwerfen ist, die eine Abschätzung verschiede­
ner Gefährlichkeitsmerkmale erlaubt, und damit 
Indikatoren für Risken, wie zB die Kanzerogenität, 
eines Stoffes liefert. . 

Zusätzliche Prüfungen sind dann im Sinne der 
weiteren selektiven. Überprüfung ua. von den 
Ergebnissen der Grundprüfung, von möglicher­
weise vorliegenden Erfahrungswerten bei der Her­
stellung der chemischer Stoffe und vom Über­
schreiten gewisser Mengenschwellen abhängig. 
Diese Abhängigkeit der Durchführung zusätzlicher 
Prüfungen umfaßt somit Parameter wie Akkumula­
tion und das wahrscheinliche Expositionsausmaß 
von Mensch und Umwelt gegenüber den chemi­
schen Stoffen und kann auch durch die Verwen­
dungszwecke der chemischen Stoffe bedingt sein. 
Obwohl ein gewisser Ermessensspielraum bei der 
Auswahl der zusätzlichen Prüfungen unvermeidlich 
ist, scheint eine derartige gesetzliche Regelung 
einen optimalen Komprorniß zwischen den Anfor­
derungen des Schutzes der menschlichen Gesund­
heit und der Umwelt einerseits und dem wirtschaft­
lich Zumutbaren andererseits darzustellen. 

2.6 Behördliche Ermächtigungen 

Die Effektivität eines Gesetzes zur Kontrolle 
chemischer Stoffe hängt entscheidend von der Ein­
griffs befugnis der zuständigen Behörde ab, die 
Wirksamkeit dieser Befugnis ihrerseits wieder von 
den Möglichkeiten der Behörde, die schädigenden 
Auswirkungen des betreffenden chemischen Stoffes 
abzuschätzen. Die meisten modernen Regelungen 
sehen vor, daß die Behörde nur die Vollständigkeit 
und Plausibilität der vom Hersteller oder Impor­
teur zur Verfügung gestellten Informationen und 
Prüfnachweise beurteilen darf. Nur in Japan 
besteht ein anderes System: Hier wird die gesamte 
Überprüfung im Rahmen des Zulassungsverfahtens 
von der Behörde vorgenommen; die Kosten der 
Überprüfung werden zwischen dem Staat und der 
Industrie aufgeteilt. 

Die modernen ausländischen gesetzlichen Rege­
lungen sehen oft die Möglichkeit vor, daß die 
zuständige Behörde auch nach dem Inverkehrset­
zen von neuen chemischen Stoffen neue oder wei-

te re Beschränkungen oder em Verbot für deren 
Herstellung oder Inverkehrsetzung festsetzen 
kann. In der Regel können diese Eingriffe aber 
auch' dann vorgenommen werden, wenn auf dem 
Markt neue Stoffe angeboten werden, die bei 
geringerer Gefährlichkeit ähnliche Vorteile ,haben, 
so daß die gefährlicheren Stoffe substituiert werden 
könnten. 

2.7 Die Regelung der schon am Markt befindli­
chen chemischen Stoffe 

Alte chemische Stoffe werden in den bestehen­
den gesetzlichen Regelungen im allgemeinen nicht 
in der selben Art und Weise geregelt wie neue. Alte 
Stoffe werden allerdings oft dann den gesetzlichen 
Bestimmungen für neue Stoffe unterworfen, wenn 

. neue Verwendungszwecke oder neue Erkenntnisse 
oder Verdachtsmomente über Gefährdungen vor­
liegen. 

Der allgemeine Einwand gegen 'die Gleichbe­
handlung von alten und neuen chemischen Stoffen 
besteht darin, daß 

im Einzelfall die nationale Prüfkapazi!ät 
(auch von großen Industriestaaten) nicht aus­
reichen würde, in relativ kurzer Zeit alle 
(über 60 000) alten Stoffe zu überprüfen, 
die Kosten für die Überprüfung aller alten 
Stoffe in einer kurzen Zeitspanne von der 
Wirtschaft kaum zu verkraften wären, 
die administrative Belastung der Behörde zu 
groß wäre. ' 

Die pragmatische Lösung dieses Problems muß 
daher darin bestehen, daß alte Stoffe zwar grund­
sätzlich nicht wie neue behandelt werden, daß aber 
die Kontrollmechanismen des Gesetzes bei Bedarf 
auch auf sie angewendet werden können. Dies 
kann dadurch geschehen, daß den zustä'ndigen 
Behörden die Befugnis eingeräumt wird, alte Stoffe 
entsprechend gewisser Prioritäten auch in die 
Regelungen hinsichtlich neuer chemischer Stoffe 
einzubeziehen und! oder weniger umfangreiche 
Prüf- und sonstige Verpflichtungen für alte chemi­
sche Stoffe festzulegen. 

In keiner der bestehenden ausländischen gesetzli­
chen Regelungen wird der Hersteller oder Impor­
teur von alten Stoffen generell verpflichtet, Prüfun­
gen in einem ähnlichen Ausmaß wie für neue Stoffe 
durchzuführen. In der französischen und amerika­
nischen Regelung hat die Behörde die Möglichkeit, 
alte chemische Stoffe in den Anwendungsbereich 
des Gesetzes einzubeziehen (dh. Prüfungen zu ver­
langen), wenn gewisse Kriterien erfüllt sind. In der 
französischen Regelung besteht dafür das - wahr­
scheinlich alleine unbefriedigende - Kriterium, 
daß neue Gefährdungen bekannt geworden sein 
müssen. Der wahrscheinlich bessere Ansatz wurde 
in den Vereinigten Staaten verwirklicht, wo eine 
Prioritätenliste der zu überprüfenden alten Stoffe 
aufgestellt wurde. In der BRD steht eine derartige 
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Prioritätenliste für alte Stoffe vor ihrer Fertigstel­
lung. 

3. Zur Frage derFestlegung besonderer Haftungs­
bestimmungen für das Chemikaliengesetz 

Im Zusammenhang mit diesem Gesetz kommt 
neben den Kontrollinstrumenten und den Straf tat­
beständen auch der Frage der Haftung eine beson­
dere Bedeutung zu. Dementsprechend wurden 
auch in einigen ausländischen Regelungen beson­
dere Haftungsbestimmungen aufgenommen. Eine 
Haftungsregelung müßte grundsätzlich Personen­
und Sachschäden umfassen und verschuldensunab­
hängig sein (Erfolgshaftung) ; außerdem müßte zB 
auch für Folgeschäden gehaftet werden sowie für 
Schäden, die durch falsche Einstufung, mangel­
hafte Kennzeichnung und Verpackung entstanden 
sin<!. 

In den vorliegenden Entwurf wurden zwar keine 
besonderen Haftungsregelungen aufgenommen, da 
das dafür zuständige Bundesministerium für Justiz 
nach Erlassung der EG-Richtlinie über die Haftung 
für fehlerhafte Produkte im Juli des Jahres 1985 
nunmehr die Arbeiten an der Erstellung eines Pro­
dukthaftpflichtgesetzes wieder aufgenommen hat 
und die dort zu treffenden Regelungen auch den 
Bereich der Chemikalien abdecken sollen. 

Die im Entwurf verankerten zahlreichen Sorg­
faltspflichten, insbesondere für Hersteller und 
Importeure, sollten aber unabhängig davon zur 
Folge haben, daß bei Schäden, die durch Verlet­
zung einer derartigen Sorgfaltspflicht entstehen, 
nicht mehr der Geschädigte das Verschulden des 
Herstellers, sondern vielmehr dieser seine Schuldlo­
sigkeit an der Vernachlässigung der Sorgfaltspflich­
ten beweisen wird müssen (Umkehr der Beweislast 
gemäß § 1298 ABGB). 

4. Internationale Aktivitäten 

Die modernen Gesetze zur Kontrolle gefährli­
cher chemischer Stoffe sind sehr unterschiedlich. 
Da im Bereich der OECD-Staaten das jährliche 
Handelsvolumen für Chemikalien als solche, für 
Zubereitungen und Fertigwaren, die aus Chemika­
lien erzeugt werden, über 80 Milliarden US-Dollar 
ausmacht, können nationale Gesetze infolge 
Ungleichheiten in den bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen Handelsbarrieren für Importeure 
darstellen, wenn ein Importeur (oder ein ausländi­
scher Hersteller) unterschiedliche Prüfungen 
durchführen muß. 

Dementsprechend werden starke internationale 
Anstrengungen zur Harmonisierung der betreffen­
den Regelungen unternommen: Die WeItgesund­
heitsorganisation (WHO) bemüht sich im Pharma­
bereich um wechselseitige Anerkennung von Prüf­
nachweisen. Die OECD hat im Rahmen ihres Che­
mikalienprogrammes einige Arbeitsgruppen einge­
setzt, die insbesondere die Arbeiten zu folgenden 
Fragen abgeschlossen haben: einheitliche Testricht-

linien und Grundprüfungen für alle neuen Stoffe, 
Grundsätze der. guten Laborpraxis, Vertraulichkeit 
von ausgetauschten Informationen und Verzeichnis 
von Schlüssel begriffen für relevante Gesetze. 

Für eine österreichische Regelung wird es unter 
den gegebenen Umständen daher am günstigsten 
sein, sich im Hinblick auf grundlegende Definitio­
nen und Instrumente an den gesetzlichen Bestim­
mungen der wichtigsten Import- bzw. Exportländer 
Österreichs zu orientieren. Dies ist auch in dem im 
Entwurf vorliegenden Bundesgesetz geschehen, ins­
besondere durch Beachtung der Regelungen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Richtlinie der 
Europäischen Gemeinschaften. 

Die im genannten Entwurf enthaltenen umfang­
reichen Verordnungsermächtigungen sollen es 
ermöglichen, sowohl den Ergebnissen der einschlä­
gigen OECD-Programme als auch jenen der Euro­
päischen Gemeinschaften größtmöglich Rechnung 
zu tragen. 

5. Neufassungder giftrechtlichen Vorschriften 

Das derzeit bestehende Giftgesetz 1951, BGBI. 
Nr. 235, eine Wiederverlautbarung des Giftgeset­
zes 1928, sowie die auf Grund dieses Gesetzes er­
gangene Giftverordnung, die zuletzt im Jahre 1968 
(BGBI. Nr. 397/1968) novelliert wurde, entspre­
chen in vielen Bereichen nicht mehr den Anforde­
rungen an eine zeitgemäße Regelung des Giftwe­
sens. Dies haben auch in letzter Zeit durchgeführte 
Untersuchungen der Arbeiterkammern in Salzburg 
und Wien bestätigt. 

Da ein wesentlicher Teil des vorliegenden Ent­
wurfes den Schutz vor sehr giftigen, giftigen und 
mindergiftigen Stoffen (§ 2 Abs. 5 Z 6 bis 8) oder 
von daraus hergestellten Zubereitungen zum 
Gegenstand hat und wegen des sonstigen Zusam­
menhanges des Giftwesens mit dem Chemikalien­
recht sowie aus gesetzesökonomischen Erwägun­
gen ist es geboten, die erforderliche Modernisie­
rung der giftrechtlichen Vorschriften im Rahmen 
des Chemikaliengesetzes vorzunehmen. 

Vor allem die im 111. Abschnitt enthaltenen Ver­
ordnungsermächtigungen sollen es dem Bundesmi­
nist_er für Gesundheit und Umweltschutz ermögli­
chen, auch im Bereich des Giftwesens die der heuti­
gen Zeit entsprechenden Durchführungsbestim­
mungen zu erlassen. Die Erlassung derartiger V or­
schriften ist im engen Zusammenhang mit' der 
Erlassung den im 11. Abschnitt vorgesehenen 
gesetzlichen Bestimmungen über die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher 
Stoffe und Zubereitungen im Hinblick auf die in 
§ 2 Abs. 5 enthaltenen Begriffsbestimmungen für 
die einzelnen Gefährlichkeitsmerkmale . zu sehen. 
Eine wichtige Aufgabe wird hier insbesondere der 
im Gesetzentwurf vorgesehenen Chemikalienkom­
mission bzw. dem von ·dieser einzusetzenden Wis-
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senschaftlichen Ausschuß bei der V orbe~eitung ent~ 
sprechender Verordnungen zukommen. 

Die bedeutendsten Verordnungen zum In. 
Abschnitt werden diejenigen sein, mit denen die 
vorläufige Giftliste und die (endgültige) Giftliste 
kundgemacht werden sollen, da nach dem Gesetz­
entwurf mit dem Inkrafttreten letztgenannter Ver­
ordnungen nur mehr in der Giftliste enthaltene 
Gifte in Verkehr gesetzt werden dürfen. 

6. Finanzielle Auswirkungen 

Aus dem Vollzug des Chemikaliengesetzes wird 
sich ein erheblicher Personal- und Sachaufwand für 
den Bund ergeben. Dieser resultiert aus dem Erfor­
dernis des Aufbaus einer eigenen Organisation 
innerhalb des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz für die Wahrnehmung der Auf­
gaben der Anmeldebehörde sowie aus der Notwen­
digkeit der Einrichtung der zentralen Register- und 
Informationsstelle samt erforderlichem wissen­
schaftlichem Personal und apparativer Ausrüstung, 
Es wird in Rechnung gestellt, daß das Bundesmini­
sterium für Gesundheit und Umweltschutz -
soweit es möglich und vertretbar ist - ausländische 
Prüfergebnisse heranziehen wird, um die Kosten 
der V öllziehung . des Chemikaliengesetzes mög­
lichst gering zu halten. Dennoch werden eine nicht 
unerhebliche Zahl bestimmter in Verkehr befindli­
cherverdächtiger Altstoffe - in bestmöglicher 
Harmonisierung mit den derzeit international 
(OECD) ausgearbeiteten Prioritätenplänen - zu 
überprüfen und deren Eigenschaften im Hinblick 
auf gefährliche Auswirkungen für Mensch und 
Umwelt zu bewerten sein. 

Zur Vorbereitung der Vollziehung werden ab 
Kundmachung des Chemikaliengesetzes bis zum 
Inkrafttreten 18 Monate nach diesem Zeitpunkt 
(Legisvakanz) 9 Bedienstete der Verwendungs­
gruppe A, 5 Bedienstete der Verwendungsgruppe B 
und 5 Bedienstete der Verwendungsgruppe D im 
Bereich des Bundesministeriums für· Gesundheit 
und Umweltschutz benötigt. Der jährliche Perso­
nalaufwand wird etwa 6,5 Millionen Schilling 
betragen. Der Sachaufwand für die Herstellung der 
grundlegenden Funktionsbereitschaft wird etwa 16 
Millionen Schiiling _ betragen. Dies wird durch die 
zahlreichen in der Phase der Legisvakanz zu bewäl­
tigenden Aufgaben verursacht: 

Ankauf der apparativen Behördenausstattung 
(Möbel, Untersuchungsgeräte, EDV-Auf­
wand). 
Ankauf von Fachliteratur. 
Ausbildung von wissenschaftlichem Personal. 
Entwicklung eines EDV-Konzeptes und, 
Ankauf der Datenbanksoftware. Um die Auf­
gaben als zentrale Register- und Informa­
tionssteIle erfüllen zu können, müssen Daten­
banken mit den vom Gesetz erfaßten Stoffen, I 
Zubereitungen und Fertigwaren eingerichtet 
werden. 

Heranziehung externer Sachverständiger. 
Erstellung der vorläufigen Altstoffliste-gemäß 
§ 60 Abs. 1. Die endgültige Altstoffliste wird 
aus etwa 60 000 Stoffen bestehen. 
Erstellung der vorläufigen Giftliste gemäß 
§ 61 Abs. 1. Während die noch geltende Gift­
verordnung etwa 100 Stoffe umfaßt, werden 
nach den neuen Vorschriften etwa 1 500 
Stoffe den giftrechtlichen Beschränkungen 
unterliegen~ 
Ausarbeitung zahlreicher Verordnungen, die 
neben qen bereits genannten mit Inkrafttre­
ten des. Gesetzes in Geltung gesetzt werden 
müssen, um eine Vollziehung des Gesetzes 
zu ermöglichen. 

Ab Inkrafttreten des Gesetzes wird eine weitere 
Aufstockung des Personals und Erhöhung des 
Sachaufwandes notwendig sein, um die ordnungs­
gemäße Voll ziehung - insbesondere auch im Hin­
blick auf die Dreimonatsfristbei der Anmeldung 
neuer Stoffe - gewährleisten zu können. Ab die­
sem Zeitpunkt werden sich laufende V ollzugsko­
sten (Personal- und Sachaufwand) in folgendem 
Ausmaß ergeben: 

33 Bedienstete der Verwendungs gruppe A, 
13 Bedienstete der Verwendungsgruppe B 
und 15 Bedienstete der Verwendungsgruppe 
D im Planstellenbereich des Bundesministe­
riums für Gesundheit und Umweltschutz mit 
einem Personalaufwand von jähriich etwa 19 
Millionen Schilling. 
Laufender Sachaufwand (für Bürobetrieb, 
Literaturbeschaffung, EDV-Ausstattung und 
-Betrieb, Anschluß und Abfragekosten für· 
externe Datenbanken, Übertragungskosten, 
Reisespesen usw.) in der Höhe von etwa 
5 Millionen Schilling. 

7 . Verfassungsrechtliche Grundlagen 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung und 
Vollziehung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 
Abs. 1 Z 12 (Gesundheitswesen), Z 10 (Bergwesen), 
Z 8 (Angelegenheiten' des Gewerbes und der Indu­
strie) und Z 6 (Strafrechtswesen) B-VG. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung des 
§ 36 ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1 Z 4 B-VG 
(Schutz der Pflanzen vor Krankheiten und Schäd­
lingen). 

11. Zu' den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Diese . Be~timmung -enthält die umfassende pro­
grammatische Zielsetzung des Gesetzes, die erst 
durch die nachfolgenden Bestimmungen ihre kon­
krete Ausformung erhält. 

Schutzziele sind demnach Leben und Gesundheit 
des Menschen sowie die Umwelt. Diese sollen vor 
den schädlichen Einwirkungen geschützt werden, 
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die durch die Herstellung, das Inverkehrsetzen; den 
Erwerb, die,Yerwendung und die Beseitigung von 
gefährlichen Stoffen, Zubereitungen oder Fertig­
waren entstehen können. Kriterien der Schädlich­
keit sind die Art und da,s Ausmaß der diesen Stof­
fen innewohnenden Gefährlichkeit im Sinne der im 
§ 2 Abs. 5 aufgezählten Begriffsmerkmale. Dabei 
bezieht sich nur Z 11 dieser Begriffsmerkmale aus­
drücklich auf die Umwelt, während die sonstigen 
Gefährlichkeitsmerkmale des § 2 Abs. 5 vorwiegend 
auf die Gesundheit und das Leben von Menschen 
als Schutzgut abstellen. 

Die zahlreichen zum Schutz der Gesundheit von 
Menschen bereits bestehenden Rechtsvorschrifen 
beleuchten anschaulich und eingehend, was unter 
dem Gesetzesziel "Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Menschen" zu verstehen ist. 

Schwieriger ist es, eine Aussage über das Schutz­
ziel "Umwelt" zu treffen bzw. festzustellen, was 
für die Umwelt (über das Schutzziel "Mensch" hin­
ausgehend) gefährlich sein kann, da - zumindest 
auf Bundesebene - bisher eine gesetzliche Defini­
tion des Begriffes Umwelt nicht vorgenommen 
wurde. Daran hat auch die Aufnahme des Begriffes 
"Umfassender Umweltschutz" in die Bundesverfas­
sung als Staatszielbestimmung durch die B-VG­
Novelle BGBI. Nr. 491/1984 nichts geändert. 

Der diesbezüglichen Begriffsbestimmung des· § 2 
Abs. 5 Z 11 ("umweltgefährlich") bzw. einer allfäl­
lig hiezu noch zu erlassenden Verordnung zur 
näheren Präzisierung dieses Gefährlichkeitsmerk­
males kommt somit auch eine gewisse grundsätzli­
che Bedeutung zu. 

Vorbild dieser Definition ist die entsprechende 
Begriffsbestimmung in der 6. EG-Änderungsrichtli­
nie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs­
vorschriften für die Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (79/831 EWG), 
welche lautet: 

"Im Sinne dieser Richtlinie sind Umwelt: 

Wasser, Luft und Boden, sowie die Beziehungen 
unter ihnen einerseits und zu allen Lebewesen 
andererseits. " 

Mittel zur Erreichung der beiden genannten 
Schutzziele sind die im Gesetz aufgeführten kon­
kreten Maßnahmen, so zB die Anmelde-, Prüf- und 
Meldepflichten für Hersteller und Importeure, Ein­
stufungs-, Kennzeichnungs- und Verpackungs­
pflichten für neue und alte Stoffe, zusätzliche gift­
rechtliche Schutzmaßnahmen sowie besondere Ein­
griffsmöglichkeiten der Behörde, wie Verbote, Ver­
kehrs- und Herstellungsbeschränkungen, Sicher­
heits- und Kontrollrnaßnahmen. 

Voraussetzung zur Erreichung des Schutzzieles 
ist aber die Verantwortlichkeit desjenigen, der 
Stoffe, Zubereitungen oder Fertigwaren herstellt 
oder in das Bundesgebiet einführt. Diese "Herstel-

lerverantwortlichkeit" soll in § 1 Abs. 2 durch die 
ausdrückliche Verpflichtung des Herstellers und 
des Importeurs zur "Selbstkontrolle" besonders 
hervorgehoben werden. Dies ist darin begründet, 
daß in erster Linie die Hersteller und Importeure 
über alle notwendigen Unterlagen betreffend die 
Eigenschaften der von ihnen in Verkehr gesetzten 
Stoffe, Zubereitungen und Fertigwaren verfügen 
und daher am besten deren Gefahrenpotential ein­
SChätzen können. Sie sind es daher auch, die für die 
richtige Einstufung, Kennzeichnung und Verpak­
kung von Stoffen, Zubereitungen und Fertigwaren 
Sorge zu tragen haben, aber auch die zusätzlichen 
Maßnahmen treffen oder aufzeigen müssen, die 
zur Abwehr der von diesen Stoffen, Zubereitungen 
oder Fertigwaren ausgehenden Gefahren erforder-
lich sind. I 

Diesem Grundsatz der Herstellerverantwortlich­
keit entsprechend, der in weiteren Bestimmungt;n 
des Gesetzes seinen Niederschlag findet (insbeson­
dere ist auf die allgemeinen Sorgfalts- und Infor­
mationspflichten gemäß § 16 Abs. 1 und 2 hinzu­
weisen), kann die Behörde nach ,der Systematik des 
Gesetzentwurfs in der Regel nur nachprüfend tätig 
sein. Sie wird "Fehler", die sie bei der Nachprüfung 
entdeckt, durch entsprechende Anordnungen zu 
"reparieren" bzw. ähnlichen künftigen Mißständen 
vorzubeugen haben. 

Der Grundsatz der Herstellerverantwortlichkeit 
hat auch Bedeutung für den zivilrechtlichen 
Bereich: In Fällen, in denen einer Person durch 
einen gefährlichen Stoff· ein Schaden zugefügt 
wurde, der durch Übertretung einer im vorliegen­
den Gesetz statuierten Sorgfaltspflicht des Herstel­
lers oder Importeurs entst;mden ist, hat gemäß 
§ 1298 ABGB nicht der Geschädigte das Verschul­
den des Herstellers (oder Importeurs) zu beweisen, 
sondern der Hersteller, daß er an der Einhaltung 
dieser gesetzlichen Verbindlichkeit schuldlos ver­
hindert war (Beweislastumkehr). Dies gilt aller­
dings nicht nur für den Hersteller oder Importeur, 
sondern selbstverständlich für alle Normadressaten, 
die durch eine Nichterfüllung der in diesem Gesetz 
verankerten Pflichten einen Schaden verursachen. 

Zur Erwähnung der Fertigwaren in § 1. ist im 
besonderen anzumerken, daß der Gesetzentwurf in 
den meisten seiner Bestimmungen nur Stoffe erfaßt, 
die als solche oder als Bestandteil einer Zuberei­
tung in Verkehr gesetzt w~rden. Dies gilt vor allem 
für die Pflicht zur Anmeldung von Stoffen samt 
Durchführung der erforderlichen Prüfungen, für 
die Kennzeichnungs-, Einstufungs- und Verpak­
kungspflichten von Stoffen und Zubereitungen 
sowie für den giftrechtlichen Teil des Gesetzes. 
Durch die Verordnungsermächtigung des § 20 sol­
len aber im Bedarfsfall auch für Fertigwaren ana­
loge Vorschritten über die Kennzeichnung und 
Gebrauchsanweisungen erlassen werden können. 

In einem durch Fertigwaren verursachten kon­
kreten Gefahrenfall soll gemäß den §§ 14, 15 und 
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54 des Entwurfes der Behörde ferner die Möglich­
keit gegeben sein, die erforderlichen Verbote, 
Beschränkungen oder Sicherheits- bzw. Zwangs­
maßnahmen auch in bezug auf derartige gefährli­
che Fertigwaren zu verfügen. 

Zu § 2: 

§ 2 enthält die Legaldefinitionen der zentralen 
Begriffe des im Entwurf vorliegenden Bundesgeset­
zes. Die Begriffsbestimmungen sind zum größten 
Teil aus der EG-Richtlinie (79/8311EWG) zur 
sechsten Änderung der Richtlinie betreffend die 
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Stoffe sowie aus dem Chemikalienge­
setz der BRD übernommen. Sie entsprechen im 
wesentlichen auch den Begriffsbestimmungen der 
Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung, 
BGBI. Nr. 218/1983. 

In die Begriffsbestimmung dc;s Abs. 1 für 
"Stoffe" wurde die auch in dei Stoff-Definition der 
genannten EG-Richtlinie nicht enthaltene, wohl 
aber im § 3 des deutschen Chemikaliengesetzes auf­
scheinende Erweiterung " ... nicht weiter be- oder 
verarbeitet ... " nicht aufgenommen,· da diese 
Erweiterung in der Bundesrepublik Deutschland 
eher zu Mißverständnissen als zu Klarstellungen 
geführt hat. 

Zu § 2 Abs. 2: 

Aus der Definition von "neuer Stoff" ergibt sich, 
daß unter "alter Stoff" bzw. als ,,Altstoff" im Sinne 
des Gesetzes jeder Stoff zu verstehen ist, der ent­
weder in der Altstoffliste oder - bis zu deren end­
gültigen Erstellung - in der vorläufigen Altstoffli­
ste enthalten ist oder gemäß § 61 Abs. 2 gemeldet 
wird. 

Zu § 2 Abs. 3 und 4: 

Da der Gesetzentwurf sich zum größten Teil auf 
Stoffe bezieht, die als solche oder als Bestandteil 
einer Zubereitung in Verkehr gesetzt werden, 
kommt der begrifflichen Abgrenzung zwischen 
Stoffen und Zubereitungen einerseits und Fertigwa­
ren andererseits eine große Bedeutung zu. 

Die im Gesetzentwurf für "Zubereitungen" und 
"Fertigwaren" vorgesehenen Begriffsbestimmungen 
und Abgrenzungen schränken den Kreis der Fertig­
waren auf eine eher geringer zu veranschlagende 
Zahl von solchen Gütern ein, die für die Umwelt a 
priori nicht so gefährlich sind. 

Grundgedanke der vorgenommenen Unterschei­
dung zwischen Zubereitungen und Fertigwaren ist, 
daß bei vielen Zubereitungen die bestimmungsge­
mäße Verwendung immer mit einer Freisetzung der 
in ihnen enthaltenen Stoffe einhergehen wird 
("offenes System"), während dies bei Fertigwaren 
bis auf eventuell eintretende geringe V erschleiß­
oder Abnützungserscheinungen nicht der Fall ist 
("geschlossenes System") und definitionsgemäß 
auch nicht der Fall sein soll. 

Spraydosen, sonstige Dosen, Tuben, aufstellbare 
Behältnisse usw., die Stoffe oder Zubereitungen 
enthalten (Insektizide, Schuhcremes, Lacke, Fleck­
putzmittel, Möbelpflegemittel u. dgl.), deren Frei­
setzung Voraussetzung für den bestimmungsgemä­
ßen Gebrauch dieser Stoffe oder Zubereitungen ist, 
sollen daher als Zubereitung mit al! den damit ver­
bundenen rechtlichen Folgen gelten. 

Zur Rolle der Fertigwaren im Rahmen des im 
Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes siehe. auch 
die Erläuterungen zu § 1. 

Zu § 2 Abs. 5: 

enlndsätzlich ist davon auszugehen, daß die in 
den Z 1 bis 5 vorgeriommenen Begriffsbestimmun­
gen für die Gefährlichkeitsmerkmale keiner weite­
ren Präzisierung bedürfen, da. sie einerseits nach 
dem Stand der Wissenschaft bereits einen konkre­
ten Inhalt besitzen und andererseits auch durch 
bestehende andere Rechtsvorschriften zum Schutz 
vor gefährliche~ Stoffen (insbesondere arbeitneh­
merschutzrechtliche Vorschriften, gewerberechtli­
che Bestimmungen oder Vorschriften betreffend 
den Transport gefährlicher Güter, wie das Bundes­
gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Straße (GGSt), BGBI. Nr.209/1979, samt 
Durchführungsverordnungen) in der österreichi­
schen Rechtsordnung definiert sind. 

) 

Bezüglich der übrigen (Z 6 bis 15) in diesem 
Absatz bezeichneten gefährlichen Eigenschaften ist 
vorgesehen, erst in einer Verordnung eine umfas­
sendere Definition dieser Eigenschaften in Anleh­
nung an die in der Bundesrepublik am 18. Dezem­
ber 1981 ~rlassene "Verordnung über die Gefähr­
lichkeitsnferkmale von Stoffen und Zubereitungen 
nach dem Chemikaliengesetz" vorzunehmen. So 
wird dort zB die gefährliche Eigenschaft "krebser­
zeugend" wie folgt näher beschrieben: 

"Stoffe oder Zubereitungen sind krebserzeu­
gend, wenn sie infolge von Einatmen, Verschlucken 
oder Hautresorption beim Menschen Krebs verur­
sachen oder die Krebshäufigkeit erhöhen können. 
Dies ist der Fall, wenn 

a) eindeutige epidemiologische Befunde vorlie­
gen, 

. b) sie die Häufigkeit bösartiger Geschwulste in 
einem nach geeigneten Methoden durchge­
führten Tierversuch bei Zufuhr der gerade 
noch verträglichen Menge über die Atem­
wege, in den Magen oder über die Haut 
erhöhen und sich in geeigneten Kurzzeitte­
sten Anhaltspunkte für eine krebserzeugende 
oder erbgutverändernde Eigenschaft ergeben 
haben oder 

c) sie die Häufigkeit bösartiger Geschwulste in 
einem nach geeigneten Methoden durchge­
führten Tierversuch an einem Säugetier bei 
Zufuhr über die Atemwege, in den Magen 
oder über die Haut erhöhen, wobei die zuge-
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führten Mengen unter Berücksichtigung 
eines ausreichenden Sicherheitsfaktors der 
menschlichen Exposition vergleichbar sind." 

In der Verordnung gemäß § 2 Abs. 5 kann auch 
vorgesehen werden, daß weitere von Prüfnachwei­
sen (§§? und 1 0) erfaßte' schädliche Wirkungen, 
wie zB Uberempfindlichkeitsreaktionen auslösende 
Eigenschaften, . die zwar nicht ausdrücklich von 
einer der in den Ziffern 6 bis 15 genannten gefähr­
lichen Eigenschaften umfaßt werden, einer oder 
mehreren dieser Eigenschaften zugeordnet werden 
können. Diese Verordnungsermächtigung soll es 
dem Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz ermöglichen, vor allem die diesbezüglichen 
Entwicklungen in der Europäischen Gemeinschaft 
oder in der BRD - insbesondere was sensibilisie­
rende Wirkungen betrifft, die über ein übliches 
Maß hinausgehen - berücksichtigen zu können. 
So sieht die noch im Entwurf vorliegende deutsche 
Gefahrstoffveror:dnung vor, daß Stoffe, die - über 
die Atemwege aufgenommen - zu erheblichen 
Überempfindlichkeitsreaktionen führen,. als "min­
dergiftig" einzustufen sind, während die gleiche 
Wirkung - über eine Aufnahme durch die Haut 
- zu einer Einstufung als "reizend" führen soll. 

Zu § 2 Abs. 5 Z 10: 

Zu diesem, von der EG-Richtlinie nahezu wört­
lich übernommenen Gefährlichkeitsmerkmal ist 
festzuhalten, daß in dem im Rahmen der Europäi­
schen Gemeinschaft entworfenen Leitfaden für die 
Einstufung nach Anhang VI D der Richtlinie auch 
vorgesehen ist, allergieverursachende Eigenschaf­
ten dem Gefährlichkeitsmerkmal "reizend" zuzu­
ordnen. 

Zu § 2 Abs. 5 Z 11 : 

Zum Begriff der "Umweltgefährlichkeit" siehe 
die Ausführungen zu § 1. 

Zu § 2 Abs. 6: 

Daß in einer Fertigware ein gefährlicher Stoff 
oder eine gefährliche Zubereitung enthalten ist, 
muß nicht unbedingt zu ihrer Einstufung als 
"gefährliche Fertigware" führen. Entscheidend ist 
vielmehr der Umstand, daß die Fertigware als s.ol­
ehe bei ihrer bestimmungsgemäßen oder vorherseh­
baren Verwendung eine Gefährdung der Schutzgü­
ter Mensch oder Umwelt herbeiführen kann. 

Als gefährliche Fertigwaren gelten ferner ex lege 
auch Verpackungen, die noch Restmengen gefähr­
licher Stoffe oder Zubereitungen ~ nach deren 
Verwendung - beinhalten. Diese Begriffserweite­
rung erfolgt deshalb, weil die Vorschriften des § 17 
über die Anforderungen an Verpackungen für 
gefährliche Stoffe oder gefährliche Zubereitungen 
im wesentlichen nur auf den Schutz von Mensch 
und Umwelt beim Inverkehrsetzen und bei der Ver­
wendung der in der Verpackung enthaltenen Stoffe 

oder Zubereitungen, nicht aber bei deren Beseiti­
gung gerichtet sind. 

Dadurch soll der Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz in die Lage versetzt werden, 
erforderlichenfalls gezielte Maßnahmen im Hin­
blick auf derartige Restmengen zu setzen. Auch 
eine Rückgabepflicht gemäß § 15 Abs. 2 kann so 
für Restmengen leichter durchgesetzt werden. 

Zu § 2 Abs. 9: 

Verschiedene Verwaltungsvorschriften (zB das 
Lebensmittelgesetz 1975, BGBI. Nr. 86, das Arznei­
mittelgesetz, BGBI. Nr. 185/1983, und das Wasch­
mittelgesetz, BGBI. Nr. 300/1984) verwenden den 
Begriff des "Inverkehrbringens". Da auf Grund 
zum Teil unterschiedlicher Zielsetzungen keine der 
in diesen Gesetzen verwendeten Definitionen für 
das Chemikaliengesetz übernommen werden kann, 
wird hier der Begriff "Inverkehrsetzen" gewählt, 
um diesen Umstand zu verdeutlichen. 

Werbung, die ausschließlich für Gewerbetrei­
bende . bestimmt ist, gilt nicht als Inverkehrsetzen 
(siehe hiezu auch die Erläuterungen zu § 21). 

Zu § 3: 

Zu Abs. 1: 

Im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Kom­
petenzverteilung zwischen Bund und Ländern ist es 
dem Bund verwehrt, Maßnahmen zum Schutz vor 
"umweltgefährlichen" Stoffen usw. schlechthin zu 
regeln. Umweltschutz ist kompetenzrechtlich eine 
"komplexe Materie", die alle Tätigkeiten umfaßt, 
die auf den einzelnen Sachgebieten dem Schutz der 
Umwelt dienen. Die Zuständigkeit zur Regehing 
dieser Tätigkeiten ergibt sich als Ausfluß der 
Zuständigkeit zur Regelung des betreffenden Sach­
gebietes (vgl. etwa VfSlg. 7792/1976). Der Bund 
kann daher den Schutz der Umwelt nur auf jenen 
Sachgebieten regeln, die nach der verfassungsge­
setzlichen Kompetenzverteilung in ·seine Zustän­
digkeit fallen. Abs. 1 knüpft hier an den Kompe­
tenztatbestand des Art. 10 Abs, 1 B-VG ,,Angele­
genheiten des Gewerbes und der Industrie" an, weil 
praktisch alle gefährlichen Stoffe usw. gewerblich 
oder industriell erzeugt werden. Für Brandverhü­
tungsmaßnahmen gilt ähnliches (vgl. dazu Bernard, 
Die Feuerpolizei in verfassungsrechtlicher Sicht, 
ÖJZ 1972, 225); Derartige Maßnahmen kommen 
für Stoffe usw. mit gefährlichen Eigenschaften 
gemäß § 2 Abs. 5 Z 2 bis 5 (brandfördernd, hoch­
entzündlich, leicht entzündlich, entzündlich) in 
Betracht. 

Zu Abs. 2: 

Vom Geltungsbereich des Chemikaliengesetzes 
sind bestimmte Stoffe, Produkte und Tätigkeiten 
ganz oder teilweise ausgenommen. Dem liegt im 
wesentlichen der Gedanke zugrunde, daß solche 
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Stoffe, Produkte usw. vom Chemikaliengesetz 
nicht erfaßt werden sollen, die durch andere 
Rechtsvorschriften aus der Sicht des Gesundheits­
und Umweltschutzes ausreichend geregelt erschei­
nen, um Doppelgleisigkeiten soweit möglich zu 
vermeiden. 

Zu Abs. 2 Z 2: 

Die Beförderung gefährlicher Güter ist in den in 
Österreich geltenden Transportvorschriften umfas­
send und ausreichend geregelt. Der Transport mit 
Luftfahrzeugen ist in ICAO-Vorschriften, der 
Schiffstransport im Binnen- und Seeschiffahrtsrecht 
erfaßt. Die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße regeln das ADR und das GGSt samt Durch­
führungsverordnungen. Für den Eisenbahnverkehr 
ist auf das RID, die Gütertarifbestimmungen und 
innerdienstlichen Vorschriften sowie Erlässe, zu 
Detailfragen hinzuweisen. Diese verkehrsrechtli­
chen Sicherheitsvorschriften werden auch künftig 
weiterzuentwickeln sein. In ·der Ausnahmebestim­
mung wird auch klargestellt, daß sie die mit den 
Transporten zusammenhängenden innerbetriebli­
chen Beförderungsvorgänge umfaßt, jedoch nur, 
soweit sich die verkehrsrechtlichen Vorschriften 
auch auf solche Beförderungsvorgänge beziehen. 
Für die übrigen innerbetrieblichen Manipulationen 
soll das Chemikaliengesetz grundsätzlich anzuwen­
den sein. 

Zu Abs. 2 Z 5: 

Die Anforderungen an die Beschaffenheit, Ver­
packung, Kennzeichnung usw. von Arzneispeziali­
täten und Arzneibuchartikeln sind im Arzneimittel­
gesetz (AMG) bzw. im Arzneibuch einläßlich gere­
gelt. Die weite Definition des Arzneimittelbegriffes 
im § 1 Abs. 1 AMG hat jedoch zur Folge, daß auch 
andere Stoffe oder Zubereitungen unter diesen 
Begriff fallen können. Lediglich für solche Arznei­
mittel soll - neben dem AMG - das Chemika­
liengesetz gelten und sind damit insbesondere-des­
sen Vorschriften über die Einstufung, Kennzeich­
nung, Verpackung und die verschiedenen Prüf­
und Meldepflichten anzuwenden. 

Z 5 lit. c schließt die Anwendung von Regelun­
gen des Chemikaliengesetzes über die Abgabe von 
Giften (§§ 28 f.) auf die Abgabe der auch dem Che­
mikaliengesetz unterliegenden (gifthaItigen) Arz­
neimittel aus. Es sind somit für die Abgabe aller 
Arzneimittel ausschließlich die Vorschriften der 
§§ 57 ff. AMG maßgeblich. 

Zu Abs. 2 Z 7: 

Gebrauchsgegenstände im Sinne des § 6 des 
Lebensmittelgesetzes 1975 unterliegen daher auch 
dem Chemikaliengesetz; dies ist insbesondere dort 
gerechtfertigt, wo das Lebensmittelgesetz auf 
Grund anderer Zielsetzungen keine ausreichende 
Möglichkeit bietet, den Schutz vor Gebrauchsge-

genständen, die im Sinne des Chemiekaliengesetzes 
gefährlich sind, zu gewährleisten. 

Zu Abs. 2 Z 3 bis 11: 

Für Lebensmittel, Verzehrprodukte, kosmetische 
Mittel und Zusatzsioffe im Sinne des LMG 1975, 
für die durch das Berggesetz 1975 geregelten 
Tätigkeiten, weiters für Düngemittel und Boden­
hilfsstoffe usw., für dem Sonderabfallgesetz unter­
liegende Sonderabfälle, für Suchtgifte, Tabaker­
zeugnisse und für Wein, Obstwein und Weinbe­
handlungsmittel bestehen ausreichende spezialge­
setzliche Regelungen, sodaß hiefür das Chemika­
liengesetz keine Anwendung finden soll. 

Zu Abs. 3: 

Für Futtermittel im Sinne des Futtermittelgeset­
zes sollen die Bestimmungen über die Anmelde­
pflicht sowie über die Verpackung, Kennzeichnung 
und Gebrauchsanweisung keine Anwendung fin­
den. Die übrigen Bestimmungen des Chemikalien­
gesetzes, insbesondere die Verpflichtung zur Ein­
stufung, vor allem aber die Möglichkeiten des Bun­
desministers für Gesundheit und Umweltschutz 
gemäß den §§ 14' und 15 im .Fall neu erkannter 
Gefahren, die von Futtermitteln für den Menschen 
und seine Umwelt ausgehen können, sollen auch 
für Futtermittel gelten, da das aus dem Jahr 1952 
stammende Futtermittelgesetz in toxikologischer 
Hinsicht nicht mehr dem heutigen Standard ent­
spricht, 

Zu Abs. 4: 

Zu Z 1: Stoffe und Zubereitungen, die aus-' 
schließlich zur Herstellung von Arzneispezialitäten 
im Sinne des § 1 Abs. 5 Arzneimittelgesetz verwen­
det werden, unterliegen im Rahmen des Zulas­
sungsverfahrens für Arzneispezialitäten (§§ 11 H. 
leg. cit.) strengsten Prüfungen. Von einer StoHprü­
fung nach dem Chemikaliengesetz kann daher 
abgesehen werden. Ähnliches gilt für Arzneibuch­
artikel. 

Zu Z 2: Auch das Pflanzenschutzgesetz aus dem 
Jahre 1948 ist durch die toxikologische Entwick­
lung überholt. Der Entwurf sieht vor, daß im Hin­
blick auf die bestehende Zulassungspflicht für 
Pflanzenschutzmittel eine Anmeldung von Pflan­
zenschutzmitteln nach dem Chemikaliengesetz 
nicht notwendig ist. Dabei wird aber davon ausge­
gangen, daß eine Regierungsvorlage zur Neufas­
sung des geltenden Pflanzenschutzgesetzes hin­
sichtlich der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
mindestens die gleichen Anforderungen normiert, 
wie sie im Anmeldeverfahren nach dem Chemika~ 
liengesetz notwendig sind. Anderenfalls müßte die 
im vorliegenden Gesetzesentwurf vorgenommene 
Einschränkung der Geltung des Chemikaliengeset­
zes für Pflanzenschutzmittel im Zuge der parla­
mentarischen Beratungen nochmals überdacht wer­
den. 
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Die übrigen Gesetzesbestimmungen, so zB die 
Verpflichtung zur Einstufung, Verpackung, Kenn­
zeichnung und Gebrauchsanweisung bzw. auch die 
behördlichen Möglichkeiten für Verbote, 
Beschränkungen oder Sicherheitsmaßnahmen im 
Gefahrenfall werden - ebenso wie nach dem Che­
mikaliengesetz der BRD - auch auf Pflanzen­
schutzmittel anwendbar sein; desgleichen die gift­
rechtlichen Vorschriften, was schon der geltenden 
Rechtslage entspricht'. 

Zu Z 3: Saatgut, welches keine weitere Behand­
lung erfahren hat, ist kein Stoff im Sinne des Ent­
wurfes. Gebeiztes Saatgut ist jedoch dem Begriff 
der Zubereitung (§ 2 Abs.3) zuzuordnen und soll 
wegen seiner möglichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt vom Ent­
wurf erfaßt werden. Da jedoch Beizmittel in Öster­
reich dem Genehmigungsverfahren nach dem 
Pflanzenschutzgesetz unterliegen, ist das Anmelde­
verfahren (§§ 4 bis 13) für gebeiztes Saatgut im 
Sinne des Saatgutgesetzes 1937, welches mit nach 
dem Pflanzenschutzgesetz genehmigten Pflanzen­
schutzmitteln gebeizt wurde, entbehrlich. Für Saat­
gut im Sinne des Saatgutgesetzes 1937, welches mit 
nicht nach dem Pflanzenschutzgesetz genehmigten 
Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde, sollen die. 
Bestimmungen des Entwurfes zur Gänze gelten. 
Sofern daher ein Beizmittel einen neuen Stoff ent­
hält, unterliegt dieser Stoff als solcher oder als 
Bestandteil der "Zubereitung Saatgut" gemäß § 4 
der Anmeldepflicht. 

Österreich ist auf dem Saatgutsektor import ab­
hängig; aus versorgungspolitischen Gründen muß 
daher die Einfuhr von Saatgut, welches mit in 
Österreich nicht genehmigten Pflanzenschutzmit­
teln behandelt wurde, unter Wahrung der Ziele des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes ermöglicht wer­
den. Die im § 5 vorgesehenen Ausnahmen von der 
Anmeldepflicht gewährleisten, daß auch die oft 
notwendigen Einfuhren derartigen Saatguts in den 
zulässigen Mengen rasch durchgeführt werden 
können. Analoges gilt für forstliches Saatgut. 

Zu § 4: 

Die Anmeldepflicht bezieht sich grundsätzlich 
auf neue' Stoffe, dh. auf Stoffe, die nach dem 
Inkrafttreten des Chemikaliengesetzes erstmais in 
Verkehr gesetzt werden oder sonst der Begriffsbe­
stimmung des § 2 Abs. 2 entsprechen. Dies bedeu­
tet, daß im Einzelfall auch Stoffe, die vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes in Verkehr gesetzt wur­
den, dennoch der Anmeldepflicht unterliegen kön­
nen, sofern sie in der (vorläufigen) Altstoffliste 
nicht enthalten und nicht innerhalb der Frist nach 
§ 60 Abs. 2 gemeldet worden sind. 

Sowohl der Hersteller als auch der Importeur 
eines Stoffes sind berechtigt, den Stoff nach Ablauf 
von drei Monaten nach der Anmeldung ini Bundes­
gebiet in Verkehr zu setzen; ausgenommen ist der 

Fall, daß die zuständige Behörde bereits in dieser 
Zeit etwaige Verbote oder Beschränkungen auf 
Grund des Chemikaliengesetzes verfügt oder sol­
che Verbote oder Beschränkungen bereits bestehen. 

Der Importeur ist zusätzlich verpflichtet, die 
Menge des Stoffes oder der diesen Stoff enthalten­
den Zubereitung, das Datum der Einfuhr, die 
Grenzeintrittsstelle sowie den Bestimmungsort der 
Anmeldebehörde bis spätestens eine Woche vor der 
erstmaligen Einfuhr zu melden.· Dadurch soll der 
Behörde die Möglichkeit gegeben werden, Kon­
trollmaßnahmen gemäß §§ 46 ff. rechtzeitig zu 
ergreifen. 

Die Bestimmung des Abs. 4 eröffnet insofern die 
Möglichkeit einer Verkürzung der Anmeldefrist, 
als in Fällen, in denen der Anmeldepflichtige der 
Behörde offensichtlich vollständige und fehlerlose 
Unterlagen vorlegt und die Anmeldebehörde eine 
Bestätigung gemäß ,§ 8 Abs. 2 bereits vor Ablauf der 
Dreimonatsfrist ausstellt (weil es sich beispielsweise 
um einen vollkommen unbedenklichen Stoff· han­
delt), der betreffende Stoff bereits mit dem Zeit­
punkt der Zustellung dieser Bestätigung in Verkehr 
gesetzt werden darf. 

Zu § 5: 

Die im Abs. 1 vorgesehenen Ausnahmen von der 
Anmeldepflicht orientieren sich an den im Chemi­
kaliengesetz der BRD fesq~e1egten. 

Polymerisate, Polykondensate und Polyaddukte 
sind deshalb ausgenommen, weil sie mit ihren 
hochmolekularen Strukturen chemisch weitgehend 
inert und toxikologisch meist wenig bedenklich 
sind. 

Ebenso wurde die für die Anmeldepflicht maß­
gebliche "Mengenschwelle" gleich wie in der EG 
und der BRD mit einer Tonne festgelegt. 

Die im vorliegenden Entwurf für ein Chemika­
liengesetz enthaltene Stufenplanregelung (Mengen­
schwellen) soll einen. vernünftigen Kompromiß 
zwischen den Anforderungen eines lückenlosen 
Schutzes vor den schiidigenden Einwirkungen 
gefährlicher Stoffe und Zubereitungen einerseits 
und dem wirtschaftlich und administrativ Zumutba­
ren· andererseits darstellen. Art und Umfang der 
Schutzmaßnahmen werden sich daher in erster 
Linie auf die il} der Stufenplanregelung vorgesehe­
nen Prüfnachweise stützen. 

Zu Abs. 1 Z 3: 

Wird ein neuer Stoff innerhalb desselben Unter­
nehmens hergestellt und weiterentwickelt, so wird 
dieser Stoff nicht in Verkehr gesetzt. Wenn dieser 
Stoff allerdings zur Weiterentwicklung bzw. zur 
produktbezogenen Erforschung und Erprobung 
der Anwendungsmöglichkeiten an ein anderes 
Unternehmen bzw. an eine besonders sachkundige 
Person abgegeben wird, so gilt der Stoff als in Ver­
kehr gesetzt. Es erscheint - wie in ,der BRD 

\ 

/' 
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gerechtfertigt, für eine derartige (einmalige) 
Abgabe innerhalb der Höchstdauer eines Jahres 
ebenso eine Ausnahme von der Anmeldepflicht fest­
zulegen. 

Zu Abs. 1 Z 5: 

Das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz ist 
vom Gedanken getragen, daß grundsätzlich alle, 
dh. auch zum Export bestimmte neue Stoffe der 
Anmeldepflicht und den damit verbundenen Prüf-, 
anforderungen unterliegen.' Eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz erscheint nur dann gerechtfer­
tigt, wenn die Stoffe in Staaten mit Anforderungen, 
die denen des gegenständlichen Entwurfes gleich­
zuhalten sind, exportiert werden. Damit soll einer 
unkontrollierten Ausfuhr (etwa in Entwicklungs­
länder) vorgebeugt werden. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit sind die Staaten, die über ver­
gleichbare Rechtsvorschriften verfügen, vom Bun­
desminister für Gesundheit und Umweltschutz mit 
Verordnung zu bezeichnen. Für die Nennung in 
einer solchen Verordnung kämen zB die Staaten 
der EG, die USA, Kanada und Japan in Betracht. 
Im Bundesgebiet in Verkehr gesetzte und/oder in 
andere als in der o. a. Verordnung bezeichnete 
Staaten exportierte Mengen derselben Stoffe sind 
hinsichtlich des Überschreitens der Mengenschwel­
len (und der damit verbundenen Rechtsfolgen) stets 
zusammenzuzählen. 

Zu Abs. 1 Z 6: 

Diese Bestimmung hat zur Folge, daß ein neuer 
Stoff nach Ablauf einer Frist von zehn Jahren ab 
seiner Erstanmeldung wie ein alter Stoff zu behan­
deln ist. Es wird dabei davon ausgegangen, daß es 
nach dem Inverkehrsetzen eines Stoffes von mehr 
als zehn Jahren auf Grund der Erfahrungen über 
diesen Stoff nicht mehr notwendig ist, denselben 
einer Anmeldung zu unterwerfen. 

Dies gilt allerdings, wie aus der Verprdnungser­
mächtigung des Abs. 2 hervorgeht, nicht in gleicher 
Weise für Stoffe, bei denen nach dem zehnten Jahr 
die jährlich in Verkehr gesetzte Menge zum ersten 
Mal eine der in § 10 Abs. 1 oder 2 festgelegten . 
Mengenschwellen überschreitet. Für solche Stoffe 
kann es gerechtfertigt sein, durch Verordnung wei­
tere Prüfnachweise zu verlangen. 

Im Interesse einer sachdienlichen Information 
von Herstellern und Importeuren sollen daher 
sowohl die Stoffe, für die nach Ablauf der genann­
ten Frist keine Anmeldepflicht mehr besteht, als 
auch die bei Überschreitung der Mengenschwellen 
von der Behörde für erforderlich erachteten zusätz­
lichen Prüfnachweise kundgemacht werden. 

Zu Abs. 4: 

Qiese Bestimmung eröffnet der Anmeldebehörde 
die Möglichkeit, die Vorlage bestimmter Prüfnach­
weise im Interesse des Gesundheits- oder Umwelt-

schutzes auch dann zu verlangen, wenn zwar die 
Mengenschwelle von einer Tonne durch den ein­
zelnen Anmeldepflichtigen nicht überschritten 
wird, die Gesamtmenge eines von mehreren Her­
stellern oder Importeuren jährlich in Verkehr 
gesetzten identischen Stoffes jedoch 1 500 kg über­
steigt. 

Zu § 6: 

§ 6 bezeichnet jene Unterlagen, die vom Anmel­
depflichtigen (Hersteller oder Importeur) gemein­
sam mit Befund und Gutachten der Grundprüfung 
des Stoffes, der als solcher oder als Bestandteil 
einer Zubereitung in Verkehr gesetzt werden soll, 
der Anmeldebehörde vorzulegen sind. Die hier 
genannten Unterlagen und Informationen sollen 
der Anmeldebehärde - unbeschadet der Herstel­
lerverantwortlichkeit - insbesondere jene Kennt­
nisse über den Stoff verschaffen, die im Hinblick 
auf eventuell notwendige behördliche Verfügungen 
zur Vermeidung von Gefahren für das Leben oder 
die Gesundheit von Menschen oder für die Umwelt 
(§§'14 oder 15) sowie für eine zusammenfassende 
Aufnahme in die gemäß § 41 einzurichtende zen­
trale RegistersteIle erforderlich sind. 

Der Umfang der vom Anmeldepflichtigen anzu­
gebenden Verwendungszwecke und -arten wird 
einerseits von den vom Hersteller oder Importeur 
intendierten Verwendungen, andererseits in zu mut­
barem Ausmaß auch von den Angaben der Abneh­
mer über die von ihnen beabsichtigten Verwendun­
gen des Stoffes oder der Zubereitung abhängig 
sem. 

Die Einstufung eines Stoffes als gefährlich 
obliegt grundsätzlich dem (anmeldepflichtigen) 
Hersteller oder Importeur. Wird vom Anmelde­
pflichtigen ein Stoff als gefährlich eingestuft, so 
sind gemäß Abs. 3 über die im Abs. 1 genannten 
Unterlagen hinaus auch die konkrete Einstufung im 
Sinne des § 2 Abs. 5, empfohlene Vorsichtsmaßnah­
men bei der Verwendung, sonstige Sicherheitsrnaß­
nahmen bei Unfällen sowie die vorgesehene Ver­
packung und Kennzeichnung des Stoffes anzuge­
ben. 

Der in Abs. 4 genannten Vorlage ausländischer 
Prüfnachweise wird insbesondere in den ersten Jah­
ren des Vollzugs des Chemikaliengesetzes eine 
besondere Bedeutung zukommen, da entspre­
chende Prüfstellen in Österreich erst im Aufbau 
begriffen sind und 'somit auf Prüfstellen in denjeni­
gen Staaten, in denen Chemikaliengesetze oder 
ähnliche Regelungen bereits bestehen, Bezug zu 
nehmen sein wird. Siehe hiezu auch die Erläuterun­
gen zu § 40. 

Zu § 7: 

Wesentliche Anmeldeunterlagen sind die Ergeb­
nisse der Grundprüfung, die einen ersten Aufschluß 
über die möglichen schädlichen Wirkungen eines 

----- -------
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Stoffes auf Mensch und Umwelt geben müssep. 
Der relativ geringe Umfang an Prüfnachweisen (§ 7 
Abs.1 Z 2 bis 6) ist auf eine jährlich in Verkehr 
gesetzte Menge des Stoffes von einer Tonne bzw. 
auf das damit verbundene Ausmaß der Belastung 
von Mensch und Umwelt abgestellt. 

Zu dem im Gesetzentwurf des öfteren verwende­
ten Begriff "Toxizität" ist festzuhalten, daß darun­
ter die Fähigkeit' einer Substanz verstanden wird, 
einem lebenden Organismus Schaden zuzufügen. 
Akute Toxizität liegt dann vor, wenn die schädi­
gende Wirkung bereits nach einmaliger oder nur 
sehr kurz dauernder Verabreichung der Substanz 
auftritt; subakute Toxizität, wenn die Wirkung bei 
Verabreichung über einen begrenzten Zeitraum 
(zB 1 bis 3 Monate) auftritt; chronische Toxizität, 
wenn die Wirkung erst nach einer längeren Zeit­
dauer der Verabreichung der Substanz auftritt (zB 
bei einer Verabreichungsdauer von über 6 Mona­
ten). 

Für Fälle, in denen sich bereits aus den Daten der 
Grundprüfung Hinweise auf eine mögliche Gefähr­
dung der menschlichen Gesundheit oder der 
Umwelt ergeben, sieht § 10 Abs. 3 vor, daß die 
Anmeldebehörde die Vorlage zusätzlicher Prüf­
nachweise in Richtung dieser Hinweise oder Ver­
dachtsmomente vom Anmeldepflichtigen verlangen 
kann. 

Bezüglich der im Grundprüfungspaket enthalte­
nen Prüfnachweise sind der Anmeldebehörde vor­
zulegen: 

a) der Befund, dh. alle die die jeweiligen EinzeI­
prüfungen betreffenden Daten, wie das Prüf­
schema, die Meßmethoden, die Rohdaten 
und deren Auswertung in nachvollziehbarer 
Form, sowie 

b) das Gutachten, dh. die aus d~n Prüfungser­
gebnissen resultierende Bewertung im Sinne 
der in den Z 1 bis 6 aufgelisteten Anforde­
rungen. 

Die Grundprüfung oder Teile derselben können 
entfallen, wenn die Durchführung der Prüfungen 
technisch nicht möglich oder nach dem gesicherten 
Stand der Kenntnisse über diesen Stoff nicht erfor­
derlich ist. Die Beurteil~ng der technischen 
Unmöglichkeit richtet sich nicht nach den örtlichen 
(zB In- oder Ausland), technischen oder personel­
len Gegebenheiten, sondern ausschließlich nach der 
Natur des zu untersuchenden Stoffes. So wären zB 
nicht der unter Normalbedingungen stark hygro­
skopische Ausgangsstoff, sondern dessen Hydroly­
seprodukte einer Prüfung zu unterziehen. Grund­
sätzlich muß aber die Beurteilung der (gefährli- . 
ehen) Eigenschaften des Stoffes stets aus den Daten 
anderer Anmeldungsunterlagen ableitbar sein. 

§ 7 entspricht im wesentlichen der analogen 
Regelung des deutschen Chemikaliengesetzes, so 

insbesondere auch die Bestimmung des Abs. 3, 
wonach - um unzweckmäßige Mehrfachprüfun­
gen zu vermeiden - der ZweitanmeIder eines Stof­
fes sich auf die der Behörde vom Erstanmelder 
bereits vorgelegten Ergebnisse der Grundprüfung 
dieses Stoffes beziehen kann. Voraussetzung hiefür 
ist die ordnungsgemäß erfolgte erstmalige Anmel­
dung des. Stoffes und die sc:hriftliche Zustimmung 
des Erstanmelders. Die Pflicht zur Vorlage der son­
stigen im § 6 genannten Anmeldeunterlagen bleibt 
von dieser Regelung unberührt. 

Die Bestimmungen der Durchführungsverord­
nung nach Abs. 4 zur näheren Regelung von Art 
und Umfang der Grundprüfung werden sich in 
erster Linie am jeweiligen internationalen Stand 
von Wissenschaft und Technik orientieren, insbe-· 
sondere an den umfangreichen Vorarbeiten der 
OECD zur Erstellung von Testrichtlinien für Che­
mikalien und an den Anforderungen der Good 
Laboratory Practice (GLP). 

Zu § 8: 

Werden die Anmeldeunterlagen einschließlich 
der Ergebnisse der Grundprüfung ordnungsgemäß 
und fehlerfrei vorgelegt, so hat die Anmeldebe­
hörde binnen drei Monaten dem Hersteller oder 
Importeur eine entsprechende Anmeldebestätigung 
auszustellen, sofern sie nicht Grund zur Anord­
nung von Sicherheitsrnaßnahmen nach §§ 14 und 
15 oder zur Anforderung zusätzlicher Prüfnach­
weise nach § 10 Abs.3 hat. Die Anmeldebestäti­
gung ist (nur) eine Amtsbescheinigung über die 
erfolgte ordnungsgemäße Anmeldung. Der Her­
steller oder Importeur darf somit auch ohne V orlie­
gen dieser Bestätigung nach Ablauf der Dreimo­
natsfrist den angemeldeten Stoff in Verkehr setzen. 
Für den Importeur gilt zusätzlich noch das Erfor­
dernis des § 4 Abs. 2 Z 2. 

Sind die Anmeldeunterlagen offensichtlich 
unvollständig oder fehlerhaft, so hat die Anmelde­
behörde vom Hersteller oder Importeur die erfor­
derlichen Ergänzungen oder Berichtigungen zu 
verlangen. In diesem Fall wird die Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Anmeldung - sie hat spätestens 
drei Monate nach Einlangen der Ergänzungen usw. 
zu erfolgen - eine zwingende Voraussetzung für 
das Inverkehrsetzen des Stoffes. Vor Ablauf der 
Dreimonatsfrist darf der Anmeldepflichtige den 
Stoff nur im Falle des § 4 Abs. 4 in Verkehr setzen. 

Zu § 9: 

'In Übereinstimmung mit der Zielsetzung dieses 
Gesetzes erscheint es erforderlich, daß ein Stoff 
grundsätzlich nur in jener chemischen Beschaffen~ 
heit in Verkehr gesetzt werden darf, in der er der 
Anmeldebehörde bekanntgegeben wurde. 

Unter "chemischer Beschaffenheit" sind die im 
§ 7 Abs. 1 Z 1 genannten Eigenschaften eines Stof­
fes zu verstehen. 

26 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)36 von 52

www.parlament.gv.at



\26 der Beilagen 37 

Ändert sich die chemische Beschaffenheit, zB 
durch Überschreitung der gemäß den §§ 6 oder 7 
bei der Anmeldung angegebenen Werte der Verun~ 
reinigungen, des Anteils der für die Vermarktung 
erforderlichen Hilfsstoffe oder die vorgesehenen 
Verwendungszwecke oder -arten, so obliegt dem 
Anmeldepflichtigen die Prüfung des Stoffes auf 
eventuell damit verbundene Änderungen seiner bio­
logischen Reaktivität. Sonstige Änderungen, wie zB 
eine geänderte Isomerenverteilung im Stoff, führen 
zur Verpflichtung, den Stoff neu anzumelden. 

In diesem Zusammenhang sind auch die- Mittei­
lungspflichten der Hersteller und Importeure, ins­
besondere gemäß § 11 Abs. 1 Z 1, zu sehen. 

Zu § 10: 

Zum besseren Verständnis der in dieser Bestim­
mung weitergeführten Stufenplanregelung sei 
zunächst auf die diesbezüglichen Ausführungen im 
allgemeinen Teil der Erläuterungen sowie zu § 5 -
hingewiesen. 

Vorbild für diese Art der Regelung sind die 
6. EG-Änderungsrichtlinie (79/8311EWG) und das 
Chemikaliengesetz der BRD. 

\ 

WenngleiCh gegen das System der Mengen­
schwellen - gekoppelt mit stufenplanmäßig diffe­
renzierten Prüfnachweisen - auch Einwendungen 
fachlicher Natur vorgebracht werdyn können, so 
bietet dieses System doch den am meisten praktika­
blen Ansatz für die Beurteilung der mit Erreichung 
der jeweiligen Mengenschwellen verbundenen 
Erhöhung der Exposition von Mensch und Umwelt 
und der damit steigenden Wahrscheinlichkeit schä­
digender Auswirkungen gefährlicher Stoffe. 

In Anbetracht der gerin~en Fläche und Bevölke­
rungszahl der Republik Osterreich im Vergleich 
zur EG-Staatengemeinschaft ist das Inverkehrset­
zen gefährlicher Stoffe in Österreich - in gleichen 
Mengen wie in der EG - mit einer wesentlich 
höheren Exposition der österreichischen Bevölke­
rung und deren Umwelt verbunden. Daher 
erscheint insbesondere die in Abs. 2 vorgenommene 
Herabsetzung der Mengenschwelle für die zusätzli­
chen Prüfnachweise auf 100 Tonnen gegenüber der 
in der EG (mit ihrer größeren Fläche und Bevölke­
rungszahl) geltenden Mengenschwelle von 
1 000 Tonnen aus Gründen eines adäquaten 
Gesundheits- und Umweltschutzes geboten und 
sachlich gerechtfertigt. 

Der Begriff "Exposition" bedeutet in diesem 
Zusammenhang die tatsächliche erhobene oder 
nach einer Modellrechnung abgeleitete Höhe, 
Dauer und Umfang der Belastung von Mensch und 
Umwelt durch den in Frage kommenden Stoff (als 
Dosis pro Zeiteinheit oder als Gesamtdosis), und 
zwar je nach der auftretenden oder zu erwartenden 
Belastungsart entweder über eine orale, dermale 
oder inhalatorische Aufnahme durch den Men-

sehen (im Falle der Umweltexposition: Belastung 
von Wasser, Luft, Boden, Lebewesen) oder als 
Gesamtbelastung über aJle Aufnahmewege beim 
Menschen (alle Umweltmedien). 

Die in Abs. 1 und 2 genannten Prüfnachweise 
sind nicht in jedem Fall einer Überschreitung der 

,genannten Mengenschwellen, sondern nur über 
Verlangen der Anmeldebehörde vorzulegen. Diese 
kann die zusätzlichen Nachweise jederzeit, dh. 
auch während des Anmeldeverfahrens vorschreiben 
(wenn etwa der Anmeldepflichtige schon für die 
nächste Zukunft entsprechend hohe, in Aussicht 
genommene Vermarktungsmengen bekanntgibt): 

Gemäß Abs. 3 können die zusätzlichen Prüf­
nachweise nicht nur bei Überschreitung der Men­
genschwellen, sondern auch bei Vorliegen entspre­
chender Verdachtsmomente für eine der Behörde 
bis dahin nicht bekannte, eine größere oder eine 
andere als bisher bekannte Gefährlichkeit des Stof­
fes angefordert werden. Die zusätzlichen Prüfnach­
weise können auch in Richtung der Verdachtsmo­
mente variiert werden. Zur genaueren Risikoab­
schätzung kann die Anmeldebehörde schließlich 
weitere Unterlagen anfordern, die ua. eine 
Abschätzung der Art, der Höhe und der Dauer der 
Exposition gegenüber diesem Stoff sowie der Zahl 
der exponierten Personen und eine Schätzung der 
potentiellen Verteilung und Konzentration des 
Stoffes in der Umwelt ermöglichen. 

Verlangt die Behörde in Einzelfällen zusätzliche 
Prüfnachweise gemäß Abs. 1 Oder 2 noch während 
des Anmeldeverfahrens und werden diese Prüf­
nachweise auch vorgelegt, so kann der Stoff nach 
Ablauf von sechs Monaten ab deren Vorlage ohne 
Mengenbegrenzung in Verkehr gesetzt werden. 

Werden die von der Behörde gesetzten Fristen 
für die Vorlage der Prüfnachweise gemäß Abs. 1 
bis 5, die oft beträchtlich länger als sechs Monate 
sein können, nicht eingehalten, so kann, wenn dies 
der Schutz des Menschen oder der Umwelt erfor­
dert, das weitere Inverkehrsetzen des Stoffes von 
der Anmeldebehörde gemäß Abs. 6 beschränkt 
oder völlig untersagt werden. 

Zu § 10 Abs. 8: 

In ähnlicher Vorgangsweise wie bei der Grund­
prüfung (§ 7) sollen die in Abs. 1 Z 1 bis 4 und in 
Abs. 2 Z 1 bis 7 genannten (zusätzlichen) Prüfnach­
weise in einer Verordnung näher bestimmt werden. 
Der Umfang dieser Prüfungen wird dabei sowohl 
unter Berücksichtigung der internationalen Ent­
wicklung auf dem Gebiet der Standardisierung von 
Prüfrichtlinien (insbesondere innerhalb der OECD) 
als auch in Anlehnung an vergleichbare gesetzliche 
Bestimmungen des Auslandes (insbesondere der 
BRD) näher festzulegen sein. So wird zB in der 
deutschen "Verordnung über Anmeldeunterlagen 
und Prüfnachweise nach dem Chemikaliengesetz" 
bestimmt, daß im Rahmen der Grundprüfung die 
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Prüfungen auf "Anhaltspunkte für erbgutverän­
dernde und krebserzeugende Eigenschaften" durch 
einen bakteriellen Test mit und ohne Stoffwechsel­
aktivierung sowie durch einen nichtbakteriellen 
Test vorzunehmen sind. Bei den zusätzlichen Prüf­
nachweisen der ersten Stufe (gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 des Chemikaliengesetzes der BRD) betref­
fend krebserzeugende und erbgutverändernde 
Eigenschaften führt die zitierte deutsche Verord­
nung näher aus: 

"Führt die Prüfung auf krebserzeugende Eigen­
schaften oder eine der Prüfungen nach § 4 Abs. 1 
Nr. 3zu einem positiven Ergebnis, ist eine länger­
fristige Untersuchung hinsichtlich krebserzeugen­
der Eigenschaften durchzufüllren; führt die Prü­
fung auf erbgutverändernde Eigenschaften' oder 
eine der Prüfungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 zu einem 
positiven Ergebnis, sind zwei weitere Prüfungen 
auf erbgutverändernde Eigenschaften erforder-
lich." ' 

Für die zweite Stufe (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 des deut­
schen Chemikaliengesetzes ) verlangt die genannte 
Verordnung die Vorlage von Prüfnachweisen für 
krebserzeugende Eigenschaften im Langzeittierver­
such. Zur Durchführung dieser Prüfungen auf 
krebserzeugende Eigenschaften usw. liegt bereits 
eine standardisierte Testrichtlinie der OECD vor. 

Zu § 11: 

Die in dieser Bestimmung vorgesehenen Infor­
mations- und Mitteilungspflichten für Hersteller 

, und Importeure sollen es dem Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz als zentrale 
Vollzugsbehörde und Register- und Informations­
stelle ermöglichen, in Kenntnis aller zur Durchfüh­
rung des Gesetzes erforderlichen Daten zu gelan­
gen, so insbesondere über neue Erkenntnisse 
betreffend die Wirkungen eines Stoffes und Ände­
rungen der in Verkehr gesetzten Mengen. 

Die Verletzung der Mitteilungspflichten gemäß 
Abs. 2, 3 oder 4 über die jährlich hergestellten,im 
Bundesgebiet in Verkehr gesetzten und ausgeführ­
ten Mengen eines Stoffes führt gemäß Abs. 5 zu 
einem bescheidmäßig zu erlassenden Verbot der 
Herstellung oder des Inverkehrsetzens des Stoffes. 
Nur so erscheint gewährleistet, daß die Behörde die 
für die Überwachung (insbesondere hinsichtlich der 
Mengenschwellen) wichtigen Mitteilungen erhält. 

Zu § 12: 

Die Unters~heidung zwischen neuen und alten 
Stoffen hat - ebenso wie in der Bundesrepublik 
Deutschlan,d und im gesamten EG-Raum -, grund­
legende Bedeutung, da mit Inkrafttreten des Che­
mikaliengesetzes nur neue Stoffe der Anmelde­
pflicht unterliegen sollen. Dies ist vor allem im Hin­
blick auf die über 60 000 auf dem Markt befindli­
chen alten Stoffe und den mit einer allfälligen 
Anmeldung auch dieser Stoffe verbundenen nicht 

zu bewältigenden administrativen Aufwand 
begründet. Es ist daher vorgesehen, in die österrei­
chische Altstoffliste nur die im Europäischen Alt­
stoffverzeichnis (EINECS) enthaltenen Stoffe 
sowie die ab 18. September 1981 bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des' Che~ikaliengesetzes in 
Österreich in Verkehr gesetzten Stoffe aufzuneh­
men. Der 18. September 1981 ist der für die Erstel­
lung des Europäischen Altstoffverzeichnisses maß­
gebliche Zeitpunkt. 

Sachlich ist die Unterscheidung zwischen alten 
und neuen Stoffen allerdings nicht immer gerecht­
fertigt. Deshalb sieht § 13 vor, daß in begründeten 
Fällen auch gewisse alte Stoffe oder Altstoffgrup­
pen in das Schema der Anmeldung samt Grundprü­
fung und Vorschreibung zusätzlicher Prüfnach­
weise in Richtung von Verdachtsmomenten einbe­
zogen werden können. 

Gemäß Abs. 2 kann der Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz durch Verordntmg 
Hersteller und Importeure verpflichten, ihm für 
bestimmte Altstoffe oder Altstoffgruppen Daten 
und Informationen über ihre Gefährlichkeit, die 
Art und das Ausmaß der Exposition von Mensch 
und Umwelt sowie über Verwendungszwecke und 
Verwendungsarten usw. bekanntzugeben. 

Auf dieser Weise soll eine Gefahrenbewertung 
un~ daraus zu folgernde Sicherheitsrnaßnahmen 
für in Verkehr befindliche gefährliche Altstoffe 
durchgeführt bzw. abgeleitet werden. Dabei wird 
auch auf die im Rahmen des OECD-Testprogram­
mes für Altstoffe vorgesehene internationale 
Arbeitsteilung Rücksicht zu nehmen sein. 

Polymerisate, Polykondensate und Polyaddukte 
werden aus den in den Erläuterungen zu § 5 darge­
legten Gründen von der Aufnahme in die Altstoff­
liste ausgenommen. Sie sind daher grundsätzlich 
weder anmeldepflichtig noch für die Altstoffliste 
meldepflichtig. Zu beachten ist aber, daß die 
Bestimmungen der §§ 14 bis 19 über Verbote, 
Beschränkungen, Sicherheitsrnaßnahmen, Einstu­
fung, ' Verpackung, Kennzeichnung und 
Gebrauchsanweisung auf alle gefährlichen Stoffe 
anwendbar sind, dh. auch auf jene, die nicht in der 
Altstoffliste enthalten sind. Damit ist für die oa. 
Polymerisate usw. im Fall des Verdachts ihrer 
Gefährlichkeit ebenso eine Eigriffsmöglichkeit der 
Behörde gegeben. 

Sehr giftige und giftige alte Stoffe obliegen unab­
hängig von der in Verkehr gesetzten Menge auch 
den Bestimmungen des III. Abschnittes bzw. der 
Meldepflicht des § 61 Abs.2. Diese Meldungen 
werden im selben Zeitraum wie die Meldungen zur 
Altstoffliste nach § 60 Abs. 2 abzugeben sein. 

Gemäß § 60 Abs. 1 soll der Bundesminister für . 
Gesundheit und Umweltschutz mit dem Inkrafttre~ 
ten des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes 
eine, vorläufige Altstoffliste kundmachen, die auf 

) 
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Grundlage der Altstoffliste der Europäischen 
Gemeinschaften (EINECS) zu erstellen ist. 

Die endgültige Altstoffliste wird dann unter 
zusätzlicher Heranziehung der gemäß § 60 Abs. 2 
von Herstellern oder Importeuren innerhalb einer 
Frist von neun Monaten abzugebenden Meldungen 
zu erstellen sein. 

Zu § 13: 

Die Bestimmung ermächtigt den Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz, bestimmte Alt­
stoffe oder Altstoffgruppen einem vollständigen 
Anmeldeverfa,hren zu unterwerfen, wie es grund­
sätzlich nur für neue Stoffe vorgesehen ist. Dieses 
Erfordernis kann sich bei V orliegen begründeter 
Verdachtsmomente, insbesondere bei Vorliegen 
entsprechender wissenschaftlicher Erkenntnisse 
oder praktischer Erfahrungen, im Einzelfall erge­
ben. 

Im Einklang mit den bestehenden internationa­
len Bemühungen wäre es zweckmäßig, zumindest 
mittelfristig eine Liste bzw. Listen von Altstoffen zu 
erstellen, die wegen ihrer in Verkehr gesetzten 
Mengen, ihrer potentiellen Gefährlichkeit, der Zahl 
der exponierten Bevölkerung, der Umweltbela­
stung, ihrer Persistenz, ihrer nicht ausreichenden 
toxikologischen Prüfung usw., nach Prioritäten 
abgestuft einer Anmeldepflicht unterworfen wer­
den sollten. 

Nach Maßgabe entsprechender internationaier 
V orabeiten wird es ferner sinnvoll sein, Art und 
Umfang der vorzulegenden Prüfnachweise auf 
Untersuchungen der die Verdachtsmomente 
begründeten Gefahrenpotentiale einzugrenzen. 

Zu§ 14: 

Diese Bestimmung, die sich zum Teil an § 17 des 
Chemikaliengesetzes der BRD orientiert,' soll es 
dem Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz ermöglichen, alle im Interesse der V olksge­
sundheit oder des Umweltschutzes erforderlichen 
generellen Verbote oder Beschränkungen für 
bereits als gefährlich im Sinne dieses Bundesgeset­
zes erkannte Stoffe, Zubereitungen oder Fertigwa­
ren durch die Erlassung entsprechender Verord­
nungen zu treffen. 

Sofern es diese Interessen erfordern, kann es 
auch zweckmäßig sein, durch Verordnung eine teil­
weise oder gänzliche Gleichstellung von bestimm­
ten, sonst gefährlichen Stoffen oder Zubereitungen' 
mit Giften im Sinne des IH. Abschnittes vorzu­
schreiben. 

Dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz wird es weiters auch obliegen, für 
Herstellungs- und Verwendungsverfahren, bei 
denen bestimmte gefährliche Stoffe oder gefährli-

che Zubereitungen anfallen (zB Dibenzodioxine 
oder Furane), entsprechende Verbote zu verfügen. 

Zu beachten ist, daß diese Maßnahmen für alle 
gefährlichen Stoffe, dh. auch für solche, die nicht in 
der Altstoffliste enthalten sind (zB Polymerisate 
usw., neue Stoffe), getroffen werden können. 

Zu § 15: 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung ist als Ergänzung 
iu § 14 zu sehen. Während § 14 generelle Maßnah­
men durch Verordnung ermöglicht, wird hier der 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
ermächtigt, durch Bescheid Sicherheitsrnaßnahmen 
für das Herstellen, Inverkehrsetzen, Erwerben, 
Verwenden oder Beseitigen von gefährlichen Stof­
fen, Zubereitungen oder Fertigwaren zu erlassen. 

In der Regel werden derartige Sicherheitsrnaß­
nahmen dazu dienen, die Zeit bis zur Erlassung 
einer Verordnung nach § 14 zu überbrücken: 

Soweit in dera,rtigen Fällen Arbeitnehmerschutz­
angelegenheiten mitberührt sind, wird gemäß § 8 
des Arbeitsinspektionsgesetzes das Arbeitsinspekto­
rat bzw. gemäß § 11 des Verkehrs-Arbeitsinspek­
tionsgesetzes das Verkehrs-Arbeitsinspektorat am 
Verfahren zu beteiligen sein .. 

Zur Möglichkeit der Bezirksverwaltungsbe­
hörde, in Fällen unmittelbar drohender Gefahr ent­
sprechende Bescheide und Zwangsmaßnahmen zu 
verfügen, siehe § 54. 

Gemäß Abs. 2 können Hersteller und Importeure 
vom Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz mit Bescheid zu einer umfassenden Informa­
tion bezüglich der von diesen abgegebenen Stoffen, 
Zubereitungen oder Fertigwaren ausgehenden 
Gefahren und zur Rückforderung der betreffenden 
Stoffe usw. verpflichtet werden. Dies wird je nach 
der Sachlage zB durch die Aufforderung zur Rück­
gabe in geeigneten Medien (Presse, Rundfunk),' 
unter Umständen in Verbindung mit einer War­
nung vor den von diesen Stoffen usw. ausgehenden 
Gefahren zu geschehen haben. 

Wenn es sich bei Gefahr im Verzug um unauf­
schiebbare Sicherheitsrnaßnahmen handelt, können 
diese u~ter den Voraussetzungen des § 57 AVG 
1950 auch ohne vorangegangen;es Ermittlungsver­
fahren vom Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz mit Bescheid vorgeschrieben wer­
den. 

Zu § 16: 

Hersteller und Importeure von potentiell gefähr­
lichen Stoffen, Zubereitungen oder Fertigwaren 
haben eine besondere Verantwortlichkeit im Sinne 
der in den Erläuterungen zu § 1 Abs. 2 ausgeführ­
ten "Herstellerverantwortlichkeit" . Diese resultiert 
aus der besonderen Sorgfaltspflicht, die jeden trifft, 
der gefährliche Stoffe, Zubereitungen oder Fertig­
waren herstellt oder in Verkehr setzt. 
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Mit der genannten Sorgfaltspflicht korrespon­
diertinsbesondere die in Abs. 2 statuierte Pflicht 
zur "Produktbeobachtung". Kommt dem Herstel­
ler (Importeur) eines Stoffesusw. in Befolgung die­
ser Pflicht zur Selbstinformation eine ihm bislang 
nicht bekannte Gefährlichkeit zur Kenntnis, so sind 
diese neuen Erkenntnisse samt der allenfalls erfor­
derlichen neuen Einstufung des Stoffes unverzüg­
lich dem Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz bekanntzugeben. 

Die in Abs. 2 normierte Verpflichtung zur Selbst­
information von Herstellern und Importeuren 
bezieht sich auf Informationen, die ihnen in zu mut­
barem Ausmaß zugänglich sind; insbesondere wer­
den davon Veröffentlichungen in einschlägigen 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften, Daten aus 
öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Daten­
banken (zB Chemical Abstracts), Daten aus Vergif­
tungsinformationszentralen und sonstige objekti­
vierbare Meldungen der Medien über stoffbezo­
gene Gefahrenfälle erfaßt sein. 

Gemäß einer Empfehlung der OECD soll ein 
Staat, aus dem gefährliche Stoffe, Zubereitungen 
oder Fertigwaren exportiert werden, die daselbst 
mit einem Verkehrsverbot belegt sind oder sonst 
beträchtlichen Beschränkungen bezüglich ihres 
Inverkehrsetzens unterliegen, die Ausfuhr und die 
in seinem Staat gesetzten Maßnahmen dem betref­
fenden Einfuhrstaat mitteilen, um dessen Behörden 
in die Lage zu versetzen, ebenfalls entsprechende 
Maßriahmen zu ergreifen. Zur Wahrnehmung der 
genannten OECD-Empfehlung normiert Abs.4 
daher eine VerpfIichtung des Exporteurs, die beab­
sichtigte Ausfuhr derartiger Stoffe, Zubereitungen 
oder Fertigwaren rechtzeitig vor der Ausfuhr dem 
Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt­
schutz mitzuteilen. 

Zu den §§ 17 und 18: 

Ein Kernstück des im Entwurf vorliegenden 
Chemikaliengesetzes ist die Verpflichtung von. 
Herstellern und Importeuren zur dem Gesetz ent­
sprechenden, "richtigen" Einstufung, Verpackung 
und Kennzeichnung der als gefährlich erkannten 
Stoffe und Zubereitungen. Von dieser Verpflich­
tung sind alle gefährlichen Stoffe und gefährlichen 
Zubereitungen erfaßt, gefährliche Fertigwaren nur 
nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 20. 
Unberührt bleiben die nach anderen Rechtsvor­
schriften bereits bestehenden Kennzeichnungsvor­
schriften, so zB auf Grund § 32 des Bundesgesetzes 
über den unlauteren Wettbewerb. 

Die Bestimmungen des § 17 Abs. 1 und 3 über 
die Einstufung und Verpackung sind grundsätzlich 
unmittelbar anwendbar; es wird sich aber aus 
Gründen der Rechtssicherheit als zweckmäßig 
erweisen, mit Verordnung gemäß § 17 Abs. 2 und 4 
nähere Vorschriften zu erlassen. 

Solche Regelungen werden zweifellos auf die 
diesbezüglichen internationalen· Richtlinien und 
Empfehlungen für die Einstufung von Stoffen und 
Zubereitungen, die gefährliche Stoffe enthalten, 
Bedacht nehmen müssen. § 18 steht im engen 
Zusammenhang mit § 17. Die Erlassung der Ver­
ordnungen gemäß § 17 Abs. 4 und§ 18 Abs. 6 sollte 
daher gemeinsam erfolgen. Dabei wird auch eine 
bestmögliche Abstimmung mit anderen in Öster­
reich geltenden Kennzeichnungs- und Verpak­
kungsvorschriften anzustreben sein. 

Wesentlich erscheint in diesem Zusammenhang 
die Möglichkeit der Verpflichtung zur Verwen­
dung international bereits bestehender Gefahren­
symbole und -bezeichnungen (im Sinne der von 
den Vereinten Nationen und den Europäischen 
Gemeinschaften ausgearbeiteten Regelungen, wie 
Totenkopf, Andreaskreuz, Flammenzeichen usw.), 
der internationalen Standardaufschriften, die auf 
die besonderen Gefahren hinweisen (sogenannte 
R-Sätze), sowie der internationalen $tandardauf­
schriften für Sicherheitsratschläge (S-Sätze). 

Ob der gemäß Abs. 1 Z 1 zu nennende A:nteil an 
. gefährlichen Stoffen in Hundertsätzen oder riur in 
'Prozentsatzbereichen anzugeben ist, wird durch 
die gemäß Abs. 6 unter Bedachtnahme auf ver­
gleichbare Vorschriften des Auslandes usw. zu 
erlassende Verordnung zu konkretisieren sein. So 
wird zB für Pflanzenschutzmittel und Schädlings­
bekämpfungsmittel der Anteil an gefährlichen Stof­
fen voraussichtlich in Hundertsätzen anzugeben 
sein, wie dies im Pflanzenschutzgesetz der BRD 
oder im Entwurf der Gefahrstoffverordnung der 
BRD sowie in einschlägigen EG-Richtlinien vorge­
sehen ist. 

Gemäß der im § 2 Abs.5 enthaltenen Verord­
nungsermächtigung können gewisse schädigende 
Wirkungen, die von Prüfnachweisen erfaßt werden, 
auch als gefährlich im Sinne des Gesetzes eingestuft 
werden, ähnlich wie etwa. im letzten Entwurf der 
deutschen Gefahrstoffverordnung die "Überemp­
findlichkeitsreaktionen auslösenden Eigenschaften" 
als "reizend" im Sinne des deutschen Chemikalien­
gesetzes einzustufen sind. Im Sinne einer umfassen­
den Verbraucherinformation wird es daher in 
gewissen Fällen (zB bei schweren Allergien auslö­
senden Eigenschaften) geboten sein, diese Eigen­
schaften auch auf den Verpackungen der jeweiligen 
Stoffe oder Zubereitungen entsprechend zu kenn­
zeichnen (zB als "reizend - sensibilisierend durch 
HilUtkontakt" oder als "mindergiftig - sensibili­
sierend durch Einatmen"). 

§ 18 Abs. 5 soll klarstellen, daß auch den Zwi­
schen- und Kleinhandel die Pflicht zur gesetzes­
konformen Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Stoffe und Zubereitungen trifft. Hier­
aus folgt, daß beschädigte Verpackungen erneuert 
werden mussen. 
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Die in § 17 Abs. 4 und in § 18 Abs. 6 enthaltenen 
Ermächtigungen, durch Verordnung Ausnahmen 
von den Pflichten zur Verpackung und Kennzeich­
nung vorzusehen, werden vor allem dort zur 
Anwendung kommen, wo derartige Ausnahmen im 
Hinblick auf die Geringfügigkeit der in Verkehr 
befindlichen Mengen oder wegen der Kürze eines 
Transportweges (zB Transport von gefährlichen 
Stoffen von der Grenze zu Versuchszwecken an 
eine Untersuchungsstelle) im Zusammenhang mit 
den jeweiligen gefährlichen Eigenschaften (wie 
etwa mindergiftig oder reizend usw.) der betreffen­
den Stoffe oder Zubereitungen sachlich gerechtfer­
tigt sind. Ausnahmen von der Kennzeichnung kön­
nen auch dann gerechtfertigt sein, wenn es sich um 
solche Elemente der Kennzeichnung handelt, deren 
Beachtung bzw. Zweck nicht schon beim "Vorrä­
tighalten", sondern erst bei der Abgabe des Stoffes 
oder der Zubereitung in den geschäftlichen V er­
kehr Bedeutung erhält. Bei Erlassung der gegen­
ständlichen Verordnung wird auch auf die in den 
einschlägigen Richtlinien der EG vorgenommene 
Abstimmung der Kennzeichnungsvorschriften mit 
den für die Beförderung gefährlicher Güter gelten­
den Bedacht zu nehmen sein. Die zu erlassende 
Verordnung wird ferner auch die Erfordernisse des 
Exportes gefihrlicher Stoffe und Zubereitungen zu 
berücksichtigen sowie allenfalls notwendige und 
vertretbare Übergangsfristen vorzusehen haben. 

Zu § 19: 

Ebenso wie dies auch in der Schweizer Verord­
nung über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverord­
nung vom 19.Juni 1986) für sogenannte "Publi­
kumsprodukte" vorgesehen ist, werden Hersteller 
und Importeure solche gefährlichen Stoffe oder 
gefährlichen Zubereitungen, die, nicht ausschließ­
lich zur gewerblichen Verwendung, sondern auch 
zum Gebrauch durch Privatpersonen bestimmt 
sind, mit einer Gebrauchsanweisung zu versehen 
haben, die jedenfalls Aufschluß über die vorgesehe­
nen Verwendungsbereiche und die jeweils zulässige 
Dosierung geben muß. 

Erforderlichenfalls können durch Verordnung 
auch weitere Angaben bzw. auch für ausschließlich 
zur gewerblichen Verwendung bestimmte gefährli­
che Stoffe oder gefährliche Zubereitungen eine 
Gebrauchsanweisung vorgeschrieben werden. 

Auch im Bereich der Europäischen Gemeinschaf­
ten ist - entsprechend dem "Vorschlag einer 
Richtlinie zur Einstufung, Verpackung und Kenn­
zeichnung gefährlicher Zubereitungen" (ABI. 
C 211/3 vom 22. August 1985) - für bestimmte 
gefährliche Zubereitungen, die im Einzelhandel für 
jedermann erhältlich sind, die Beifügung einer 
genauen und allgemein verständlichen Gebrauchs­
anweisung vorgesehen. 

Zu § 20: 

Diese Bestimmung wird ua. auf jene Fälle anzu­
wenden sein, in. denen im Rahmen der Verwen­
dung von gefährlichen Fertigwaren - entgegen 
dem Bestimmungszweck - gefährliche Stoffe oder 
gefährliche Zubereitungen freigesetzt werden kön­
nen, die ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen 
eine besondere Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen oder die Umwelt dar­
stellen. 

So hat die EG in der fünften Änder4ng der 
Richtlinie 76/769/EWG besondere Vorschriften 
für die Kennzeichnung asbesthaitiger Erzeugnisse 
erlassen, die für einzelne Verwendungsarten neben 
der Anbringung besonders ersichtlicher, zum Teil 
farbiger Hinweise auf den Gehalt an Asbest auch 
verschiedene Sicherheitsratschläge zwingend vorse­
hen. Hiedurch soll einer Gefährdung der menschli­
chen Gesundheit durch freigesetzte Fasern oder 
Stäube bestmöglich vorgebeugt werden. Auch' die 
zur Verwendung im Haushalt bestimmten asbest­
haitigen Erzeugnisse, bei denen Asbestfasern entge­
gen dem B~stimmungszweck freigeSetzt werden 
können, sollen einen Sicherheitsratschlag aufwei­
sen. 

Damit gefährliche Fertigwaren nicht durch eine 
falsche Beseitigungsart die Umwelt belasten, kann 
zB die Anbringung von Hinweisen auf die richtige 
bzw. die verbotene Beseitigungsart erforderlich 
werden. Eine ähnliche Bestimmung ist auch in der 
Schweizer Stoffverordnung vorgesehen. 

Zu § 21: 

Die hier vorgesehenen Werbebeschränkungen 
dienen dem Schutz der Verbraucher vor falschen 
Vorstellungen über die einem Stoff, einer Zuberei­
tung oder einer Fertigware innewohnenden Gefah­
ren auf Grund einer nicht adäquaten Werbung und 
somit der sachdienlichen Information. Darunter 
fällt insbesondere die entsprechende Warnung vor 
den gefährlichen Eigenschaften eines bestiqlmten 
Stoffes usw. und ein Hinweis auf einzuhaltende 
Vorsichtsmaßnahmen. 

Die Bestimmung ist auf die Werbung in allen 
Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen) anzu­
wenden. Eine analoge Vorschrift findet sich in der 
Schweizer Giftverordnung vom 19. September 
1983. 

Gemäß Abs. 3 sind die in Abs. 2 genannten 
Warnhinweise bei einer Werbung, die sich aus­
schließlich an Gewerbetreibende richtet, nicht 
erforderlich. Ob eine Werbung "ausschließlich für 
Gewerbetreibende bestimmt ist", wird sich nicht 
nach subjektiven, sondern nach objektiven Krite­
rien richten. So wird Werbung in einer Fachzeit­
schrift, die für jedermann an Kiosken erhältlich ist 
(zB für den "Hobbybastler"), von Abs. 2 sehr wohl 
erfaßt sein, nicht aber etwa die von einer berufli-
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chen Interessenvertretung herausgegebene fachli­
che Information für ihre Mitglieder. 

Zum III. Abschnitt (§§ 22 bis 36) 

Auf die Notwendigkeit, das veraltete Giftgesetz 
und die Giftverordnung durch eine den heutigen 
Erfordernissen entsprechende weiter gehende 
Regelung zu ersetzen, wurde bereits im Allgemei­
nen Teil der Erläuterungen hingewiesen. 

Zu § 22: 

Dem neuen Giftrecht mit seinem besonderen 
Instrumenta.t:ium sollen grundsätzlich alle im 
Inland in Verkehr befindlichen Stoffe und Zuberei­
tungen unterliegen, die sehr giftig (hochgiftig), gif­
tig oder mindergiftig im Sinne des § 2 Abs. 5 Z 6, 7 
und 8 sind, und zwar unabhängig von ihrer Her­
kunft, dh. auch dann, wenn sie aus Pflanzen, Tie­
ren, Mikroorganismen oder Viren stammen oder 
daraus gewonnen werden. ' 

Für mindergiftige Stoffe und mindergiftige 
Zubereitungen sind allerdings Erleichterungen vor­
gesehen, so insbesondere die Ausnahme vom Erfor­
dernis einer spezifischen Berechtigung für den 
Bezug von Gift (§§ 28 f.) und von der Aufzeich­
nungspflicht des § 30. 

Zu § 23: 

Die im III. Abschnitt des Gesetzentwurfes beson­
ders geregelten Gifte sollen im Interesse der erfor­
derlichen Publizität, der Rechtssicherheit und des 
Verbraucherschutzes in einer möglichst vollständi­
gen Giftliste, etwa analog dem Schweizer Muster 
erfaßt werden. Diese rechtlich als Verordnung zu 
qualifizierende Liste ist einmal jährlich auf den 
aktuellen Stand zu bringen. 

Die Giftliste ist eine reine Stoffliste, dh. Zuberei­
tungen sollen nicht ausdrücklich aufgezählt wer­
den. Ob eine Zubereitung (als Gift) dem 
III. Abschnitt unterliegt, ergibt sich daraus, ob' die 
Zubereitung einen oder mehreren der in der Gift­
liste angeführten .Stoffe enthält. 

Abs.2 enthält nähere Anweisungen zur Gestal­
tung der Giftliste. Diese Anweisungen berücksichti­
gen den diesbezüglichen Aufbau . der deutschen 
Gefahrstoffverordnung, die zum Zeitpunkt der 
Verfassung der Erläuterungen vor ihrer Erlassung 
stand. Diese Systematik bedingt, daß - nach Maß­
gabe der dem Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz vorliegenden Kenntnisse - aus 
der Giftliste bereits hervorgehen soll, inwieweit 
eine einen Stoff (§ 22 Z 1) enthaltende Zubereitung 
als sehr giftig, giftig oder mindergiftig (allenfalls 
auch zusätzlich nach anderen Gefährlichkeitsmerk­
malen gemäß § 2 Abs. 5) einzustufen ist. 

Manche Stoffe sind so hochgiftig, daß sie auch 
bei extremer Verdünnung diese Eigenschaft nicht 
oder nur in geringfügigem Ausmaß verlieren, so zB 

Dibenzodioxine und Dibenzofurane, gewisse 
Mykotoxine und Bakterientoxine, verschiedene 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, wie 
zB Benzpyren, gewisse Organphosphorverbindun­
gen ua. mehr. Für Zubereitungen, die derartige 
Stoffe enthalten, gilt daher in jedem Fall das 
gesamte giftrechtliche Instrumentarium des 
III. Abschnittes und seiner Verordnungen. Erleich -
terungen des Verkehrs, wie sie für mindergiftige 
Zubereitungen bestehen, sind für sie ausgeschlos­
sen. Bei ,solchen Stoffen ist daher gemäß Abs.2 
letzter Satz in der Giftliste ein besonderer Hinweis 
aufzunehmen, daß Zubereitungen, die diese Stoffe 
enthalten, keinesfalls als mindergiftige Zubereitun­
gen einzustufen sind. 

Gemäß der Übergangsbestimmungen des § 61 
Abs. 1 ist - in Anlehnung an ausländische Gift­
bzw. Gefahrstofflisten, insbesondere die der BRD 
- vorgesehen, spätestens mit Inkrafttreten des im 
Entwurf vorliegenden Gesetzes eine vorläufige 
Giftliste (zugleich mit der vorläufigen Altstoffliste 
gemäß § 60 Abs. 1) kundzumachen. 

Analog zum Bekanntgabeverfahren für die 
Erstellung der endgültigen Altstoffliste soll auch 
eine "Nachmeldung" von sehr giftigen, giftigen 
und mindergiftigen Stoffen zur vorläufigen Giftli­
ste· durch Hersteller und Importeure erfolgen. Die 
Nachmeldungen zur Altstoffliste und zur Giftliste 
können und sollen im selben Zeitraum, erfolgen, 
doch sind zur Aufnahme in die Giftliste zusätzlich 
die in § 61 Abs.2 genannten Unterlagen vorzule­
gen .. 

Zu den §§ 24 bis 26.: 

Ähnlich wie di~ Regelung der sogenannten 
,,§ 4-Gifte" in der geltenden Giftverordnung, die 
von bestimmten Verkehrsbeschränkungen des gel­
tenden Giftrechtes - insbesondere dem Erforder­
nis der Bezugsbewilligung - ausgenommen sind, 
sieht auch der vorliegende GesetzesentwUrf 
Erleichterungen für mindergiftige Stoffe und min­
dergiftige 'Zubereitungen vor. Siehe hiezu insbeson­
dere die Bestimmungen der §§ 28 und 29 (Aus­
nahme vom Erfordernis der Giftbezugsbewilli­
gung), des § 30 (Aufzeichnungspflicht) sowie die 
§§ 32 f. 

Die §§ 24 bis 26 treffen nähere Regelungen dar­
über, wann die Einstufung eines Giftes als minder­
giftige Zubereitung durch einen Hersteller oder 
Importeur unter Zuhilfenahme der in der Giftliste 
enthaltenen Angaben oder der allenfalls vom Bun­
desminister für Gesundheit und Umweltschutz 
künftig zu erlassendenJ::instufungsrichtiinien zuläs­
.sig ist. Dabei ist zu beachten, daß die Pflicht zur 
Einstufung schon gemäß § 17 Ab,s. 1 grundsätzlich 
nur den Hersteller oder Importeur und nur in, den 
Ausnahmefällen des § 25 den Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz trifft. 

Die Bestimmung des § 24 Abs. 1 Z 1 baut auf der 
Erkenntnis auf, daß in vielen Fällen eine Ztiberei-
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tung, die neben einem oder me,hreren mindergifti­
gen Stoffen nur inerte Bestandteile enthält, keine 
höhere Giftigkeit als der ihrer mindergiftigen 
Stoffe aufweist. Da aber grundsätzlich synergisti­
sche oder potenzierende Wechselwirkungen zwi­
schen mehreren Stoffen in Gemischen nicht auszu­
schließen sind, besteht für Hersteller und Impor­
teure bezüglich solcher mindergiftigen Zubereitun­
gen auch die in § 16 Abs. 2 und 3,normierte Infor­
mations- und Mitteilungspflicht. 

§ 24 Abs. 1 Z 2 ist in Zusammenhang mit der 
dem §23 Abs. 2 dritter Satz zugrundeliegenden 
Systematik zu sehen, wonach Zubereitungen nur 
dann als mindergiftige Zubereitungen einzustufen 
sind, wenn sie nur einen sehr giftigen oder giftigen 
Stoff zu einem solchen Anteil enthalten, der unter 
der Höchstkonzentration liegt, die in der Giftliste 
bei diesem Stoff als für die Einstufung als minder­
giftig maßgeblich angegeben wird. 

§ 24 Abs. 2 nennt jene Zubereitungen, die keines­
falls als mindergiftig eingestuft werden dürfen. Es 
sind dies Zubereitungen (Z 1, 2 und 3), die entwe­
der einen sehr giftigen Stoff gemäß § 23 Abs. 2 
vierter Satz oder einen sehr giftigen oder giftigen 
Stoff in einer über der Einstufungsgrenze als min­
dergiftig liegenden Höchstkonzentration oder 
Stoffe gemäß Abs. 1 Z 2 enthalten, die durch syner­
gistische oder potenzierende Wirkungen (Wechsel­
wirkungen) die Gefährlichkeit der Zubereitung 
über ihre Mindergiftigkeit hinaus erhöhen. 

Die Berücksichtigung der Wechselwirkungen 
von Stoffen in einer Zubereitung und die sich dar­
aus ergebende unterschiedliche Einstufung von 
Zubereitungen (zB gemäß Abs. 1 Z 2 oder gemäß 
Abs.2 Z 3) muß - gemäß den Bestimmungen des 
§ 16 Abs.2 und 3 - stets vom Hersteller oder 
Importeur wahrgenommen werden. . 

§ 24 Abs. 3 ist in engem Zusamm~nhang mit § 25 
zu lesen: Beide Bestimmungen beziehen sich auf 
Zubereitungen, für die aus der Giftliste direkt kein 
Anhaltspunkt für eine endgültige Einstufung abge­
leitet werden kann, sei es, weil sie nicht nur einen, 
sondern mehrere sehr giftige oder giftige Stoffe in 
(geringen) Konzentrationen enthalten, die - für 
sich allein betrachtet - ihre Einstufung als minder­
giftig erlauben würden, oder sei es deshalb, weil die 
Gittliste für diese Stoffe weder eine Konzentra­
tionsangabe noch eine besondere Bezeichnung (die 
ihre' Einstufung als mindergiftig ausschließen 
würde) enthält. 

Für derartige Zubereitungen ist vorgesehen, 
durch Verordnung gemäß § 17 Abs. 2 die derzeit 
im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft in 
Ausarbeitung ,befindlichen Einstufungsrichtlinien 
für verbindlich zu erklären. 

Solange derartige Einstufungsrichtlinien nicht 
bestehen, soll es gemäß § 25 dem Hersteller und 
dem Importeur möglich sein, für eine unter § 24 

Abs. 3 Z 1 oder 2 fallende Zubereitung vom Bun­
desminister für Gesundheit und Umweltschutz bei 
Nachweis der Mindergiftigkeit auf Grund von wis­
senschaftlich fundierten Angaben oder von Prüf­
nachweisen einen Bescheid über deren Einstufung 
als mindergiftige Zubereitung zu erwirken. 

Dem Antrag sind die im § 25 Abs. 2 genannten 
Unterlagen anzuschließen. Unter "wissenschaftlich 
fundierten Angaben" sind dabei zumindest genaue 
und in ihrer Herleitung nachvollziehbare Literatur­
daten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu 
verstehen. 

Nach Erlassung einer Verordnung über Einstu­
fungsrichtlinien für gefährliche Zubereitungen 
müssen Hersteller und Importeure die von ihnen 
nach diesen Richtlinien als mindergiftig einzustu­
fenden Zubereitungen im Sinne des § 24 Abs. 3 Z 1 
und 2 unverzüglich dem Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz bekanntgeben und 
diesbezügliche Unterlagen übermitteln, um der 
Behörde die Möglichkeit zu einer Überprüfung der 
Einstufung zu geben. 'Ausgenommen von dieser 
Meldepflicht sind naturgemäß solche Zubereitun­
gen, die bereits vorher mit Bescheid gemäß § 25 als 
mindergiftig eingestuft wurden. 

Zu § 27: 

Im Gegensatz zur geltenden Giftverordnung sta­
tuiert § 27 Abs. ~ den Grundsatz, daß - unbescha­
det der sonst für gefährliche Stoffe oder Zuberei­
tungen hinsichtlich. ihres Inverkehrsetzens gelten­
den Vorschriften des Chemikaliengesetzes oder 
darauf beruhender Verwaltungsakte - Gifte nur' 
dann im Inland in Verkehr gesetzt werden dürfen, 
wenn sie in der Giftliste (als Stoff gemäß § 22 Z 1) 
bezeichnet sind. Dies entspricht auch dem Schwei­
zer Giftgesetz und der Schweizer Giftverordnung. 

§ 27 Abs. 1 bezieht sich auf das Inverkehrsetzen 
von Giften nach Erstellung der endgültigen Giftli­
ste, dh. nach Durchführung des im § 61 Abs. 1 vor­
gesehenen NachrneIdeverfahrens zur "vorläufigen 
Giftliste" und deren Kundmachung. Die in der vor­
läufigen Giftliste (noch) nicht enthaltenen und 
nachgemeldeten Gifte dürfen gemäß § 61 Abs. 1 
noch weiter in Verkehr gesetzt werden, es sei denn, 
der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz mußte aus Gründen der Vermeidung einer 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen (zB gemäß § 15) in konkreten Einzelfäl­
len ihr Inverkehrsetzen untersagen. 

Die Abs. 2 bis 4 regeln die jeweilige Aktualisie­
rung der Giftliste durch die Aufnahme neu gemel­
deter oder angemeldeter Gifte. Bei anmeldepflichti­
gen neuen sehr giftigen, giftigen oder mindergifti­
gen Stoffen (über einer Tonne) wird nach Prüfung 
der vorgelegten Unterlagen in der Regel auch eine 
Aufnahme in die Giftliste erfolgen. Werden von' 
einem neuen Gift weniger als eine Tonne jährlich 
im Inland in Verkehr gesetzt, so sind gemäß Abs. 2 
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dem Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz - zusätzlich zu den (einfachen) Melde­
pflichten gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 - noch genauere 
Unterlagen, die für die Beurteilung des Giftes und 
erforderlicher Schutzmaßnahmen geeignet sind, 
vorzulegen. 

Die - auch im amtlichen Nachrichtenblatt des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Umwelt­
schutz zu verlautbaremfe- Mitteilung an den 
Hersteller oder Importeur über die beabsichtigte 
Aufnahme eines Giftes in die Giftliste berechtigt 
diesen, das Gift bereits vor der (jährlich im Verord­
nungswege erfolgenden) Anpassung der Giftliste in 
Verkehr zu setzen. 

Daß für das Inverkehrsetzen von Giften auch die 
sonstigen Voraussetzungen des Chemikaliengeset­
zes erfüllt sein müssen, ergibt sich aus § 27 Abs. 1 
letzter Halbsatz. 

Die in Abs. 5 vorgesehene Bestimmung soll die 
,Vollziehung des § 13 a Abs. 1 lit. b des Pflanzen­
schutzgesetzes, BGBl. Nr: 124/1948 idF BGBl. 
Nr. 181/1970, sicherstellen. Nach der zitierten 
Bestimmung des Pflanzenschutzgesetzes dürfen 
nicht genehmigte Pflanzenschutzmittel aus Tarif­
nummer 38.11 des Zolltarifs grundSätzlich nur in 
das Zollgebiet eingeführt werden, wenn sie von der 
Bundesanstalt für Pflanzenschutz oder im Rahmen 
einer mit dieser Anstalt bestehenden Vereinbarung 

. untersucht oder erprobt werden sollen. Durch § 27 
Abs. 5 des vorliegenden. Gesetzentwurfes wird 
jedoch § 13 a Abs. 1 lit. b des Pflanzenschutzgeset­
zes insofern abgeändert, als solche nicht genehmig­
ten Mittel, die sehr giftige, giftige oder mindergif­
tige Stoffe enthalten, bereits vor Aufnahme der in 
ihnen enthaltenen Gifte in die Giftliste nur einge­
führt werden dürfen, wenn die Bundesanstalt für 
Pflanzenschutz im Rahmen der von ihr abgesch"los­
senen Vereinbarung auch die Aufsicht über die 
Untersuchungen und Erprobungen führt. Auch die 
Forstliche Bundesversuchsanstalt führt derartige 
Untersuchungen und Erprobungen durch; sie wäre 
daher in der Ausnahmebestimmung des Abs. 5 zu 
berücksichtigen. 

Zu § 28: 

Diese Bestimmung soll die Berechtigung zum 
Erwerb und zur Abgabe von Giften in einer umfas­
senden und den Anforderungen eines modernen 
Gesundheitsschutzes Rechnung tragenden Weise 
regeln. 

Dabei erscheint es zweckmäßig, zumindest auf 
jene Vorschriften aus dem geltenden Giftrecht 
zurückzugreifen, die sich in der Vergangenheit als 
für den Schutz der menschlichen Gesundheit aus­
reichend erwiesen und auch im Vollzug bewährt 
haben. § 28 stellt somit zum Teil eine Kodifikation 
der bereits bisher bestehenden Berechtigungen zu~ 
Erwerb und zur Abgabe vön sehr giftigen und gifti-

gen Stoffen bzw. sehr giftigen und' giftigen Zube­
reitungen dar. 

Festzuhalten ist, daß der in Abs. 2 verwendete 
Begriff ,der ,,Abgabe" nicht die Beseitigung von' 
Giften umfaßt, die zB als Nebenprodukte bei 
Gewerbetreibenden anfallen. 

Zu § 29: 

Diese Bestimmung orientiert sich an den gelten­
den Vorschriften über die' Giftbezugsbewilligung. 

Die Ausstellung von Giftbezugsbewilligungen 
obliegt - nach entsprechender Antragstellung und 
Prüfung dieses Antrages - der Bezirksverwal­
tungsbehörde, die alle erteilten Bezugsbewilligun­
gen (und entsprechenden Bestätigungen von Uni­
versitäten usw.) in einem Verzeichnis zu erfassen 
hat (Abs.7). Die diesbezüglichen näheren Bestim­
mungen sind vom Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz durch Verordnung gemäß 
Abs. 8 zu treffen. 

Bei der Prüfung der Notwendigkeit des Giftbe­
zuges wird insbesondere darauf Bedacht zu neh­
men sein, ob das beantragte Gift auch tatsächlich 
geeignet ist, den vom Antragsteller angegebenen 
Verwendungszweck zu erfüllen. 

Zu § 30: 

Die Pflicht zur Führung genauer Aufzeichnun­
gen über alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Erwerb und der Abgabe von Giften sowie über 
den Lagerbestand war schon bisher eine wesentli­
che Bedingung für den Verkehr mit Giften. Die 
gemäß Abs. 2 zu erlassende Verordnung wird die 
derzeit die Aufzeichnungspflicht für Gifte regeln­
den Bestimmungen der §§ 11' und 14 der geltenden 
Giftverordnung an die heutigen Erfordernisse 
anzupassen haben. 

Mindergiftige Stoffe und mindergiftige Zuberei­
tungen unterliegen - wie nach der geltenden 
Rechtslage - nicht der Aufzeichnungspflicht. 

Zu § 31: 

Betriebe, die Gifte herstellen oder in Verkehr set­
zen, trifft eine besondere Sorgfaltspflicht. Um die- . 
ser Sorgfaltspflicht besser entsprechen zu können, 
ist in solchen Betrieben ein Beauftragter für den 
Giftverkehr zu bestellen, der für die Einhaltung der 
zum Schutz vor Gefahren durch Gifte in diesem 
Gesetz vorgesehenen Vorschriften und für die 
erforderlichen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen 
Sorge zu tragen hat. 

Es wird sich als zweckmäßig. erweisen, daß mit 
der Wahrnehmung dieser Funktionen eine Person 
beauftragt wird, die bereits ähnliche A'ufgaben (zB 
Sicherheitsvertrauenspersonen oder Angehörige 
des technischen Sicherheitsdienstes nach den V or­
schriften des Arbeitnehmerschmzgesetzes) zu erfül-
len hat.' " 
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Zu § 32: 

Bei der Abgabe von Giften an Letztverbraucher, 
die in der Regel durch einen mit den entsprechen­
den Gefahren besonders vertrauten Gewerbetrei­
benden oder durch eine von diesem ermächtigte 
Person erfolgt, ist eine besondere Sorgfalt geboten, 
um Fahrlässigkeit und Unwissenheit über die bei 
der Verwendung möglichen Gefahren weitgehend 
auszuschließen. Dieser Sorgfaltspflicht wird, wie 
jüngere Erhebungen der Arbeiterkammern - ins­
besondere hinsichtlich der für die Abgabe von Gif­
ten im "Kleinverkehr" in der Giftverordnung vor­
gesehenen "Belehrungspflicht" über die Gefährlich­
keit eines Giftes und über die notwendigen V or­
sichtsmaßnahmen bei seiner Verwendung - erga­
ben, nur sporadisch entsprochen. 

§ 32 sieht daher eine inhaltlich verbesserte 
gesetzliche Neuregelung der bei der Abgabe von 
Giften an Letztverbraucher zu beobachtenden 
Sorgfaltspflichten bzw. die erforderlichen Be-
schränkungen vor. ' 

Abs. 1 ergänzt § 28 Abs. 2 und 3 und bedeutet im 
Ergebnis, daß bei der Abgabe -eines sehr giftigen 
oder giftigen Stoffes (bzw. einer solchen Zuberei­
tung) der Abgebende sich auch zu vergewissern 
hat, daß der Empfänger tatsächlich eine Giftbe­
zugsbewilligung besitzt bzw. dem sonst nach § 28 
berechtigten Personenkreis angehört. 

Bei der Abgabe mindergiftiger Stoffe oder min­
dergiftiger Zubereitungen hat sich der Abgeber zu 
vergewissern, ob der Empfänger (der kein Bezugs­
berechtigter gemäß § 28 ist) die "zum Schutz vor 
Mißbrauch oder fahrlässiger Verwendung erfor­
derliche Urteilsfähigkeit" (auch im Zusammenhang 
mit der zu erfolgenden Information über den Stoff 
oder die Zubereitung) besitzt, mit anderen Worten: 
ob er den Eindruck vermittelt, daß er sich etwaiger 
Gefahren, die bei der Verwendung des Stoffes oder 
der Zubereitung auftreten können (und auf die er 
auch ausdrücklich hingewiesen werden soll), 
bewußt und dementsprechend zu handeln imstande 
ist. 

Die derzeit geltende Belehrungspflicht ist nun 
durch Abs. 2 neu gefaßt. Demnach wird der Emp­
fänger "ausdrücklich" auf die gefährlichen Eigen­
schaften des Giftes, insbesondere auf die durch 
Gefahrensymbole aufgezeigten Gefahren, die ent­
sprechenden Standardaufschriften für diese Gefah­
ren (R-Sätze) und auf zu befolgende Sicherheits­
ratschläge (S-Sätze) hinzuweisen sein. Der "aus­
drückliche" Hinweis wird in der Mehrzahl der 
Fälle mündlich erfolgen können. Nähere Vorschrif­
ten über Form und Ausmaß der Belehrungspflicht 
können durch eine Verordnung gemäß Abs. 4 
getroffen werden. 

Die in Abs. 3 enthaltenen Beschränkungen sind 
vor allem der Schweizer Giftverordnung nachgebil­
det, wobei insbesondere die Abgabe von sehr gifti-

gen und giftigen Stoffen oder Zubereitungen in 
Form der Selbstbedienung, wie sie bisher in Super­
märkten zum Teil noch üblich ist, verboten werden 
soll. 

Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz kann allerdings für gewisse minder­
giftige Stoffe oder mindergiftige Zubereitungen die 
Abgabe im Wege der Selbstbedienung zulassen" 
wenn dem erforderlichen Schutz vor Gefahren 
durch geeignete Vorkehrungen Rechnung getragen 
wird (zB Schaffung gesondeJ,"ter Verkaufsbereiche 
oder -räume für die Gifte mit eindeutiger Bezeich­
nung und einer adäquaten Betreuung dieser Ver­
kaufsbereiche oder' -räume durch fachlich beson­
ders geschultes Personal). 

Zu § 33: 

Die in Abs. 1 . und 2 genannten besonderen 
Schutzmaßnahmen und die mit Verordnung gemäß 
Abs, 3 zu erlassenden Vorschriften sollen die zum 
Teil etwa in den §§ 22 bis 29 der geltenden Giftver­
ordnung enthaltenen Bestimmungen über die beim 
Verkehr und bei der Manipulation mit Giften not­
wendigen Sicherheitsmaßnahmen und sonstigen 
Anforderungen in einer zeitgemäßen, dem heutigen 
Stand der Erkenntnisse entsprechenden Weise 
ablösen: Diese Verordnung wird sich auch an den 
einschlägigen Vorschriften vergleichbarer Staaten, 
insbesondere der Schweiz und der BRD, zu orien­
tieren haben. 

Zu § 34: 

Das Problem der schadlosen Beseitigung gefähr­
licher Stoffe und Zubereitungen ist so weitrei­
chend, daß zu seiner Lösung alle Betroffenen bei­
zutragen haben und in Pflicht zu nehmen sind. 

Ideal wäre die Erreichung eines geschlossenen 
Rücklaufsystems für alle 'gefährlichen Stoffe usw., 
um so dem Verursacherprinzip Rechnung zu tra­
gen. Da dieses Ziel in einer Zeit der Massenpro­
duktion an Konsumgütern nicht lückenlos erreicht 
werden kann, sind Einrichtungen zur Sonderabfall­
sammlung und -beseitigung (in verstärktem Maße) 
zu schaffen. 

Auf bundesgesetzlicher Ebene versucht das Son­
derabfallgesetz (SAG), diesem Problem Rechnung 
zu tragen. Das Chemikaliengesetz findet daher 
gemäß§3 Abs. 3 Z 8 des Entwurfes keine Anwen­
dung auf jene Sonderabfälle, die vom Geltungsbe­
reich des SAG erfaßt sind (vor allem Sonderabfälle, 
die im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten anfallen). 
Eine umfassende Regelung der Beseitigung aller 
Sonderabfälle durch das SAG ist jedoch wegen des­
sen eingeschränkten Anwendungsbereiches nicht 
möglich. Die bestehende Gesetzeslücke schließt 
Abs. 1 in bezug auf Gifte, indem vom SAG nicht 
erfaßte Besitzer von Giften (insbesondere Privat­
personen) verpflichtet werden, diese entweder 
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selbst schadlos zu beseitigen oder beseitigen zu las­
sen. 

Abs. 2 nimmt auf die eher beschränkten Mög­
lichkeiten der Letztverbraucher (zumeist Privatper­
sonen) zur einwandfreien Entsorgung der Gifte 
Bedacht. Durch die hier eröffnete Rückgabemög­
lichkeit sollen gesundheitliche' Risken, die mit 
einem Vorrätighalten nicht mehr benötigter Gift­
mengen verbunden sind, minimiert und einer unge­
setzlichen Entsorgung der Gifte vorgebeugt wer­
den. Diese Vorschrift wird auch zur Entlastung des 
Hausmülls von Problemstoffen beitragen. 

Die gemäß § 28 zur Abgabe der Gifte Berechtig­
ten sind jedoch, soweit möglich,.gegen einen Miß­
brauch des Rückgaberechts und Schäden in diesem 
Zusammenhang zu schützen (zB kann das Vermi­
schen von Giftresten mit anderen Giften oder 
Abfallstoffen die schadlose Entsorgung erheblich 
verteuern). 

Abs. 2 stellt ferner die erste Stufe eines Rücklauf­
systems (siehe oben) für Gifte dar. Weiterführende 
gesetzliche Bestimmungen für den Bereich des 
Gewerbes sollten überlegt, aus (rechts-)systemati­
sehen Gründen jedoch im SAG oder einem Spezial­
gesetz getroffen werden. 

Zu § 35: 

Die im geltenden Giftrecht nicht enthaltene 
Bestimmung über die besondere Verpflichtung zur 
Meldung des Verlustes oder der irrtümlichen 
Abgabe von Giften soll der Bezirksverwaltungsbe­
hörde eine Warnung der Bevölkerung und allfällige 
sonst erforderliche Maßnahmen im Sinne des § 54 
ermöglichen. 

Die Verpflichtung des Österreichischen Rund­
funks zur Verlautbarung derartiger Warnungen 
ergibt sich aus § 5 Abs. 2 des Rundfunkgesetzes, 
BGBI. Nr. 397/1974, dem zufolge der Österreichi­
sche Rundfunk Bundes- und Landesbehörden für 
Aufrufe in Krisen- und Katastrophenfällen und für 
andere wichtige Meldungen an die Allgemeinheit 
zu jeder Zeit die notwendige und zweckentspre­
chende Sendezeit kostenlos zur Verfügung zu stel­
len hat. 

Zu § 36: 

Das geltende Giftrecht sieht Bestimmungen über 
die Gebarung von Giften, die in land- und forst­
wirtschaftlicher Verwendung' stehen, vor. 

Aus verfassungsrechtlichen Erwägungen ist es 
notwendig, derartige neue Regelungen als Grund­
satzbestimmung in Ausschöpfung des Kompetenz­
tatbestandes "Schutz der Pflanzen vor Krankheiten 
und Schädlingen" (Art. 12 Abs. 1 Z 4 B-VG) zu 
erlassen. 

Um einen nahtlosen Übergang von den derzeiti­
gen Vorschriften auf die neue Rechtslage zu schaf-

fen, haben die L:;tnder gemäß § 65 Abs. 2 die Aus­
führungsgesetze zu § 36 gleichzeitig mit dem Zeit­
punkt des Inkrafttretens des Chemikaliengesetzes 
in Geltung zu setzen. 

Zu § 37: 

Das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz sieht 
- insbesondere bei der Anmeldung eines neuen 
Stoffes - die Verpflichtung zur Vorlage von Prüf­
nachweisen vor. Um die größtmögliche Objektivi­
tät und Aussagekraft der Prüfungen zu gewährlei­
sten, sind an solche "Prüfstellen" hohe Anforde­
rungen in bezug auf deren Ausstattung und Perso­
nal zu stellen. Hiebei maßgebend ist gemäß dem 
Einleitungssatz insbesondere der jeweilige Stand 
von Wissenschaft und Technik, der auch eine 
Anpassung an den (höchsten) internationalen 
Standard bewirken soll. 

Da die vom Chemikaliengesetz geforderte 
umfangreiche Prüfung von Stoffen und die Aus­
wertung der Prüfergebnisse hohe fachliche Anfor­
derungen an die die Prüfung leitende bzw. für sie 
verantwortlich zeichnende Person stellt, normiert 
die Z 1 daher als Voraussetzung für die Leitung 
von Prüfstellen eine solche wissenschaftliche Quali­
fikation und praktische Erfahrungen, die der Kom­
plexität dieser Stoffprüfungen Rechnung trägt. Die 
Prüfungen müssen nicht vom Leiter der Prüfstelle 
selbst durchgeführt werden, jedoch unter seiner 
Aufsicht stehen und von ihm im Ergebnis aus ge­
'wertet werden. 

Die Z 3 und 4 zielen darauf ab, dem Bundesmini­
ster für Gesundheit und Umweltschutz einen Über­
blick über den jeweils aktuellen Stand der Prüfstel­
len, über deren Leiter und die Art der von ihnen 
durchgeführten Prüfungen zu verschaffen. Diese 
Information ist auch Ausgangspunkt für behördli­
che Kontrollrnaßnahmen. Gemäß der Übergangs­
bestimmung des § 63 Abs. 1 sind diese Meldungen 
erstmals binnen sechs Wochen nach Inkrafttreten 
des Chemikaliengesetzes zu erstatten. Daß sich 
gemäß Z 5 die Prüfstellen - als Voraussetzung für 
die Anerkennung von Prüfungen nach dem Chemi­
kaliengesetz - einer Kontrolle im Sinne des § 39 
"freiwillig" zu unterwerfen haben, ist darin begrün­
det, daß möglicherweise auch die Länder Einrich­
tungen schaffen, die derartige Prüfungen durchfüh­
ren, und diesbezüglich nicht in die Organisations­
hoheit der Länder eingegriffen werden soll. 

Zu § 38: 

Die hier vorgesehene Verordnungsermächtigung 
ermöglicht detailliertere Vorschriften in bezug auf 
die Prüfstellen, insbesondere deren Einrichtungen, 
Personal und die anzuwendenden Prüfmethoden. 
Eine solche Verordnung wird vor allem bestehende 
internationale Richtlinien, wie sie von den fachli­
chen Gremien der OECD erarbeitet wurden, zu 
berücksichtigen haben, so etwa die "OECD-
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Grundsätze der Guten Laborpraxis" (GLP-Richtli­
nie). Damit soll die notwendige Vergleichbarkeit 
der in verschiedenen Staaten gewonnenen Prüfda­
ten und -ergebnisse gewährleistet werden. 

Für die Anerkennung der von den Prüfstellen 
erarbeiteten Prüfdaten wird (zumindest innerhalb 
der OECD-Staaten) die Verwendung von aner­
kannten Prüfmethoden (zB der "OECD-Testricht­
linien") ebenso als notwendig zu erachten sein. 

Zu § 39: 

Die Bestimmungen über die vorn Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz durchzuführen­
den Kontrollen der gemeldeten Prüfstellen sind 
eine den besonderen Gegebenheiten solcher Prüf­
stellen Rechnung tragende- Modifikation der die 
Überwachung der Einhaltung des Chemikalienge-' 
setzes regelnden §§ 46 H. Siehe vor allem auch den 
letzten Satz der Erläuterungen zu § 37. 

Die Bescheinigung gemäß Abs. 3 wird für die 
Prüfstelle insbesondere für deren Prüf tätigkeit im 
Zusammenhang mit der Anmeldung neuer Stoffe 
im Ausland von Bedeutung sein. Die Bescheinigung 
kann sich selbstredend immer nur auf den Zeit­
punkt der Kontrolle der Prüfstelle durch die 
Behörde beziehen. 

Zu § 40: 

Die Bestimmung ist von der Auffassung getra­
gen, daß - zumindest in der Anfangsphase der 
Geltung des Chemikaliengesetzes - Prüfungen 
von (neuen) Stoffen weitgehend im Ausland erfol­
gen werden und eine nochmalige Prüfung durch 
österreichische Prüfstellen unwirtschaftlich und in 
der Regel fachlich nicht notwendig ist, zumindest, 
wenn der Standard der ausländischen Prüfstellen 
insgesamt auch den Anforderungen der §§ 37 r 
entspricht. 

Abs. 1 ändert nichts daran, daß ausländische 
Prüfnachweise - eb~nso ;ie die von inländischen 
Prüfstellen stammenden - in Verwaltungsverfah­
ren lediglich Beweismittel im Sinne des AVG 1950 
sind. 

Der in Abs. 2 vorgesehene Abschluß von Über­
einkommen betreffend die Kontrolle ausländischer 
Prüfstellen soll die Beurteilung der Gleichwertig­
keit von Prüfnachweisen im Einzelfall erleichtern. 
~ei der Prüfung von Altstoffen können derartige 
Übereinkommen auch der inder Praxis unumgäng­
lichen "internationalen Arbeitsteilung" dienen. 

Zu § 41: 

[)ie Bestimmungen über die Errichtung und den 
Betrieb einer zentralen Register- und Informations­
stelle spielen hinsichtlich der Vollziehung zahlrei­
cher Vorschriften dieses Entwurfes eine wichtige 
Rolle, § 41 begründet für diese Einrichtung eine 

umfassende Sammel- und Erfassungsfunktion für 
alle Unterlagen und Daten, die einerseits vorn 
Anmeldepflichtigen im Rahmen der Anmeldung 
eines Stoffes übermittelt werden, andererseits die­
ser Einrichtung als stoffrelevante Informationen für 
alte und neue Stoffe sonst zugänglich sind. 

, Von dieser Stelle wären somit ua. die Altstoffliste 
und die Giftliste (beide mit bekannten stoffrelevan­
ten Daten), die im Rahmen der Erhebung des öster­
reichischen Altstoffkatasters edaßten Daten und 
alle stoffrelevanten Informationen über neue Stoffe 
auf Datenträger zu übernehmen. Die über umfang­
reiche Literaturdatenbank~n zugänglichen und für 
die Vollziehung des·Gesetzes erforderlichen Stoff-

I daten sollen dabei womöglich entweder über 
Direktleitung, über Literaturrecherchen 'oder (nach 
Abschluß von Übereinkommen) als aufbereitete 
Daten aus Stoffdatensammlungen wie zB der EG 
(Ispra), des IRPTC (Genf) und der UBA-Daten­
bank (Berlin), insbesondere bezüglich der Altstoffe, 
bezogen werden. 

Aufgabe 'der zentralen Informations- und Regi­
stersteIle wird die Informationsweitergabe an alle 
mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrau­
ten Stellen sein. Im Rahmen dieser AufgabensteI­
lung wäre die Nutzung der Register- und Informa­
tionssteIle als Datenbank auch für Notfallärzte und 
für bestimmte Abteilungen von Krankenhäusern -
möglichst auch unter Einbindung der Vergiftungs­
informationszentrale in Wien - möglich. 

Es erscheint zweckmäßig, daß die zentrale Regi­
ster- und Informationsstelle im Dienststellenbereich 
des 'Bundesministeriums für Gesundheit und 
Umweltschutz eingerichtet wird. 

Zu § 42: 

Ein besonderes Problem stellt das Spannungsver­
hältnis zwischen dem Wunsch nach einer vertrauli- ' 
chen Behandlung von Informationen (wegen ihrer 
wirtschaftlichen Bedeutung im Hinblic:;k auf Kon-

. kurrenzunternehmen) und der Notwendigkeit ihrer 
Weitergabe aus Gründen des Gesundheits- und 
Umweltschutzes dar. 

Angesichts der großen Bedeutung einer sachadä­
quaten Lösung dieser Frage hat sich die OECD im 
Rahmen einer Expertengruppe-mit der Vertraulich­
keit von Daten über Chemikalien beschäftigt und 
eine entsprechende Empfehlung über jene Daten 
verabschiedet, die wegen ihrer allgemeinen Bedeu­
tung keinesfalls als vertraulich behandelt werden 
sollten, Die Abs. 1 und 2 tragen dieser Empfehlung 
Rechnung, wobei Abs. i auch der analogen Rege­
lung des Chemikaliengesetzes der BRD entspricht. 
Die von Abs. 2 erfaßten Daten - unter sie fallen 
insbesondere au~h sämtliche Angaben, die' die 
Kennzeichnung gemäß § 18 zu enthalten hat -
dürfen daher nicht als vertraulich gekennzeichnet 
werden. 
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Daß Daten im Sinne des Abs. 1 vertraulich zu 
behandeln sind, bedeutet nicht, daß ihre Weiter­
gabe generell ausgeschlossen ist. Es wird jedoch 
dafür zu sorgen sein, daß Unbefugte in die Daten 
nicht Einsicht nehmen können (zB durch Weiter­
gabe in verschlossenen Kuverts). 

In die zusammenfassende Auswertung der 
Ergebnisse der toxikologischen und ökotoxikologi­
schen Prüfungen werden Rohdaten der einzelnen 
Prüfungen nicht aufzunehmen sein. 

Durch Abs. 3 soll den Bestimmungen des Bun­
desgesetzes über ~en Schutz personen bezogener 
Daten (DSG), BGBl. Nr.565/1978, Rechnung 
getragen werden. Abs. 3 sieht . die gesetzliche 
Ermächtigung für die Ermittlung und Verarbeitung 
der für die Vollziehung des Chemikaliengesetzes 
~.enötigten Daten sowie die Ermächtigung zur 
Ubermittlung personenbezogener Daten an jene 
Dienststellen, Behörden und Personen vor, die 
diese Daten zur Vollziehung des Chemikalienge­
setzes oder aus sonstigen, im Interesse des Gesund­
heits- oder Umweltschutzes gelegenen Gründen 
benötigen. Abs. 3 Z 4 entspricht der OECD-Emp­
fehlung über den (zwischenstaatlichen) Austausch 
vertraulicher Daten von Stoffen im Interesse des 
Gesundheits- und Umweltschutzes. 

Zu § 43: 

Die Bestimmung sieht vor, daß Personen, die 
nicht bereits auf Grund anderer Rechtsvorschriften, 
wie zB im Rahmen der Amtsverschwiegenheit 
gemäß Art. 20 Abs. 3 B-VG oder des Strafgesetzbu­
ches zur Wahrung von Geschäfts- und Betriebsge­
heimnissen verpflichtet sind, Daten gemäß § 42 
Abs. 1 auch vertraulich zu behandeln haben. 

Zu §§ 44 und 45: 

Es erscheint angebracht, dem Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz eine Kommission 
beizugeben, deren Aufgabe die Beratung in allen 
Angelegenheiten, die das im Entwurf vorliegende 
Gesetz betreffen, ist. 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Materie für 
den Gesundheits-, Umwelt-, Arbeitnehmer- und 
den Konsumentenschutz sowie auf die damit ver­
bundenen Auswirkungen auf die . Wirtschaft soll 
sich die Chemikalienkommission aus Vertretern 
der berührten Bundesministerien, der Sozialpartner 
sowie aus Experten der wesentlichsten einschlägi­
gen universitären Fachgebiete zusammensetzen. 

Eine wichtige Funktion wird die Chemikalien­
kommission im Zusammenhang mit der Erlassimg 
von Verordnungen nach diesem Gesetz zu erfüllen 
haben: Das ihr bei sämtlichen bedeutsamen Ver­
ordnungen eingeräumte Anhörungsrecht impliziert 
die Möglichkeit einer Einflußnahme auf den Inhalt 
der Verordnungen, aber auch die erforderliche 
Abstimtpung aller betroffenen Interessen, 

Die Chemikalienkommission wird ferner bei 
anderen wichtigen Fragen der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes als Beratungsorgan des· Bundesmi­
nisters für Gesundheit und Umweltschutz zu befas­
sen sem. 

Die Bestimmungen über die Chemikalienkom­
mission und den Wissenschaftlichen Ausschuß als 

. einzurichtendes ständiges Fachgremium orientieren 
sich im wesentlichen an den Vorschriften des 
Lebensmittelgesetzes 1975 über die Codexkommis­
sion und den Hygieneausschuß. 

Zu §§ 46 bis 48: 

Die Überwachung der Einhaltung der den Ver­
kehr mit Stoffen, Zubereitungen und Fertigwaren 
betreffenden Vorschriften des Chemikaliengesetzes 
soll - ähnlich wie nach dem LMG 1975 - grund­
sätzlich dem Landeshauptmann obliegen. 

Im Hinblick auf die Bedeutung eines effektiVen 
und sachgerechten Gesetzesvollzuges erscheint es 
unbedingt erforderlich, dieselben Befugnisse auch 
den Organen des Bundesministers für Gesundheit 
und Umweltschutz sowie den von ihm bestellten 
Sachverständigen einzuräumen. 

Die Informationspflicht des Bundesministers für 
Gesundheit und Umweltschutz gegenüber dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung (§ 46 
Abs. 3) stellt eine konkretisierte Amtshilfeverpflich­
tung dar und orientiert sich an der inhaltlich ähnli­
chen Bestimmung des § 15 Abs. 3 des Arbeitsin­
spektionsgesetzes bzw.des § 14 Abs. 3 des Ver­
kehrs-Arbeitsinspektionsgesetzes. 

Die Überwachung der Einhaltung der die Gifte 
betreffenden Vorschriften des Chemikalien gesetzes 
soll gemäß § 48 Abs. 1 - wie schon bisher - von 
der Bezirksverwaltungsbehörde wahrgenommen 
werden. . 

Zu §§ 49 bis 51: 

Die verhältnismäßig .weitreichenden Befugnisse 
der Behörden bzw. ihrer Organe und Sachverstän­
digen sowie die Duldungs-, Auskunfts~ und Unter­
stützungspflichten der Betriebsinhaber usw. schei­
nen für eine effektive Überwachung der V orschrif­
ten des im Entwurf vorliegenden· Bundesgesetzes 
erforderlich; ihr Inhalt orientiert sich an entspre­
chenden Normen in jüngeren einschlägigen Ver-
waltungsgesetzen. ' 

Die - mitunter nicht unbeträchtlichen -
Kosten der Überwachungsmaßnahmen sollen den 
Verpflichteten (§ 50) nur dann auferlegt werden, 
wenn durch ein rechtskräftiges Straferkenntnis die 
Verletzung von Vorschriften bzw. die Nichteinhal­
tung individueller Verwaltungsakte auf Grund des 
Chemikaliengesetzes f~stgestellt worden ist. 
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Zu § 52: 

Der Bundesminister für Gesundheit ul)d 
Umweltschutz wird im Sinne des Abs.J dieser 
Bestimmung vor altem dann vom Ergebnis einer 
Überwachungsmaßnahme (begründeter Verdacht 
der Nichteinhaltung von Vorschriften dieses Bun­
desgesetzes) in Kenntnis zu setzen sein, wenn die 
Notwendigkeit zur Erlassung von Sicherheitsrnaß­
nahmen nach § 15 oder von generellen Verboten 
oder Beschränkungen gemäß § 14 gegeben scheint. 

Zu § 53: 

Die Bestimmung, die sich ,an § 101 Abs.3 des 
Wasserrechtsgesetzes 1959 orientiert, eröffnet die 
Möglichkeit der Verfahrensdelegation an eine 
nachgeordnete Behörde oder Dienststelle. 

diesen Rahmen hinaus, da viele Strafdrohungen 
gegen Hersteller und Importeure gerichtet sind, bei 
denen geringe Strafen - im Hinblick auf die anzu­
nehmende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit -
keine general- oder spezialpräventive Wirkung ent­
falten würden. Darüber hinaus sind die vorgesehe-

. nen Höchststrafen auch wegen der mit einem 
gesetzwidrigen Herstellen und Inverkehrsetzen 
usw. gefährlicher Chemikalien verbundenen Gefah­
ren und des dabei entstehenden, nicht wiedergutzu­
machenden Schadens geboten. 

Zu §§ 57 bis 59: 

Die - zusätzlich zu den Regelungen des Straf­
gesetzbuches - in Aussicht genommene Schaffung 
gerichtlicher Strafsanktionen für Taten, die eine 
Gefahr für die menschliche Gesundheit und/oder 

Zu § 54: die Umwelt herbeiführen bzw. den Tod oder 
- schwere Körperverletzungen von Menschen zur 

Bei den in Abs. 1 und 2 vorgesehenen Maßnah- Folge haben, ist angesichts der immer allgemeiner 
men handelt es sich um "Notmaßnahmen" der werdenden Verwendung von Chemikalien und im 
Behörde, di~ im Interesse des Gesundheits- oder Hinblick auf deren Gefährlichkeit aus Gründen der 
Umweltschutzes eine sofortige Abhilfe gegen dro- General- und Spezialprävention geboten. 
hende Gefahren ermöglichen sollen. 

Die Strafbestimmungen sind insofern "verwal-
Diese Bestimmung ist dem § 360 Abs. 2, 3 und 4 tungsakzessorisch" gestaltet, . als für Art und 

der Gewerbeordnung 1973 nachgebildet. Umfang des strafrechtlichen Schutzes zunächst die 

Abs. 2 sieht vor, daß gemäß Abs. 1 erlassene 
Bescheide sofort vollstreckbar sind. Damit wird für 
derartige Bescheide die grundsätzlich aufschie­
bende Wirkung von Berufungen (§ 64 Abs. 1 A VG 
1950) kraft Gesetzes ausgeschlossen. Die vom 
AVG 1950 abweichende Regelung ist deshalb sach­
lich geboten und "erforderlich" im Sinne des 
Art. 11 Abs.2 B-VG, weil § 54 die Behörde (nurL 
zu bescheidmäßigen . Maßnahmen bei drohender 
Gefahr - also einer Situation, in der ein Schadens­
eintritt wahrscheinlich ist - verpflichtet. Um sol­
chen Gefahren zu begegnen, sind umgehend Maß­
nahmen ("Notmaßnahmen") zu treffen, die keinen 
Aufschub dulden. 

Soweit in Vollziehung des § 54 . Arbeitnehmer­
schutzangelegenheiten mitberührt sind, wird 
gemäß § 8 des Arbeitsinspektionsgesetzes das 
Arbeitsinspektorat im Verfahren zu beteiligen sein. 

Zu §§ 55 und 56: 

Diese Paragraphen enthalten die zur Durchset­
zung der im vorliegenden Gesetzesentwurf festge­
legten Normen erforderlichen verwaltungsbehörd­
lichen Strafsanktionen. 

Die derzeit in parlamentarischer Behandlung ste­
hende Regierungsvorlage einer Novelle zum VStG 
1950,356 BlgNR XVI. GP, verfolgt ua. die rechts­
politische Absicht, daß das Höchstausmaß von 
Geldstrafen 30 000 S grundsätzlich nicht überstei­
gen soll. 

Die in den §§ 55 und 56 festgelegten Höchststra­
fen für Verwaltungsübertretungen gehen weit über 

Verwaltungsvorschriften bzw. die korrespondieren­
den Verwaltungsstraftatbestände der §§ 55 und 56 
des Chemikaliengesetzes bestimmend sind. 

Die Vorschrift des § 59 über die Einziehung von 
Stoffen, Zubereitungen oder Fertigwaren ist dem 
§ 64 Abs.l LMG 1975 nachgebildet. 

Zu den §§ 60 und 61: 

Zur vorläufigen Altstoffliste und zur vorläufigen 
Giftliste siehe die Erläuterungen zu § 12 bzw. § 23. 

Zu § 62: 

Die Vorschrift trifft eine Aussage über die (zei~­
lich beschränkte) Weitergeltung von qiftbezugsbe­
willigungen, die nach den Bestimmungen des vom 
Chemikaliengesetz außer Kraft zu setzenden Gift­
gesetzes 1951 erteilt wurden, sowie über die Über­
leitung von diesbezüglichen Anträgen,' die vor 
Inkrafttreten des Chemikaliengesetzes gestellt wur­
den. 

. Zu § 63: 

Durch die Bestimmung des Abs. 1 soll die Erfas­
sung aller im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Che­
mikaliengesetzes betriebenen Prüfstellen sicherge­
stellt werden. 

Abs. 2 ist darin begründet, daß die technische 
Ausstattung und Anordnung von bestimmten Stoff­
prüfungen nicht entsprechend einer Verordnung 
gemäß § 38 geändert werden kann, ohne das jewei­
lige Ziel der Prüfung zu verfehlen. 
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Zu § 64: 

Die Bestimmung nennt bundesgesetzliche V or­
schriften, denen durch das Chemikaliengesetz nicht 
derogiert werden soll. 

Zu §§ 65 und 66: 

§ 65 Abs. 1 sieht das Inkrafttreten des Chemika­
liengesetzes achtzehn Monate nach dessen Kund­
machung vor. Die relativ lange Legisvakanz ist 
einerseits zur Vorbereitung der zur Vollziehung 
des Gesetzes unbedingt erforderlichen Verordnun­
gen (zB vorläufige Altstoffliste, vorläufige Giftliste, 
Verordnungen auf Grund des IH. Abschnittes) 
nötig; andererseits soll dadurch bei Herstellern, 
Importeuren und den sonstigen Normadressaten 
des Chemikaliengesetzes ein möglichst reibungslo-

\ 

ser Übergang auf die neue Rechtslage ermöglicht 
werden. 

Da die Chemikalienkommission hzw. der Wis­
senschaftliche Ausschuß an der Vorbereitung der 
Verordnungen zu diesem· Bundesgesetz wesentlich 
zu beteiligen sein wird, ist die gesetzliche Grund­
lage zu. ihrer Errichtung (§§ 44 und 45) zum frü­
hestmöglichen Zeitpunkt, dh. mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung, in Geltung zu setzen. 

Die Bestimmung, daß die Ausführungsgesetze 
der Länder zu § 36 gleichzeitig mit dem Inkrafttre­
ten des Chemikaliengesetzes gemäß § 65 Abs. 1 in 
Geltung zu setzen sind, bedarf im Hinblick auf 
Art. 15 Abs. 6 B-VG der Zustimmung des Bundes~ 
rates. 

§ 66 enthält die Vollziehungsklausel. 
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